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Anfragen 

Ku b a n ek 
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die Anfrage der Bundesräte Bürk l e  und 
Genossen (296/A.B. zu 323/J-BR/74) 

des Bundesministers ffu Finanzen auf die 
Anfrage der Bundesräte H ö t z e n d o r f e r  und 
Genossen (297/A.B. zu 322/J-BR/74) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzende HeleIie Tsdlitscbko: Hoher 1929 für die Dauer der zeitweiligen Verhin
Bundesrat! Ich e r ö f f n oe dJi,e 330. Sitzung des derung des Bundesministers für Handel, Ge
Bundesrates. werbe und Industrie Dr. Josef Staribacher in 

der Zeit vom 11. bis 15. März 1974 den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.
Ing. Dr. Oskar Weihs mit dessen Vertretung 
betraut. 

Das amtliche P r o t 0 k 0 l I der 329. Sitzung 
des Bundesrates vom 21. Feber 1974 ist auf
gelegen, unbeanstandet gehUeben und gilt 
daher als genehmigt. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
E n t s c h u I d i g t blaben sich die Bundes- um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 

räte Dr. Anna Demuth, Heinzing,er und Doktor machen. 
Schambeck. Kreisky" 

Einlauf und Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzende: Eingelangt sind vier Schreiben 
des Bundeskanzlers betreffend Ministerver
tretungen. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer, diese 
Schreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Leopoldine Pohl: 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 5. März 1974, Zahl 1606174, über 
meinen Vorschlag gemäß Artikel 73 des Bun
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 7. März 1974, Zahl 1686/74, über 
meinen Vorschlag gemäß Artikel 73 des Bun
des-Verfassungs gesetzes in der Fassung von 
1929 für die Dauer der zeitweiligen Verhinde
rung des Bundesministers für Justiz Dr. Chri
stian Broda am 14: März 1974 den Bundes
minister für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr. Rudolf Kirchschläger mit dessen Vertre
tung betraut. 

Hievon beehre ich miCh, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 
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Sdn1ftführerln 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates nung eines Mitgliedes des Verfassungsge

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 7. März 1 974, Zahl 1687174, über 
meinen Vorschlag gemäß Artikel 73 des Bun
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1 929 für die Dauer der zeitweiligen Verhinde
rung des Bundesministers für soziale Ver
waltung Vizekanzler Ing. Rudolf Häuser in 
der Zeit vom 26. bis 30. März 1974 den Bundes
minister für Gesundheit und Umweltschutz 
Dr. Ingrid Leodolter mit dessen Vertretung 
betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilun'g zu 
machen. 

Kreisky" 

"An Herrn Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
ßung vom 7. März 1974, Zahl 1688174, über 
meinen Vorschlag gemäß Artikel 73 des Bun
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 für die Dauer der zeitweiligen Verhinde
rung des Bundesministers für Justiz Dr. Chri
stian Broda in der Zeit vom 1 .  bis 5. April und 
vom 7. bis 15. April 1974 den Bundesminister 
für Inneres atto Rösch mit dessen Vertretung 
betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzende: Dient zur Kenntnis. 

Seit der letzten Bundesratssitzung sind zwei 
A n f r a  g e b e a n t w 0 r t u n  g e n  einge
langt, die den Anfragestellern übermittelt 
wurden. Diese Anfragebeantwortungen wur
den vervielfältigt und auch an alle übrigen 
Mitglieder des Bundesrates verteilt. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen gemäß § 29 Ab
satz C der Geschäftsordnung den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse haben ihre Vor
beratungen abgeschlossen. Die diesbezüg
lichen schriftlichen Ausschußberichte liegen 

richtshofes sowie die Wahl der Vertreter 
Osterreichs in der Beratenden Versammlung 
des Europarates in die Tagesordnung aufge-
nommen. 

Erhebt sich gegen die Tagesordnung ein 
Einspruch? - Es ,ist dies IlJicht der Fall. 

Es ist mir ferner der Vorschlag zug,ekom
men, die Debatte über die Punkte 5 und 6. 
9 und 1 0  sowi,e 12 und 13 der Tagesordnunq 
unter einem abzuführen. 

Die Punkte 5 und 6 sind 

Novelle zum Schülerbeihilfengesetz und 

Novelle zum. Studienförderungsgesetz. 

Die Punkt,e 9 und 10 sind 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslos·en
vers,icherungsgesetz 1958 und das Arbeits
marktförderungsgesetz 'g,eändert werden, und 

Novelle zum Mutterschutzg,esetz. 

Die Punkte 12 und 13 sind 

Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1974 und 

Novelle zum Bezüg.egesetz. 

RaUs di.eser Vorschlag ang,enommen wird, 
werden zuer.st die Berichterstatter .ihre Be
richte geben. Sodann Wlird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abg.eführt. Die Abstimmung .erfol,gt wie immer 
in solchen Fällen getr.ennt. 

Wird g·eg:en d.i-esen Vorschlag ein Einspruch 
erhoben? - Es äst ai·es nicht der Fall. Der 
Vorschlag ist somit angenommen. 

Ich darf den im Hause ,erschi,enenen Innen
minister Rösch auf das allerherzlichste be
grüßen . .( Allgemeiner Beifall.) 

1. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 6. März 1974 betreffend ein Bundes
verfassungsgesetz über die Änderung der 
Landesgrenze zwisdlen dem Land Burgenland 
und dem Land Steiermark 1m Bereidl des Ritt
sdleinbames und des RaabBusses samt An-

lagen (1093 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Bundesverfassungsgesetz über die Änderung 
der Landesgrenze zwischen dem Burgenland 
und der Steiermark im Bereich des Rittschein
baches und des Raabflusses. 

vor. Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind-

Ich habe daher die eingelangten Beschlüsse steig. Ich bitte um den Bericht. 

des Nationalrates auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung gestellt. 

Berichterstatter Windsteig: Verehrte Frau 
Vorsitzende I Herr Bundesminister! Hohes 

Weiters habe ich die Erstattung eines Dreier- Haus I Durch den vorliegenden Gesetzesbe
vorschlages des Bundesrates für die Ernen- schluß d·es Nationalrates soll die Landesgrenze 
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Windsleig 

zwischen dem Land Burg,en1and und dem Land 
Stei,ermark w.ieder in die ·Mitte des Rittschein
baches beziehungsweise des Raabflusses v,er
legt werden, nachdem durch die Regulierung 
der beiden Bachbette Igegenwärtig di,e Landes
grenze ,außerhalb der neuen Bachbette v,er
läuft. Künftige Änderung,en der Mittel1ini,e des 
Rittscheinbaches und des Raabflusses so.llen 
keinen Einfluß auf den Verlauf der Landes
grenze haben. 

Nach Behandlung im &echts,ausschuß stellt 
dieser den An t r ,a 'g, der Bundesrat wolle 

Auskunft der Gemeindevertretungen zwar 
schon in den Jahren 1959 bis 1962, der Raab
fluß aber !erst ,in den J,ahren 1967 bis 1 972 ,in 
den erwähnten Ber,eicben reguHert. Die Lan
desregierungen der beiden Bund·esländer 
w,ar,en daher der Ansieht, daß erst nach FerHg
stellung der ReguHerungsarbeiten an beiden 
Gewässern die Änderung der Landes'grenze 
durchgieführt werden sollte. So. wurden dann 
im JuLi 1972 vo.n aUen beteiligten Gemeinden 
übereinstimmende Gemeind,era ts beschlüsse 
gefaßt. 

beschließen: Meine sehr geehrten Damen und Hery,enl 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio.nal- Bei meinem Besuch habe ich laber auch die 

rates vom 6. März 1974 betreffend ,ein Bundes- Gelegenheit wahrg·eno.mmen, mit den Bewoh

v-erfassungsgesetz über di.e Änderung der 
Landesgrenze zwischen dem Land Burgenland 
und dem Land Stei,ermark im Bereich des Ritt
scheinbaches und des Raabflusses samt An
lagen 1 bis 4 wird kein Einspruch erhoben, 

Vorsitzende: Danke. 
Wir gehen in die Debatte ein. 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes

rat Berger. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Berger (SPO) : Geschätzte Frau 
Vo.rsitzende! Herr Minist,erl Hoher Bundesrat! 
Mit dem heute zur Behandlung stehenden 
Bundesverfassungsg,esetz soll die bis jetzt 
nasse und bewegliche Landesgrenz,e zwisch,en 
dem Burgenland und dem Land Stei.ermark im 
Bereiche d,es Rittscheinbaches und des Raab
flusses abg,eändert und für unbeweglich er
klärt werden, 

Diese Änderung der Landes'g-renz,e zw,ischen 
den be.iden Bundesländern wurde notwendig, 
weil diebeiden Gewässer auf einer Läng,e von 
z.irka drei Kilometern I1eguHert wurden. Durch 
die Regulierung der bei den Gewässer ist auch 
d,er natürLiche Verlauf des Bachbettes einer 
Begradigung unterzogen worden, hing,eg,en ;ist 
die ,Landesgrenze diesen künstlichen Verände
rungen nicht gefo.lgt. 

Nach übereinstimmender Auffassung der 
beid'en Landesregi.erungen und der Bundes
r,egierung soll nun die Landes'grenze dn die 
Mitte der regulierten Bachbette verlegt wer
den. 

Als Abgeo.rdneter des BurgenI.andes in di,e
sem Ho.hen Haus wo.nt.e ich mir einen genaue
r.en Uberblick über di,e Gründe der Bach- und 
Flußregulierung in diesem Bereich versch,affen 
und habe daher dn der Vorwoche d.ie Gemein
den Jennersdorf-Henndo.rf so.wLe die Gemeinde 
Sankt Martin an der Raab im Burgenland. aber 
aurn die Gemeinden Loipersdo.rf und Ho.hen
brugg lin der Steiermark besurnt. Der Ritt
scheinbach wurde nach über,einstimmender 

nern dieser Gemeinden zu reden, wobei ich 
den Eindruck gewonnen halbe, daß ,es den 
Bewohnern dieses Gebietes in erster Linie um 
die Bach- und Flußregulierung ging. Nur 
wenn man den alten Vrer.lauf der Gewässer 
mit seinen vjelen Krümmung,en kennenl,ernt, 
kann man sich in die La'ge dieser in der über
w.iegenden Zahl bäuerlichen Bevöl,�erung die
ses Gebietes versetzen, und nur jemand, der 
bei Uberschwemmung,en dahei war, kann die 
verheerenden Folgen so.lcher Katastro.phen 
abschätzen, Daher war es für lIll;ich nicht ver
wunderHch, daß aUe vo.n mir Befragten in 
erster Linie vo.n der Bach- und FlußreguLie
rung sprachen ,und die Änderung der Land,es
grenze zweitrangig behandelten. denn für die 
landwirtschaftLichen Klein- und Mittelbetriebe 
waren die Fo.lgen so.lcher Uberschwemmungen 
eine echte Ex:istenzfr.age. 

Der entstandene Schaden an den Kulturen, 
d,ie Rekultivierung der landw,irtschaftlich ge
nutzten Äcker und der damit verbundene 
Ernteausfall stellten die Bauern dieses Ge
bietes vor fast unlösbar,e Probleme. Wenn 
auch die Landesregierungen und auch die 
Bundesr.egierung bemüht waren, besondere 
Härtefälle auszugleichen und den Geschädig
ten finanz,ielle Hilfe ang,edeihen zu lassen, 
konnten die <betro.ffenen landw.irtschaftlichen 
Betriebe den erlittenen Einkommens,ausfall 
erst nach Jahren verkraften. 

Um den Landwirten eine echt,e und dauer
hafte Hilfe angedeihen zu lass,en, waren daher 
langfristige Maßnahmen zu setzen. Dank der 
Unterstützungen der Gemeind,en durch -die 
Landes- und Bundesstellen konnte eine sinn
voUe Bach- und Flußr,eguJ.ierung durchg,eführt 
werden, die wesentlich zur Existenzsdcherung 
der landwirtschaftlich,en Betr,iebe beiträgt. 

Hohes Haus! Bevo.r ich mich dem Ende 
meiner Ausführungen zuwende, möchte :ich 
doch no.ch hetonen. daß das jüngste Kind 
asterreichs durch dJi.e Änderung der Landes
grenze um 47.595 Quadratmeter größer gewor-
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Berger 

den ist. (Bei fall bei der SPO.) Für die großen 
Bundesländer ma'g dieser Zuwachs von ger.ing
fügiger Bedeutung ,s'ein, wir Burgenländer 
freuen uns aber darüber und sind dankbar 
dafür. 

Namens des Burg,enlandes danke ich daher 
allen an diesem Bundesverfassungsgesetz Be
teil.igten, iusbesondere den Vertlietern des 
Landes Steiermark für die uns bewiesene 
Toleranz in di,eser Frage. Ich danke aber auch 
Ihnen, meine sehr 'g,eehrten Damen und Her
ren, daß Sie gegen den vorliegenden Beschluß 
des Nationalrates keinen Einspruch erheben 
werden. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Di,es 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte iist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

2. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 6. März 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem Bestimmungen über den Zivildienst 
erlassen werden (Zivildienstgesetz) (1094 der 

Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
2. Punkt der Tagesordnung: Zivildienstgesetz. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Rosa 
Heinz. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Rosa Heinz: Frau Vorsit
zendel Herr Ministerl Hoher Bundesrat! Der 
vorliegende Gesetzesbeschluß des National
rates sieht die Schaffung ,eines ZivildJi,enstes 
vor, den Wehrpflichti,ge anst,eHe des W.ehr
dienst.es zu I,eisten haben, wenn sie ,es - von 
den Fällen der hesonderen Notw.ehr oder Not
hilfe abgesehen - aus schw.erwiegenden, 
glaubhaften Gewissensgründen ,ablehnen, 
Waff.engewalt 'gegen andere Menschen anzu
wend,en und daher bei Leistung des Wehr
dienstes ,in schwere Gew.issensnot geraten 
würd,en. Der Zivildienst soll auß-erhaIb des 
Bundesheer,es geleistet werden und in Dienst
leistungen -bestehen, die dem allgemeinen 
Besten di.enen und den ZivHdienstpflichtigen 
ähnlich wie der Wehrdi,enst den Wehrpflichti
gen -belasten. 

Der Rechtsausschuß hat die geg,enständliche 
Vorlage in seiner Sitzung larri 12. März 1974 
,in Verhandlung g,enommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empf.ehlen, 
keinen Einspruch zu ,erheben. 

Als E:r.gebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a 'g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Geg,en den Gesetzesbeschluß des National

rates vom 6. März 1974 betreffend ein Bundes
g,esetz, mit dem Bestimmung,en über den ZiVlil
dienst ,erlassen werden (Zivildienstgesetz), 
wird k,sin Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Bürkle. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Biirkle (OVP): Frau Vorsitzende! 
Hohes Haus I Herr Ministerl Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Gemäß § 21 Alb
satz 2 des Wehr,gesetz,es hat der Wehrdienst
v:erweig,erer - damals war es etw,as einge
schränkt 'g,eg,enüber dem heuHgen T,ext - im 

Falle der Stattgebung seines Antliages den 
Wehrd,ienst ohIlle W,affe .in der Dauer dies 
ordentlich'en Präsenzdienstes abzuleisten. An 
sich eine ganz klare Formulierung und eine 
ganz kla:r.eForderung. 

Wenn man diesen ursprünglichen Gesetzes
text mit dem Text des heute vor
liegenden Gesetzesbeschlusses v:eligleicht, 
dann stellt man fest, daß diese neue Regelung 
gegenüber der alten ung,eheuer komp1iz.iert 
ist. Da gab es keine Umstände, keinen Ver
w.altungsaufwand und doch eine Berücks.ichti
gung des Gew.issens desjenigen, der nicht be
neit war, mit der Waffe Dienst zu tun. 

Ich gebe zu, daß das Bundesheer als Insti
tution und seine V,ertreter nicht unglücklich 
darüber sind, daß dies.er P,ersonerrkreis, um 
den es sich hiebei handelt, aus dem Bundes
heer herausgenommen ist, weil die Erfahrung 
g,ezeigt hat, daß di·es,e,r :Rersonenkr,eis gar nicht 
dazu beigetragen hat, ,etwa das Zusammen
gehöI1iogk,eitsg,efühl tnnerhalb des Heeres zu 
stärken, neben anderen Schwierigkeiten, die 
dann auch noch aufgetreten sind. 

Meine Damen und Herren! Wir machen 'ein 
Gesetz für -eine Minderheit. 1971 haben ,in 
Osterreich 353 Männer um Anerkennung -als 
Waffendi,enstverweigerer ang'esucht. Von di,e
sen 353 Anträgen wurden 232 positiv 'erledi,gt. 
Ich habe nun die Befürchtung - und es ist 
nicht nur meine -, daß diese Zahl ansteigt, 
vor ,aUem wenn man bedenkt, daß di,e Wehr
gesinnung in diesem Lande nicht ganz ohne 
V:erschulden der Reg.ierung ohnehin .schon 
sehr schlecht ist. Sechs Monate sind genug!, 

850 
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hat einmal der Herr 'Bundeskanzler Jns Land 
gerufen und damit dokumentiert, daß das 
eben nur ·eine kLeine Sache am Rande ist, die 
man mit sechs Monaten abtun kann. 

Dem österreidlischen Volk darf ;auch nach 
Meinung des Zentral,sekretärs der SozilaHsti
schen Partei, des Nationalrates M,arsch, dn 
F,ernsehsendungen nicht g.ezeigt werden, wie 
es um seine Sicherheit steht und w1e groß die 
Gefahr ist, ;in der wir aHe leben. Das 'kann 
man nun ba'gatel1isi,eren oder nicht, die Tat
sache der Gefahr ist aber unbestreitbar. 

Trotz a11 dieser W,arnungen und anderer 
Hinweise folgen wir, -das östeueich:ische Par
lament, der sog,enannten öff.entlichen Mei
nung, und diese öffentliche Meinung verlangt 
nun einmal für <Li·ese Minderheit, von der ich 
vorher gesprochen habe, ,eine Sonderreg,elung. 

Was tut der GesetZigeber? Er handelt als 
der Klügere und gi,bt nach. In ·einer Zeit, in 
der so viel von Humanität geredet wird, so
daß man schon von Humanitätsduselei Ifeden 
könnte, geben wh nach, wo es eigentLich nichts 
nachzugeben gäbe. 

Meine Damen und Herren! Dort, wo es 
keine demokratischen Freiheiten gibt, in den 
fa·schi.stischen und soziaHsbischen Staaten, gibt 
es ,auch keine Gewisslensfreiheit. Dort wird 
man des Landes verwiesen, abgeschoben wie 
ein Verbr.echer, wenn man ,glaubt, so r.eden 
und handeln zu müss·en, wi,e ,es ,einem das 
Gewissen vorschreibt. Es gibt in ,solchen Län
dern �einen Grund, der es rechUertigen würde, 
nicht vom Staat her, auch mit der Waffe für 
das Recht und für die Interessen des Staates, 
in dem man Lebt, ,einzutreten. Wir aber, meine 
Damen und Herren, sind die Klügeren und 
geben nach. Ich habe fast di,e Sor:ge, wlenn 
das so weiter g,eht, d/aß wJr von den Dümme
r

'
en regiert werden. 

Meine Damen und Herr,enl Dieses Ges.etz 
ist ein Kompromiß. Ein Komprorniß ,ist an 
sich nichts Schlechtes. Ich bekenne mich timmer 
wi,eder zu ihm. Aber di,eses Gesetz .ist ein 
schlechter Kompromiß mit der WiirkLichkeit. 
Anstatt zu fordern, daß jeder di'e Pflicht habe, 
Freiheit und Unabhängigkeit dies,es ungoer,es 
Landes, wenn es sein muß, auch mit 
der Waffe und nicht nur mit der AußenpoLitik 
zu verteidi'g,en, machen wir ein Gesetz mit 
77 Pamgr-aphen. 77 Paragraphen sind notwen
di,g, damit derzeit etwa 300 Außenseiter uns'e
rer Gesellschaft geschont werden ·könn,en. 

Meine Damen und Herrenl Respekt vor dem 
Gewissen des einzelnen - jal Gew,issen aber 
ist bildbar, und das GeWiissen der Wehrdienst
verweig,erer scheint zum Sozialen hin zurück
gebildet zu sein. Es erhebt sich also echt die 

Frage, ob die Gesellschaft rächtig handelt, 
wenn sJ.'e diesem schl'echt .gebildeten, zum. 
SoziaLen hin schlecht 'g·ebildeten Gewissen so
viel Rücksicht und AufmeJ:1ksamlteit enig'eg,en
bringt. 

Meine Damen und Herr,enl Wenn man die 
Dinge in Deutschland hetra,chtet, so stellt man 
fest - das ist ,ganz eigenartig -, daß 9,erade 
ein Teil der Leute, die nicht bereit sind, mit 
der Waffe Wehrdienst zu Leisten, zu dem 
Kr,eis 'gehört, der sim gar nicht scheut, mit 
Molotow-Cocktails, Pflastersteinen und ,ande
r,en Dingen auf die ihre Pflicht tuenden Poli
zeibeamten zu werfen. Das :ist eine ei'gen
artige Erscheinung. (Beifall bei der OVP.) Die 
Ereignisse ;in Frankfurt und der bekannte Per
.sonenkr,eis, der an diesen Er.eignissen haupt
beteiligt war, beweisen dies-e Feststellung. 
(Bundesrat W a 11 y: Das beweist er eben 
nicht!) Doch, ,es war ,ein ganz heachtlicher 
Teil von Wehrdienstverweigerern gerade bei 
den Leuten, die den Aufstand geprobt haben. 
(Weitere Zwischenrufe.) 

Nun zum Ges'etz einigle Bemerkungen. 
§ 6 Absatz 3 besagt, daß der Antragsteller 
im Verfahren eine Person seines Vertrauens 
beiziehen kann. Es steht dann allerdings auch, 
daß diese Person diese Tätigkeit nicht ge
werbsmäßig ausüben dürfe. Ich glaube, daß 
hier ein Gesetzestext gesdlaffen wurde, der 
neben der Wirklichkeit Isteht, denn wenn ich 
jetzt zum Beispiel die Zeugen Jehovas her
nehme, die als Wehrdienstverweigerer wei
terhin in Frage kommen, so wird eben auch 
einer der Zeugen J ehovas den Betreffenden, 
um den es geht, vertreten. Es wird wahr
scheinlich fast immer der gleiche sein, der 
diese Vertretung übernimmt, und trotzdem 
wir.d ihm die Gewerbsmäßigkeit nicht nachzu
weisen sein, weil zum Wesensinhalt der Ge
werbsmäßigkeit die Entgeltlichkeit zählt. Er 
wird klarerweise sagen, er macht dies um 
Gottes Lohn; daher geht diese Bestimmung 
nach meiner Meinung daneben. 

Daß der Zivildienstpflidltige im Gegensatz 
zum Wehrpflidltigen, der bereit ist, mit der 
Waffe Dienst zu leisten, die Möglichkeit hat, 
zwischen einer Reihe von Arbeiten, die er 
allenfalls tun will, wählen zu können, ist 
sicher ein sehr weitgehendes Entgegenkom
men. Ich frage mich, warum wir als Gesetz
geber nicht den Mut gehabt haben, für diese 
Wehrdienstverweigerer eigene Einheiten zu 
schaffen ; es wären ja nur kleine Gruppen und 
man hätte sie gar nicht im Rahmen des Bun
desheeres aufstellen müssen. Man hätte sie 
irg,endeiner Gruppe, zum Beispiel der Gen
darmerieschule, anhängen können. Man hätte 
sie auch irgendeiner größeren Gruppe, etwa 
der Wildbachverlbauung, zuteilen können. Sie 
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hätten dann das tun müssen, was die Wehr
dienstpflichtigen und Wehrdienstwilligen tun, 
nämlich in der Kaserne leben, sie hätten eine 
Uniform tragen müssen - jetrz:t bekommen sie 
nur irg,endein Abzeichen, das noch gar nicht 
festgelegt ist -, und man hätte sich vor allem 
eine große Meng,e Administration el"sp.art . 

Meine Damen und Herr,en 1 W,eg·en dieser 
300 - vielleicht sind es ,später 500 - Waf
fendJienstv,erweig,erer muß nach dem Motiven
beriCht der R,egierungsvorlag,e im Bund'esmini
sterium für Inneres -eine neue Abteilung ge
schaffen werden. Das Mindesterfordernis, so 
steht es im Motivenbericht, seien zwei A-Be
amte und zwei B-Beamte. Wer in der Verwal
tung Bescheid weiß, der weiß, daß zwei A-<Be
amte und zwei B-ße.amte k,eine Abteilung bil
den, da kommen noch C- und D-'Beamte und 
Schr.eibkräfte dazu, also eine Unmenge von 
Personalaufwand und damit v,erbundenGeld
und Sachaufwand wegen etwa 300 oder 
·500 Waffendienswerweigerem. 

Das Gesetz zeigt mit 'erschreckender Deut
lichkeit, welch ung,eheur,er Verwaltungs auf
wand für die ,eig,entLich zum Glück sehr weni
g,en. ges,ellschaftlichen Außenseiter aufgewen
det werden muß. 

Meine Damen und Herr,en l Nach § 41 dieses 
Gesetzes muß der Bund mit einer Gemeinde, 
die etwa Waffendienstverweigerer als Hilfs
arbeiter oder im Spitalsdienst oder für was 
immer es sei, einsetzt, einen Vertrag abschlie
ßen. Eigenartig dabei ist, daß bei denjenigen, 
die bereit sind, ihrem Land gegenüber ihre 
Pflicht zu tun, und zwar bis zum letzten, 
das alles viel schneller geht. Da braucht man 
keinen langen, Vertrag, da braucht man kein 
Abzeichen, da wird man einfach zum Heer 
einberufen, für tauglich oder untauglich er
klärt, und damit ist der Fall erledigt. Hier 
aber gibt es einen Aufwand und Papierkrieg 
in einem noch gar niCht voraussehbaren Aus
maß. 

Hinsichtlich der §§ 54 und 16 hätte ich per
sönlich die Frage zu stellen, warum die Bun
desregierung zwar dem Nationalrat, aber nicht 
der zweiten Kammer des Parlaments einen 
Bericht zu erstatten hat. Das scheint man über
sehen zu haben. 

Meine Damen und Herren! Sie werden schon 
gemerkt haben, daß ich mit dem Gesetz keine 
reine P,reude habe. Mir ist ,dies'e ganze Lösung, 
das Nachgeben zum Nachteil der v:ielen, die 
bereit sind, dhre Pflicht zu tun, ,an säch in der 
Seele zuwider. Dieses Gesetz schwächt nach 
meiner Meinung die Wehrgesinnung und 
Wehrber·eitschaft. Es ,ist kein Beweis für Tole
ranz und Güte! Wo ist di'e sozitaJ,e Gesinnung 

der Wraffendienstv·erweigerer? Wo ist deren 
Toleranz der Mehrheit 'g,egenüber? Sie g,e
ni,eßen di-e Rechte und Fr,eiheiten, die dhnen 
die Demokratie, unsere Staats- und Regie
rungsform, gewährt. Sie sind alber nicht be
reit, für diese Rechte und FI1eiheiten auch zu 
kämpfen, wenn ·es .sein müßte. Das dürfen 
nämlich .in deren Augen nur die anderen tun, 
die -eben die "Dummen" sind. 

Meine Damen und Herren! Es wird nach 
unserer Auffassung genau zu .prüfen 'sein, wie 
sich das Gesetz auswirkit. G.ibt dieses ,einen 
Anr,eiz, daß noch mehr W�brpf1ichtige doen 
Dienst mit der WafFe verW1ßig,eTn? Eine 80rg.e 
in dies-er Richtung w>ird im Motiv.enher.icht der 
R-egierung zwn Ausdruck gebracht. 

Zu bedenken wäre nach meiner Auffassung 
,auch, daß Ziv.ildienst ,in K:rjegs�eiten auch 
Kriegsdienst ist. J.ede Leistung für die Ge
meinschaft ,im Krieg di,ent doch dazu, den 
Gegner zu bekämpfen beziehungsweise uns,er 
Land zu v,erteidigen, ob das .nun mit der 
Waffe ,in der Hand oder weiter hinten ist, 
das ist g,anz 'egal. Es gibt keinen KI1ieg mehr, 
in dem nur di,e Soldaten kämpfen, .es gdbt 
nur den totaLen Kri,eg. Das haben uns däe 
l,etzten Er,eignisse gezeigt. Ich frage: Sind 
di,e WaffendJienstverweigerer bereit, auch dann 
das Ihrig.e zu tun, wenn das Land .in Gefahr 
ist? Unsere Landesverteidi,gung, die an sich 
schon sehr darniederUegt, darf nicht nom 
mehr geschwächt werden , weder materiell 
noch personell noch ,geistig. 

Meine Damen und Herren! Auch meine 
Fraktion ,ist geg,en aUen inneren Wdderstand, 
den wir überw.inden müssen, ber·eit, den V>er
such zu machen, der vorliegenden Lösung zu
zustimmen. Aber ,ebenso ,sind wir ,entschlos
sen, für eine Änderung der Ding,e dann einzu
treten, wenn sie sich 'geg·en die Verteidigungs
bereitschaft unseres Landes auswirk'en soll
ten. 

Wenn der Herr Abgeordnete Reinhart von 
der SPO sagt - lieh zitiere dhn -: "Kr.Leg 
ist heute kein sinnvolles Mittel der Konflikt
lösung, und Friede nicht länger ein 
Traum für Schwärmer und Utopisten", so kann 
man über die Weltfremdheit einer solch'en 
Äußerung eigentlich - nein, nicht lachen, 
sondern fast nur weinen. Tag für Tag' und 
immer wi,eder auch seit 1 945 lei-der in un
unterbrochener Folg'e erleben wir den Krieg 

auf dieser Erde, und ,die größte Friedens
gesinnung kann uns nicht schützen, denn bJi,er 
gilt das alte SpriChwort: Es kann d,er Frömmst'e 
nicht .in FrJeden leben, wenn ,es dem bösen 
Nachbarn nicht g,efällt. Wir sind inem·er geo
politisch ,exponierten Lage. Und weder unsere 
Auß,enpolitik noch unser Charme und unsere 
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schönen Augen werden uns davor bewahren 
können, in den Strudel von Er.ej.gnissen g-e
tissen zu werden, mit denen wir I-ieber nichts 
zu tun hätten. Aggressionen oder "brüd,er
lichen Hilfeleistungen" kann man nur begeg
nen, wenn man beI"eit ist, notfalls auch zu 
kämpfen. Wk hoff-en für unser VoLk, auch 
für die W-aff.endienstverweiger-er, daß -es nicht 
dazu kommt. (Beifall bei deI OVP.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort ge
meldet Herr Bundesrat Wally. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat Wally (SPO): Sehr verehrte Frau 
Vorsitzende! Herr Bundesminister! Sehr ver
ehrte Damen und Herren des Bundesrates I 
Darf ich vor meinen Ausführung·en zu delf 
Stellungnahme meines geschätzten Vorred
ners, des Herrn Bundesrates Bürkle, einig-e 
Anmerkungen tr,eff.en. 

ICh -glaube nicht, daß man sag,en k,ann, daß 
die Wehrgesinnung :in Osteneich ,insgesamt 
schlecht ist. (Bundesrat S c  h I e i n  e I: Von 
"insgesamt" war keine Rede!) ICh glaube so
gar, daß -eine solche Äußerung nicht dazu 
angetan s-ein kann, ,uns,erer Jugend und der 
wehrpflichtigen Jugend ähre Aufgabe zu -er
leichtern. (Bundesrat B ü r k 1 e: So wie das 
die SPO um 1. Mai mit Plakaten und Transpa
renten machtf) 

Ich bin auch der Meinung, daß auch der Aus
druck "Humanitätsduselei " , der gefallen ist, 
sehr gelWagt erscheint, weil man damit 
den ernsten und, wie ich glaube, von allen 
Seiten ,einsetz·enden IBestrebung,en zur Huma
ni's1erung unseres Lebens keinen Dienst er
weist. 

Ich würde -auch bitten, wenn man von den 
"Oststaaten" spricht und wenn man das hier 
tut, zw-ischen sozi,alistisch und kommunistisch 
zu unterscheiden. (Bundesrat B ü r k 1 e: Ich 
habe nur die Terminologie dieser Staaten ver
wendet, sonst nichts! Ich habe gar nichts ande
res gemeintI) Ich meine nur aUgemein. (Bun
desrat B ü r k 1 e: Die Terminologie ist: 
"Sozialistische Staaten"! So heißt es!) Ja, ISO 
nennen sie sich gern selber. (Ruf bei der 
OVP: Sie sind es ja auchl - Bundesrat 
B ö  c k: Für uns heißen sie anders! - Bundes
rat B Ü I k 1 e: "Sozialistische Sowjetrepu
bliken" I) Was mit solchen Äußerungen hier 
in Osterreich bezweckt:wird, ist nur all�u 
bekoont. 

Voerehrte Damen und Herr-enl Das vorHe
gende Bundesgesetz !bewirkt, daß -einzelne 
Staatsbürger, dire numerisch nur -eine kJ.eine 
Minderheit darsteHen, aus Gründen, die ;im 
einz-elnen Menschen als prinzipieUe Werthal
tung veranlagt sind, von den besonderen 

Verpflichtungen des Wehrg-esetzes ausgenom
men werd·en können. Der Gesetz-geber aner� 
kennt mit ,dies-ern Gesetz' indi-viduelle Ver
haltensweisen, die in überg-eordneten Grund
sätzen ger-echtferti'gt werden. 

Es setzt eine hohe g,eseI.lsdlaftspolitisch-e 
Moral voraus und es z.eugt von einem hohen 
Stand demokratischer Ethik, ein Ausnahme
g-esetz wie das vorY-egende zu beschließen, 
das, wi-e man es früher auszudrücken be
hebte - der :A:usdruck .i,staber heute von 
Seite meines Vorredners wieder 'gefallen -, 

"Außenseitern" ,gerecht wird, in der Tat aber 
den Wert de-r ,e,inzelnen Persönlichkeit . . . 
(Bundesrat S c  h r e i n  e 'r: "Ausnahmegesetz" 
ist ein gefährlicher Terminusl) Soll ich Ihnen 
lieber nicht antworten, Herr Kollege Schrei
ner? (Bundesrat DDr. P i  t s e h  m a n  n: Wenn 
man nicht kann, soll man nichtf) Ich bin nicht 
sicher, daß Sie meinen Ausführungen wi-rklich 
g-efolgt sindl 

Es z·eugt also von -einem hohen Stand demo� 
kratischer Ethik, ein Ausnahmegesetz wii,e das 
vorlieg,ende zu besdlli,eß-en, das "Außensei
tern"ger,echt wird, in der Tat aber den Wert 
der einz'elnen PlersönlichJk.eit und ihren inti
men Entscheidungsher,eich -anerkennt. 

Daß es 'Sich n:icht um ein abnormales Außen
seiterproblem handelt, wi,e es in ,grober Ver
einfachung und pr.imitivler Analog,iebildung 
nur zu lange Zeit immer darg,estellt worden 
ist, haben während des Zweiten Weltkrieges 
joene hew�esen, die .selbstüberz.eug-t d.n den 
Tod gegangen sJnd, bevor s1e sich zur Hand
habung von Waff-en geg-enüber Mitmenschen 
bereitgefunden hätten. MJt ihnen ist ganz -im 
Sinne d-es damals herrschenden Zeitgeistes 
"kurz-er Prozeß" gemacht worden. Das war-en 
Bibelforscher, Ang,ehörige kleiner Sekten, 
da und dort ,ein überzeugter Katholik, ein 
Protestant, ,ein lPtazifisl oder einfach ein 
Mensch, der die KI�aft hatte, lieber den ge
waltsamen Tod zu erl-eiden, als ihn anderen 
'zufügen zu heUen. 

B:is auf wenige sind sie alle unbekannt und 
ungewürdigt geblieben, aber ,ihre praktizi,erte 
Achtung vor dem Leben der Mitmenschen ist 
das ,ethische Fundament, auf dem l-etzten Endes 
dJ.e Reg·elung des Zivildi-enstg,es·etzes <beruht. 

Es hieße aber di-e iEtea1ität außer amt lassen, 
wenn nicht Ibedacht würde - und dar-auf ist 
mein Vorredner eing,egang-en -, daß es ganz 
ander·e Grunde und Vorwände g.eben könnte, 
sich dem Wehrdienst und den damit ver.bun
denen Opfoern und Risiken zu -entziehen. 
Immer schon hat es Länder -g-egeben, ;in denen 
es mögLich war, die Anforderung,en des -Wehr
dienstes durch finanzielle Leistungen abzu-
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lösen. Zu aUen Zeiten war es durch Protek
tion möglich, Wehrdienst und selbst den 
Kriegsdienst unbegründet zu umgehen oder 
sich die Verpflichtungen zu ,erleichtern oder 
g,efahrlos zu halten. Dokumentationen dazu 
g,lbt ,es in allen Ländern. 

Wienn schon davon gesprochen wurde: ,auch 
in der Sowj,etunion. Ich erinnere nur an den 
Film "Wenn die KIianiche z,iehen", der di,es'es 
Probl,em herausg,estellt hat. 

AUein aus den Ab1eitung,en des Gleichheits
grunds,atzes der �erfas.sung, aber auch vom 
allgemein rechtlichen Verhalten her, nicht zu
letzt vom Selbsterhaltungstrieb der Gesell
schaft bestimmt, hl·eiben di'e dm W·ehI1gesetz 
verankerten Grundsätze und Verpflichtungen 
allgeme.in gültig. 

Ebenso aber ist unabdingbar, daß es Aus
nahmen nur für den spezi,ellen Di/enst mit der 
Waffe, nicht alber für die grund'sätzliche V,er
pflichtung geben kann und darf. In diesem 
Sinne sind die Dienstleistungen nach Absatz 2 
im § 3 sinnvolle und in ihrer Effizienz gleich
wertige Leistungen für die Gesellschaft: der 
Dienst in Krankenanstalten, im Rettungs
wesen, Einsätze bei Epidemien, Sozialhilfe, 
Katastrophenhilfe und Zivilschutz, Regulie
rung und Instandhaltung von Gewässern, 
Wildbach- und Lawinenverbauung, Bau und 
Erhaltung von Straßen, Pflege und Schutz des 
Waldes, Abfallbeseitigung und die Vermar
kung der Bundesgrenze. 

Jene Einrichtungen, in denen der Zivildienst 
zu leisten ist, sind von ihrem Rechtsträger zu 
beantragen und vorn Landeshauptmann durch 
Bescheid anzuerkennen, wozu aber - wie es 
im Gesetz heißt - der Landeshauptmann ein 
Gutachten der Zivildienstkommission nach 
Abschnitt VII des Gesetzes einzuholen hat. 

Osterreich geht mit den Intentionen des 
Zivildienstgesetzes einen Weg, der in eini
gen anderen Ländern bereits früher beschrit
ten worden ist: 1916 bereits in Großbritan
nien, 1911 in Dänemark, 1920 in Schweden, 
1922 in Norwegen und 1923 in den Nieder
landen. In der Bundesrepublik Deutschland ist 
eine ähnliche Regelung 1965 in Kraft getre
ten. Und 1961 hat die Beratende Versamm
lung des Europarates, wie bekannt, die Ent
schließung gefaßt, in der grundsätzlich das 
Recht auf Waffendienstverweigerung aus 
ernsthafter Uberzeugung anerkannt wird und 
die Mitgliedstaaten über das Ministerkomitee 
aufgefordert wurden, ihre Gesetzgebung den 
Grundsätzen dieser Entschließung anzupassen. 

Wir kommen heute, auch in der zweiten 
Kammer des Parlaments, dieser Aufforderung 
europäischer Geisteshaltung überzeugt nach, 

die auch durch die auf Verfassungsstufe ste
hende Europäische Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
- vorn österreichischen Parlament 1958 ver
abschiedet - begründet ist. 

Zur Substanz des Gesetzes möchte ich be
merken, daß gegenüber der urspriinglichen 
Regierungsvorlage vom 22. Dezember 1912 im 
Verlaufe von zwölf Sitzungen des Unteraus
schusses des Verfassungsausschusses des 
Nationalrates eine Reihe von Änderungen 
vorgeschlagen beziehungsweise auch erwirkt 
wurden. Daß dabei seitens der SPO-Ausschuß
mitglieder in zwei Fällen, nämlich in der 
Frage des Zeitpunktes der AntragsteIlung und 
der aufschiebenden Wirkung bei der Antrag
stellung während der Präsenzdienstzeit, selbst 
weitgehend - wie man sagt - nachgegeben 
wurde - weniger aus Einsicht, daß die Ände
rungswünsche seitens der OVP-Kollegen un
bedingt überzeugten, als deshalb, um das Ge
setz einvernehmlich verabschieden zu können; 
ein Vorrang, der verdient, beachtet zu wer
den -, sei am Rande aufgezeigt. 

Verehrte Damen und Herren! So kann heute 
die Opp0Soition ihr-erseits sagen, :ihl"e Vorstel
lung,en inne,rhalb der zumutbaren Grenz,en 
verw:irklicht zu sehen. Wenn mit 1. Jänner 
1915 das österreichisdle Zivildienstgesetz :in 
Kraft t:r�itt, wüd ,e:in weiterer, wenn auch klei
ner Schritt auf dem Wege der R,eform uns-er,er 
Lande'Sv-erteidigung vollzogen sein, ein 
SchIiitt, der urnso bedeutungs'voller äst, als 
er gemeinsam erfolgen konnte. 

Aber so ganz ohne historische Reminiszen
zen, verehrte Damen und Herr-en, möcht-e ich 
meinen Beitralg doch nicht .belassen. Es ist für 
uns aUe, glaube ich, immer w.ieder heilsam, 
den Werdegang unser,er Institutionen zu ver
folgen, nachzuforschen und nachzule,sen, wie 
sich uns,er heute so blühendes Gemeinwesen 
und seine Teilinstitutionen entwickelt haben 
und w-elche Gei,steshaltungen am Beginn ge
standen sind. 

Da ist mir beispielsweise ein Vor
trag in d,ie Hand gelangt, den der damalige 
österreicb:ische Außenminister Dr. K·arl Gru
ber, ein Tiroler, :im Rahmen der Liga de,r Ver
einten Nationen in der Wiener Uni.veI"sität 
am 28. März 1946, sozusa'gen lim Morgen
,grauen der Zweiten R,epublik, g-ehalten hat. 
Di,e Rede ist im Osterre:ichischen Verlag als 
Broschüre erschi-enen. Der damal,ig,e Bundes
minister für AuswärUge Angelegenheiten hat 
,an jenem Tag ,in der UIlliversität ausgeführt 
- ich zitiere -: 

"Die Möglichkeit der Unterhaltung einer 
ausreichenden bewaffneten Macht ist für den 
Kleinstaat eigentlich schon vor zehn Jahren" 
- ich darf jetzt einschalten: das wär-e also 
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1936 gewesen - "überholt gewesen. Der Auf
bau einer militärischen Maschine, die auch 
nur für die wichtigsten Verteidigungszwecke 
ausreicht, ist ein wirtschaftlich so kostspieli

ges Unternehmen, daß es die freiwillige Pro
letarisierung einer Nation bedeutet." 

Und etwas später sagte der prominente 
Redner jener Jahre und aus der damaligen 
Situation heraus, die man nicht vergleichen 
kann mit der Gegenwart (Bundesrat B Ü r k 1 e: 
Das is t der richtige Zusatz!) - das ,ist s-elbst
v,erständI.ich, aber es ist interessiant, es zu 
hören (Bundesrat B ü r k 1 e: Mag sein!) -: 

"Daß einig,e neutrale Staaten" - er meint,e 
damit offenbar Schweden und Schweiz - "den 
Krieg ohne Zusammenstoß überlebt haben, 
.ist sicher nicht der Vertra 'gstreue der faschi
stischen Aggressoren zuzuscbr,etben, als viel

mehr der geographischen Lage jener Staaten 
außerhalb der Hauptstoßrichtung der 'Zusam
menpraUend,en Armeen." 

Sehr verehrte Damen und Herren I Die g,e
schichtliche Entw:icklung, auch dile uns-erer 
Landesverteidigung, ist verständl,ichem P.essi
mismus und düster-en Prognosen 'Zum Trotz 
über viel,e dieser Befürchtungen hinweggegan
,g,en. Heute ist ,ein Stand der EntwJcklung ein
getreten, den w.ir im Augenblick, nach gemein
sam überwundenen tödlichen Gefahr-en für 
unser Gemeinwesen, wenn man di,e z·ehn 
Jahre nach dem Krieg :bedenkt, weder ganz 
beg:reifen noch schätzen. asteneich st,eht auf 
einem Höhepunkt, 'aber r:ingsherum sehen wdr 
launenhafte Nörgelei, unangemessene Kriti!k. 
und negativste Prognosen. 

Selbstv,erständlich stehen uns,er Lebens
standard 'lind auch unsere Sicherheit - wie 
die gesamte Zivilisation - auf einem recht 
unsicheren Fundament ges·ellschaftspolitischer 
Ungereimtheiten, wie ich schon bei anderen 
Anlässen mir auszuführ'en erlaubt habe. Aber 
wer nach Sicherheit ruft und drängt, muß sie 
auch gewährleisten wollen und muß da:zu bei
tragen, das auch unter Opfern . Uns Sozialisten 
ist die Republik asterreich - und nicht nur 
uns - von heute sehr wohl das Vaterland, in 
dem unsere Ldeale in einem hohen Maß Wirk
lich!keit werden konnten, zum Wohle aller 
und 'Wohl wert, das Land zu schützen und 
s,eine demokratisch,en und g,eS1ellschaftI.ichen 
Errungenschaften zu verteidig,en, um es wei
ter ausgestalten zu k·önnen. 

Das Zivildi'enstgesetz dient vor allem da
durch der Verteidigung unseroer Republik, daß 
es dem besonderen Anl1eg,en ein�elner die 
Möglichkeit einräumt, auf ihre Weise ihren 
Verteidigungsbeitrag zu leisten. Das list keine 
Schwäche, das ist eine Stärke unserer Gesell-

schaft. Ich glaube, es ist ein 'gutes Zeich,en 
dafür, daß uns lal1en der einzelne 'Mensch mit 
s·einen Sonderheiten ein ernstes Anl:ieg,en dar

stellt. 

Die Vollziehung obliegt dem Bundesmind
ster für Inneres, s.i-e verlangt ·eine ·einheitliche 
Handha.bung im .g.esamten Bundesgebiet. Ihm 
kommt damit die Entscheidung über ,die An
träge auf Befr,eiung von der Wehrpflicht im 
Wege der Zivildienstkommission und die Zu
weisung der ZivikUenstpfl:ichtigen lan dIe an
erkannten Träg,er und Einrichtungen zu. 

Die weiteren Vollzugs aufgaben stehen den 
Landeshauptmännern und den ihnen unter
stellten Bezirksverwaltungsbehörden im Rah
men der mittelbaren Bundesverwaltung 2lU. 
Damit wird auch lin diesem Gesetz di.e föder,a
tive Komponente praktiziert, und den Landes
hauptleuten werden weiter,e Kompetenzen 
übertragen. Das sind unter anderem: die An

,erkennung von Einrichtung-en als 'geeignet.e 
Träq,er des Zivildienstes, AngeJ.egenheiten der 
Bezüge der Zivildienst Leist'enden, die behörd
liche Uberwachung, die Vollzi,ehung der Ver
waltungsstrafnormen und die Unterstützung 
der zentraJen Stellen im Wege der AmtshiUe. 

Den Landeshauptmännern list mit den neuen 
Kompetenzen ein weiterer Wirlmngs-, 'aber 
auch Verpf1.ichtungsbereich zuerkannt worden, 
der insgesamt die bundespolitische Position 
der Länder weiter stärkt. 

Bei dieser Gelegenheit möcht,e dch bedau
ern, wie seitens ein�elner Landeshauptleute 
·im Sinne einer "Länderfront" - dieses Wort 
ist geprägt worden - geg'enüber der Bundes
regierung und den Bund,esinstitutionen, das 
Parlament ,eingeschloss,en; aufgetreten und 
vorglegang,en w.ird. 

Da werden etwa in Wahlzeüen, wie eben 
im Augenblick bei uns ,im Lande SalzbuIIg, 
am laufenden Band Briefe an Minister ge
schrieben, die, noch ehe sie heim Empfänger 
eing,elangt sein können, schon :im Wortlaut 
in Presse und Rundfunk verlautbart werden: 
Br.i.efe, in denen sich 'ein Landesvater fordernd 
oder anklag·end an einer pUiblikumswirksamen 
Angelegenheit an di,e "höse" Bundesregierung 
wenden muß. Da erfol,gen in großer Presseauf
machung gegen besseres Wissen unrichtige 
Informationen, etwa über die Stillegung der 
Saline Hallein durch den Fi.I1Janzmini,ster, 
obwohl ein gegenteiHg la:utender Brief 
des Ministers längst im Lande aufliegt. 
(Bundesrat Ing. M a d e  r: Der Brief muß gut 
gewesen sein, wenn er Sie so geärgert hat!) 

Sosehr man einem um seine Mehrheit be� 
sorgten Landeshauptmann :in Wlahbeiten ver
stehen mag, weil ·er es offenbar nötig hat, sich 
auf diese Weise in Szene zu setz.en, sosehr 
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ist diese Art des Umgang·es mit den zentralen Wehrdienst. Vielmehr soll n�ch w.i!e vor die 
Institutionen von der Sache her zu bedauern. prJmäre Pflicht des Staatsbürg,ers dar.i.n 00-
(Bundesrat G ö s e  h e l  b a u  e r: Das ist ja stehen, im Rahmen des Bundesheeres der 
eine Wahlrede!) W,ehrpflicht nachzukommen. 

Föderalismus kann nicht heißen, von den 
gemeinsamen Institutionen der R,epublik, vor 
allem von der Bundesreg,ierung und vom Par
lament, alles Mögliche abrufordern, 'aber zu
gleich ·gegen die Bundeslinstitutionen Front, 
"Länderfront", zu machen, die Vollziehung zu 
erschweren, Informationen zu verz,erren und 
Leistungen abzuwerten. (Bundesrat S c  h r e i
n e I: Föderalismus heißt nicht, mit gebeugtem 
Rücken zum Ballhausplatz zu gehen/ - Hei
terkeit.) Herr Kollege Schreiner I Sie führen 
eine Art von Selbstg,esprächenl (Heiterkeit. -
Bundesrat Ing. M a d e  r: Aber Sie hören es 
ganz gutf) 

Uber parteipolitische Aspekte h.i.nweg, ohne 
wahltaktische Einflüsse muß ,auch ,seitens der 
Länder, und ZWiar aller Länder, der föderativ·e 
Charakter unserer Verfassung jederzeit p:mk
tiziert werden. Ansonsten wären auf Dauer 
ges·ehen - und das sLeht man ,in anderen 
Bundesstaaten - permanente Mißv·erständ
nisse, Schwierigkeiten, die zu vermeLden ge
wesen wären, Fehlleistung·en und letzten 
Endes auch Frontstellungen innerhalb des 
Gefüge,s der Republik die Folgen. Ich richte 
diese Uberlegung nicht nach der einen oder 
anderen Seite, bitte aber den Stand der Tat
sachen nicht zu über-sehen. 

Das vorliegende Zivildienstgesetz, ver
ehrte Damen und Heuen, w:ird sicherlich nicht 
ohne Schwierigkeiten zu vollziehen s·ein 
(Bundesrat Ing. M a d e  r: Uberhaupt nichtl), 
aber es .ist ein guter Anfang, ,eine fundierte 
Grundlage, ·ein schwerwiegendes Problem mit 
föderativer Mitwirkung der Länder auf demo
kratische Weis·e endgültig 2iU lösen. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel
det Herr DDr. Pitschmann. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP) : Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende I Herr Ministerl 
Meine Damen und Herren! Zivildienst als 
Wehrersat2ic]j.enst ,soll keineswegs ein Flucht
weg für Personen werden, die sich den Be
lastungen entzi,ehen wollen, wie sie der Prä
senzdienst nun ,einmal mit sich bringt. Es ist 
zu erwarten, daß der n1.Vii.1dienst di'e Jugend 
zu Hilfsbereitschaft und gesellschaftlicher 
Solidarität auch ;in ihrem künftigen Leben an
spornen und ihr Inte:r;esse für die Arbeit !in 
freiw:ilLigen Hilfsorganisationen wecken wird. 

Der Ziv.ildtenst list ,ein echter Wehrersatz
dienst, aber niemals eine Alternative zum 

"Eine absolut gleiche Belastung jede,s ein

z.elnen Präsenzdienst und Ziv.ildi'enst Leist,en

den ist ausgeschlossen. Im Durchschnitt soll 

aber die Belastung, di,e der Ziv.ildienst für den 

Staatsbürger mit sich hringt, weitestmögldch 
gleich sein wie jene durch den Wehrdienst." 

Der ZiviLd1enst soll den ZivildienstptlJichtigen 
ähnLich wie ,der W·ehrdi.enst belasten. 

So steht es wortwörtlich in den Erläutern

den Hemerkungen zu di,es.er Reg,ienmgsvor

l,ag·e. 

Der Gleichheitsgrundsatz :in unserer V.er

fassungsordnung, mehrfach verankert, g,ebie

tet die GI,eichbehandlung aller Staatsbürger. 

Der Zivildienst wird in ,eini'g·en europäisdlen 

Staaten längst als W·ehrdienstersatz prakti

z-iert. In Osterreich wird ,er nun am 1. Jänner 

kommenden Jahr-es lin Kraft tr,eten. Die Bun

des'heerreformkommis.sion und die Parteien 

hätten daher noch ,einige Monate Zeit, im 

Bereich der verfassungsrechtlich vemnkerten 

Gleichheit der Staatsbürg,er vor dem Gesetz 

eine ·dies·e GrundsätZie v·erletzende Lück,.e nach 

Schweizer Muster zu ,schließen. 

Im Moskauer Memorandum zu unserem 

Staatsvertrag heißt es unter anderem, daß 

Osterreich zur ,immerwähr.enden militärisdlen 

Neutralität nach Schweizer Muster v.erpfl:ich

tet ist. 

Wie schaut nun das Schweiz·er Muster zur 

optimal,en Herbeiführung des auch ,in Oster

reich verankerten Gleichlheitsgrundsatzes aus? 

Auch in der Schwe,iz ,ist w:i,e in Osterreich die 

Landesverteidigung eine Verpflichtung für 

die g,eSlamte Bevölkerung. Deshalb müss.en 

auch die dafür notwendigen Kosten von der 

Gesamtheit aufg·ebracht werden. 

Der Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht 
verlangt nach schweizerischer Auffassung, daß 
di'e wehrdienstpflichUg·en .ßül"g.er, die weg·en 
Untauglichkeit, Unwürdigkeit oder weg,en der 
Wichtigkeit ihrer beruflichen Tätigkeit in 
Wirtschaft, Verkehr oder öffentlichem Leben 
keinen Militärdienst l,eisten können, einen 
Ersatz in Geld erbring·en müss·en. 

Dieser nach der Schwei�er T,erminologie ge
nannte "Militärpflichtersatz" dient aber nicht 
nur der VerWlirkLichung der Rechtsgleichheit 
auf dem Gebiet der WehrptlJicht, sondern hilft 
auch, mißbräuchliche Ausmusterungs- und 
FreisteIlungsbegehren einzudämmen und da
mit sowohl die erforderLichen Mannschafts
bestände zu simern, als auch d·ie ordnungs-
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gemäße Teilnahme an AusbHdungsdderisten 
zu gewährleisten. 

Der Militärpflichtersatz stellt einen notw.en
digen Bestandteil der Schweiz.er W·ehrverfas
sung dar. Es fehlt ihm der Charakter einer 
Steuer im 'eig,entlJichen ,Sinn des Wortes, da 
er in der Wehrhoheit und nicht in der Fiska.l
hoheit des Staates begründ,et ,ist. 

wiirklichung der optimalen Gerechtigkeit für 
aUe Wehrdienstaltrigen vor dem Ges·etz vor 
aUem Illicht übersehen w.er,den, wie groß da
durch die Einsparungen und auch di.e Mehr
!einnahmen wär,en. 

Wir haben gehört, was für kostspielige 
Verwaltungs arbeit di'e VoUzi·ehung des Zivil
di-enstgesetz.es mit S1ich bl'lingen w:ird. Mit 
einem Wehrdienster.satz nach schlweizerischem 

Seit dem Jahr·e 1�78 wird der Militärpflicht- Muster könnten di,ese Kosten mehrfach her-
,ersatz

, 
unter Aufslicht des B�ndes :ron �en eingebracht werden. Für '8;ine verantwortungs

S
,
chwelz.er �ant?ne� durchgefuhrt: Diese Em- bewußte Praxis in der Abwicklung des Wehr

nchtung, d1Je SIch .. m der �Schwelz so l�ng'e dienstersatz.es müßten meines Erachtens aUe 
.�n.d s� . �ut bewa��te, wI�d �on g·ewisgoen 1I P,arteien und Interess.envertretung,en, so Wlie 
osterreldllschen PolItIkern vllelleldIt deswegen ' d Schw . . eiz der Fall .. t zu oN,ew.innen 
b l " ch  I ' 1 ' d d "  J.' h f"  

es In er IS , :1 
e a e t, we.l SIe ·entwe er grun satZJiIC . ur . W' ..lie 'cherlich nicht leichte Lösung 

B d h I,  l�. ' V .. d ' f sem. Ie 'Uo SIl 
'�n es eeran }eg�n 

. 
AJeIn erstan �lS au - ! auch :immer ,aussehen wird, .es kann dabei 

b
,
rmg�n o�er weIl S'Iß zu

. 
!bequem smd u:nd ;  IletztI.ich nur Gew.inne im Allgemeininteresse 

SI�ch vleneH:i�t laIs zu gescheIt vorkommen, Em- I und die �erwirklichung elines sozialen und 
f.l

.
chtungen m be:n�chbarte?- Staaten zu st�- I erechten Lastenausgl,eiches g,eben. 

dieren (BundesminIster R 0 s e h: Harte KTl-
g 

tik am Wirtschaftsbund!) und, wenn säe bei Der soz,ialistische Nationalr·at aus Tirol Kar! 
uns anwendbar sind, zu pr-aktizi-eren. Reinhart wagte - sehr zum Ents,etzen seiner 

Partei - die Flucht nach vorne. Er trat am 
Wie lin der Schweiz werden auch iin Oster- Freitag, ·am 1 .  März dii·es'es Jahres, für ·einen 

reich aus sozial·en und ander,en Erwägung·en Zivildienst der männlichen und wleiblichen 
Wehrpflichtige vom Wehrdienst hefr,eit. 
Selbstverständlich dürfte niemals durch Mili-

Jugend ein. In einem Gespräch mit dem 
"Kurier" unterstr:ich der kernige Tiroler s-eine 

tärdienstersatz die Möglichkeit eröffnet wer- Auffassung, daß Jeder jung,e Osterreicher dem 
den, s:ich mit Geld vom Wehrdienst loszukau- Staat für eine gewiss-e Z'eit seinen Dienst, 
fen, �as

, 
se

.
lbstv-erständlich �,

u� �n der vornehmlich im Soz.ialbereich, z.ur Vrerfügung 
Schwielz mcht :Im entferntesten moghch 1St. 

I 
stellen sollte. Durch den Di·enst aller Jug,end-

Es ist nach meiner Auffassung verwunder- lichen könnte nach Auffassung Reinharts 
lieh, daß die österreichischen Staatsbürger so wahrscheinlich auch eine TeiUösung der Gast
lange p·raktisch kr:itiklos zugeschaut haben arbeiterfrage err:eicht werden. 
und noch .immer zuschauen, wie ein nicht un- Der Wortführ,er der Sozialisten zum ZiVJiI
bed:�utender Teil jung,er Män

,�
er, wei� s:ie �e-

I dienstgesetz im Nationalrat, Abg.eordneter 
r�fl.Ich od

,�
r ·aus andere� �runden ?-lcht el�-

I Heinz Fischer, z.eigte sich von Reinharts Vor
rucken konnen oder ·emruckJen mussen, m I stoß verständl:icherweise höchst erstaunt. 
derselb�n Zeit sc�ön v,erdi·enen, �ährend die Nationalr.at Fischer ,erklärte : "Reinhart hat im 
Masse .m den schonst'en Jahren VIele Mon

,�
te ! Ausschuß dies bisher nie zur Diskussion 'ge

dem :Vat:rland. zu opfern ha�. Wer das GI�ck stellt und repräsentiert wahrscheinlich auch 
hat, 1m off.enthchen Leben, !lll der Landw.Irt- nicht die Meinung unserer .Fralktion." 
schaft oder in der Wirtschaft unabkömmlich 
zu 'sein, dem darf doch dafür, daß ,er statt ' 

Mit dem Wort "wahrscheinlich" hat Natio
W,ehrdiensHe.istung ordentlich V'erdi,enen nalrat Fischer der staunenden Offentlichkei.t 
kann, so wie in der Schweiz ,ein s071ial ,abge- Osterreichs eröffnet, daß sich die SPO noch 
stuftes Geldopfoer zugemutet werden. keine ,endgülUge Meinung darüber ,gebildet 

Idt glaube, daß einer solmen G erechtig
keitslösung sowohl die Einberufenen ,als auch 
di,e W,ehrdienstverhinderten deswegen Ver
ständn.is entge91enibringen würden, weil sie 
eine ausgleich'ende Gerechtigkeit darstellt und 
weil letztlich für das Bundesheer nicht nur 

hat, ob ein obligatorischer Zivj,ldd.enst, also 
eine Art von Arbeitsdienst, als rote Zielset
zung ,in Osterreich für Mädchen verfolgt wer
den soll oder ndcht. Von der SPO jedenfalls 
können uns,ere junglen Staatsbürg,erinnen 
unter Umständen noch allerhand erwarten. 

ein�ge MiUionen zusammengekratzt werden Schon im Jahre 1968, als von d·er ,Zivdl
könnten. Auch wenn die Einnahmen aus dem dienstalternative zur Wehrpflicht noch n.icht 
Wehrdienstersatz in Osterreich wohl nicht so die Rede war, .stellte ich den Wehrdienst
hoch wie ;in der SchWleiz sein könnten - dort ersatz nach Schweizer Muster in 'einem mehr
slind es ·einiges über 200 Millionen SchilLing fach zitierten Artikoel zur Diskussion. D.ie 
im J·ahr -, so darf dabei n-eben der Ver- , "Arbeiter-Zeitung" schrieb a.m 26. Oktober 
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1968 von einem "klingenden Wehr:w.iUen" 
und zog die sdlweizerische Lösung zur Her
beiführung der Gleichheit vor dem Gesetz mit 
folgenden Worten ins Läroediche : 

"Wehruntaugliche oder von Haus aus zu
rückgestellte junge L-eute, die aus anderen 
Gründen keinen oder einen verkürzten Wehr
dienst leisten, sollen nach Auffassung der 
OVP eine Wehrer.satzst-euer leisten. Di-e Pazli
fisten j edenfalls dürfen sich auf di-e Zukunft 
freUlen. Wie lang-e kann -es da bei den w-ach
s'enden Budgetdefiziten noch dauern, bis 'alle 
zahlen und niemand mehr Soldat wird?" 

Eine gröbere Entstellung der von mir zur 
Diskussion -gestellten schwe:izerischen Praxis 
auf diesem Be:r:eicb der Wehrdienstleistung 
hätte d-ie "Arbeitoer-Zeitung" kaum konstruiJe
ren können. Kein Wort davon, daß ,es s'ich 
nicht im entferntesten um -einen Loskauf von 
der Wehrpflicht, sondern nur um eine wün
smenswerte Herbeiführung des Gleichheits
grundsatzes handelt. Es grenzt ja geradezu 
an Anachronismus, für alle Mädchen ,eine 
g-enerelle Zivildienst�erpflichtung in Erwä
gung zu ziehen, einen Teil der jungen Männoer 
aber vom W ·ehrdioenst oder von der Z:ivdl
dienstpflicht nach wie vor vol1kommen er,satz
los zu befr·ei,en. Hier wär:e ein Abbau dies,es 
Privilegs im Inteiiesse der Gleichheit aller 
männhlcher Staatsbürger vor d,em Gesetz 
wohl eher einer Uberlegung wert als ein weib
licher Zivdlarbeits'di'enst. 

Vor Jahrzehnten hat der Nationalsozialis
mus den weiblichen ZiVlildienst off.efi.ert. Soll 
er nun . unter den Sozialisten ·etwa fröhHche 
U:r:ständ feiern, wenn sich Nationalrat Rein
hart von T:irol aus durms!etzen würde? 

Zum Schluß meiner Ausführungoen, die ich 
mit koeinem OVP-Gr·emium abgesprochen habe, 
die aber dazu beitr.agen mögen, ·daß politische 
und andere zuständige Gremien sich mit die
ser Materie befassen, darf ich aus dem 
"Schweizerischen SteueraufkläIler" nachste
hende kurze Abhandlung zitieren : 

"Da die Wehrsteuer nichts anderes ist als 
eine ddrekte Bundessteuer ohne besonder.e 
Zweckbestimmung, besteht a�dl koein Grund, 
Ausländoer von di,eser Steuer zu befrei,en. Des
sen sollten sich insbesondere di'e v:ielen Gast
arbeiter bewußt sein, die daran Anstoß neh
men, eine sdlweizeDische MUitärsteuer bezah
len zu müssen. Ndcht bezahl-en müssen sie 
den MiLitärpflidltersatz." Wir würden ihn 
"Wehrdoi,enstersatz" nennen. "Di-ese Abgabe, 
die irrtümlidlerweise oft als Steuer bezeich
net wird" - wie ,es j a  audl die "Arbeiter
Zeitung" tat -, "hat nur der Scbweizer zu 
entridlten, d·er aus irg.endeinem Grund seine 
W-ehrpflidlt nidlt durm MilitärcLiensUeistung 

·erfüllen kann. Als Ersatz dieser ,Leistung zahlt 
er di-es·e Abgabe; es handelt sich darum um 
eine Ersatzabgabe , zu der nur derj,enoi'g-e ver
pflidltet werden kann, der überhaupt wehr
pflidltig ist, was bei Ausländern nicht zu
trifft. " 

Den Bundesminister für Landesvertetdigung 
darf ich über den heute anwesenden Innen
minister bitten, diese W·ehrddenstausgledchs
g,er·echtigke.itsmaterie durch dj,e

' 
zuständige 

Abteilung studieren und prüfen zu lassen. Aus 
Gesprächen mit _schweizenischen Offizierskol
leg,en des aktiven und des Reservestandes 
konnte ich entnehmen, daß ,in der mustergül
tig'en Schweiz die 'so ungleiche österreichische 
Rollenverteilung in der Wehrd1ienstfrage 
- dde einen bningen Opfoer und die andellen 
verdi.enen in derselben Zeit - nicht verstan
den werden kiann, wo :wir doch militäri-scb.e 
Neutralität nacb Schweizer Muster praktizie
ren sollen, ja praktizieren müssen. 

Wenig·e Worte noch zu den Ausführungen 

meines VOfl1.edner.s, Kollegen Wally, der 

meint, daß es um die W,ehrges'innung in 

Osterreidl sehr gut stehe. Gott sei Dank ist 

sie unter der Bevölkerung wesentLich besser 
als im SPO-Kader. 

1 .  Mai vor eindg.en Jlahren, Tr,ansparent : 
"Weg mit dem Bund-esheer, uns genügt die 
Feuerwehr". Heftig.er Applaus auf d-er Rat
haustribüne von der Führung der sm. (Bun
desrat B e  d n a  r: Waren Sie dort? - Heiter
keit bei der SPO.) 

In den ersten Nachkniegsjahren gab es kaum 
eine SPO-Zeitung, die ndeht zum Ausdruck. 
gebracht hat, daß Tapferkeitsordensträger 

Krj'egsverbredler s_ind. Damit konnte bestimmt 
nicht die Wehrhaftiglreit -eines Volkes, lan die 
man W1ioeder · appelUerte , geweckt werden I 
Danke. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters zum Wort gemeldet 
ist Herr Bundesrat Rosenberger. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Rosenberger (SPO) : Frau Vor
sitzende! Herr Bundesminister! Hoher Bun
desr.at ! Der Empfehlung d,er Ber,atenden Ver
sammlung des Europarates 478/1967 an die 
Mitgliedstaaten, das Recht auf Gewissens
gründe in die legislative Verarbeitung mit 
einzubeziehen, ist nun in Osterreich durch das 
Zivildienstgesetz Redlnung getragen worden. 

Ich glaube, daß wir damit ein Nadlziehver
fahren gegenüber einer Reihe von anderen 
Staaten vollzogen haben, die längst dieses 
Prinzip in ihre Gesetze, Verordnungen und 
Spielregeln des Zusamm-enlebens der Men
schen eingebaut haben. 

851 
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Es ist auch in der Schweiz zurzeit in Frage 
gestellt, ob nicht die Zivildienstfrage neu über
dacht und einer anderen Regelung zugeführt 
werden soll. 

Wenn hier besonders der Herr Staatssekre
tär außer Dienst Bürkle sein "Jein" zu diesem 
Gesetz zum Ausdrmx gebracht hat, so zeigt 
das wieder einmal die Gesinnung und den 
Geist, der in der OVP zu Fragen herrscht, die 
in der westlichen Sphäre Europas in einer 
ziemlich einheitlichen Weise bereits prakti
ziert und wo damit schon längst Erfahrungen 
gesammelt worden sind. 

Ich glaube, daß wir sehr stolz darauf sein 
sollen, nicht nur Gesetze für die Mehrheiten 
zu schaffen, sondern daß es mit eine Aufgabe 
des Parlamentarismus und einer Demokratie 
ist, auch Minderheiten ihr Recht zuteil werden 
zu lassen. Und das Zivildienstgesetz, von dem 
wir heute reden, ist ein Beitrag, audl einer 
Minderheit ihr Redlt zuteil werden zu lassen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Ich muß sagen, es hat mich ein bißehen der 
Haudl des MiUellalters angeweht, als davon 
die Rede war, daß es sich hi.er um Außen
s·eiter der Ges-ellschaft handle, die sich um di-e 
Befr,eiung vom Wehrdienst bewerben. Ich 
glaube, meine Damen und Heuen, wir -sollten 
die Intoleranz nicht so weit treiben, daß wir 
wieder zum Scheiterhauf.en zuri,ickkehren und 
Jene, die leiner ,ander-en Gesinnung sind, als 
Außenseiter, als -Parias der Gesellschaft be
trachten und sie mit Steinen bew,erfen. (Bei
fall bei de,r SPO.) 

Im -Gegenteil: Wir haben mit diesem 
Gesetz da:zu beigetragen, daß es keine 
Diskrimini-erung innerhalb der österreichi
schen Jugend gibt !Und daß diejeniog,en, die 
Wehrdienst, Präsenzdienst teisten, g-enauso 
anerkannt sind wie Jene, die sich aus glaub
würdig vorgetragenen und von einer Kommis
sion anerk,annten Gewis:sensgründen nicht be
r-eit -erklär,en, mit der Waffe in der Hand Di-enst 
zu leisten. Si,e sind -g-enauso ane!1k.annt wie die 
anderen. (Bundesrat B ü r k I e: Welche Kom
mission wird das feststellen?) Wir werden auf 
die Kommission noch zu r,eden kommen, Herr 
Staatssekretär. 

Ich möchte nur sagen, daß -es zweifellos 
in der Wahlf:r:eiheit -eines Mensdlen bleiben 
muß, ob er bereit ist, zu töten oder zu helfen. 
(Beifall bei der SPO.) Es ist meines Eradltens 
kein schl.echter Kompromiß, den dieses Zivil
dienstgesletz darstellt. Ich bin nämLich der Mei
nung, daß .es einen echten Beitrag zur Lösung 
von Gew:iss,enskonflikten leistet, -in die jeder 
von uns -in ir'g-endeiner Situation seines Lehens 
bereits einm,al gekommen iist und die .er letzt
lich vor sich selber und, wenn Sile wollen, 

auch vor der Gemeinschaft zu v'ertreten und 
auch zu ver:antworten hat. 

Wenn die Empfehlung des Europarates hier 
ausdrücklidl besagt, es solle das Recht auf 
Gewissens-gründe ve:r.anIDert s-ein, so wird dem 
in dieser Gesetzesvorlag-e voll Rechnung ge
traglen, wobei 'idl Ihr,e Bedenken in einem 
Punkte zerstlieuen darf: 

1m § 76 dieses Gesetzes heißt es ausdrück
lich, daß die Bundesregierung verpflichtet ist, 
nach vier Jahren einen Erfahrungsbericht über 
die Auswirkungen dieses Gesetzes dem Natio
nalrat vorzulegen. Ich halte das für gar keine 
sdllechte Lösung, denn ich erinnere daran, daß 
etwa in Belgien im Jahre 1960 ein ähnliches 
Gesetz . . .  (Bundesrat B ü r k 1 e: Ich habe diese 
Lösung nie kritisiert!) Eine Sekunde! Ich s ag,e 
,es Ihnen gleich. Im Jahre 1960 .ist in Belgien 
ein solches Gesetz sehr einengend beschlossen 
worden, und man ist 1969 dazu übergegangen, 
auf Grund der gesammelten Erfahrungen diese 
Einengung zu spr.engen und eine sehr groß
zügige Lösung des Zivildienstes zu prakti
Zliieren. 

Vielleicht kommen wir nach vier Jahren 
Erfahrung,en zu einem ähnlichen oder zum 
gleichen Schluß, nämlich daß wir ebenfalls 
unter Umständen in der Lage sind, da und 
dort �erbessoerungen auf diesem Gehi,ete zu
weg.e zu br.ing.en. Ich _bin -gar nidlt dag'egen. I ch  
bin der Auffassung, das müßte man zweifels
ohne in die Weg-e leiten können. 

Ich wollte ursprünglich zum Ausdruck bl'lin
g,en, daß ich sehr 'erfr,eut darüber bin, daß sich 
'aHe im Parlament vertretenen Parteien positi� 
zu eIdes·em Gesetz steHen. Leider ist mir die 
Freude durch die Ausführungen d-er OVP-Spre
eher von diesem Pult aus -ein hißchen getTÜbt 
worden. Aber ich mächte s-agen: Daß es zu 
dem Ja auch seitens der OVP gekommen ist, 
-scheint doch - darauf bin ich ,ein bisserl 
stolz - ein Erfolg der Jug,endorganisatiönen 
,innerhalb der OVP g.ewesen zu sein, die vor 
etwa eine,inhalb Jahren sehr massiv ihre 
e:iogene Partei bombardiert und .ihr vor Augen 
geführt haben, in welchen Widerspruch 
di-e Partei in diesem Fall zur Meinung der 
österreichischen Jugend 'st-eht. Und um sich 
nicht in Widerspruch zur Mehrheit der äster
lieichischen Jug·end zu stellen, scheint es nun 
doch dieses "J.ein", dieses Ja geg,eben zu 
haben. 

Ich m.öchte zu sechs wesenUich,en Bestim
mungen dies-es Geset21es Stellung bezi,ehen. 

Ich gl,aube, es j,st s'ehr entscheidend, daß wir 
daTiin das Prinzip verankert haben, daß W,ehr
pflichtige aus schwerw,iegenden Gewiss'ens
gründen, die sie glaubhaft nachweisen müssen, 
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von der WehrpfUcht befreit wenten und Zivil
di,enst leisten �önnen und daß sie an Einridl.
tung'en, die den Zivildienst ,ausmadlen, unter 
dr,ei Möglidl.koeiten wählen können, innerhalb 
welch,en Einsatzbereiches s.ie sich nun der Ge
meinschaft z,ur Verfügung stellen. Ich ,glaube, 
daß das sehr wichtirg ist, w.eil es mit dazu 
beiträgt, die Wahlfreiheit der jung,en Men
schen zu eröffnen, ,ihnen keinen Zw,ang aufzu
erlegen und keine Einengung zu bel'leiten, weil 
sie damit auch - ehen vom Zwang'e befreit -
von einem ganz anderen Geist b.es,eelt sein 
werden, diesen Dienst der Gemeinschaft geg·en
über zu leisten. 

ICh bin außerdem der Meinung - das mödl.te 
ich noch ,einmal sagen -, daß es nun in letz
ter Konsequenz pl'laktisch keine Wehrdienst
verw,eig,erung mehr geben wird - ·ein Delikt, 
das einmal mit Kerker bestraft worden ist -, 
sondern daß dem jungen ,Menschen die Aus
weichmöglidl.keit geg·eben ist, sich im Dienste 
der Gemeinschaft zu bewähren und seinen 

\. Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. 

Ich zitiere den Herrn Bundeskanzler, der 
zur Frag,e "Ver,teidigung - Sache de:s ganz'en 
Volkes" in drer Regi·e�ungserklärung vom 
5. Nov,ember 1911 ausg.eführt hat : 

"Ich habe w.iederholt erklärt, daß die Wilder
standskraft eines Volkes und damit eines Staa
tes nicht nur eine militär,ische Ang,elegenheit 
ist, sondern ebenso eine innen- und außen
politischej eine wirtschaftliche und ,eine sozial
poLitischej eine gesellschaftliChe 'sChlechthin." 

In diesem Sinne sind meines Eracht:ens diese 
Punkte des Ziv.ildienstg,esetzes zu verstehen. 

Der zweite Punkt ,ist die Frage, wann die 
Möglichkeit für einen WehrdienstpfliChtirg·en 
besteht, einen Antrag auf Befreiung vom 
Di·enst mit der Waffe zu stellen. Ich glaube, 
daß hier im Kompromißwege ·eine vernünftige 
Lösung gefunden worden ist. 

Ich möchte mich drHtens der Zivlildienstkom
mission zUWlenden, was hLer schon ,in einem 
Zwischenruf urgiert worden .ist. Ich möchte 
sagen, es scheint mir eine sehr kluge Lösung 
gewesen zu sein, daß diese Ziv,udi'enstkommis
sion niCht aus Vertretern des Bundesmini
steriums für LandesVoerteidigung zusammen
gesetzt worden ist, sondern daß es siCh um 
Mitglieder aus d,em Stand,e der Richter han
delt, daß zwei Jugendorganisationen !ihre Ver
trretun1g haben soUen und daß die Bundes
kammer d·er gewerbliChen Wirtschaft und die 
Kammer für Arbeiter und Ang'estellte wo
mögliCh durch Psycholog.en vertreten sein sol
l,en, daß das Bundesministerium für Inneres 
verantwortHCh mitwirken soll und daß es sich 
letzten Endes um Menschen handeln soll, die 

s:ich von der Materie 'brer in die Lage v.ersetzt 
sehen, sich mit den vorgebr.achten Argumenten 
der jungen MensChen, die sich um die Zulas
sung zum Ziv:ildi·enst bemühen, auch echt aus
,einanderzusetzen und sie 'zu verstehen. 

Es ist mir sehr sympathisch, in den Erläu
ternden Bemerkungen ge1esen zu haben, daß 
man dires,er Kommission einre großzüg:ige Aus
legung im Hinblick darauf ,empfi,ehlt, daß niCht 
nur Gew.issensgIÜnd·e der Angehörigen staat
lichers·eits anerkannter Religionsg.emeinschaf
ten Berücksichtigung finden sollen, sondern 
daß man auch den MitgUedern anderer reli
g:iöser Vereinigungen die Möglichk-eit 'g·eben 
soll, glaubwürdig ih�en Standpunkt zu ver
treten. 

Das vierte m�r sehr wichtig erscheinende 
Moment '1st di,e Tatsache, daß der Ziiv.ildi,enst 
ähnlich dem Präsenzdi-enst in zw,ei Teilen ab
solViiert werden k'ann, nämlich :in leinem 
ordenUichen und ,in einem außrerordentlichen 
Zivildienst . Dabei war es s·ehr wichtig, daß 
der ZiVlildienst nicht etwa eine Verkürzung 
der Wehl'dienstzeit ,eines Präsenzdieners be
inhaltet, sondern mit aCht Monaten fixiert 
worden ist. 

Weiters erscheint mir auch sehr tbeadüens
wert, daß es sich bei dren EinriChtungen, an 
die zugewiesen Wlird, um solche handelt, die 
'im Gemeininteresse wirken, daß man also 
von der bisherigen Vorst.ellung abgeht, daß 
man solche "W,ehrdienstverw,eigel'ler" auf 
LandarbeHiseinslatz zum Bauern X ode.r in die 
Fabrik Y zu dem Unuelinehme·r Z hinste.llt, ·also 
im Sinne der Verknappung der Arbeitskräfte 
da und dort einen Beitrag zur g.ewerb1ichen, 
zur industrieHen WirtsChaft oder zur Land
wirtsch.aft leisten läßt. Ich bin also der Auf
fassung, daß es s,ehr wichtig war festzustelLen, 
daß es s,ich um Einrichtung·en handeln muß, 
die im Ge.meininteress,e wirken. 

Fünftens komme ich zu ,einem Kapitel, das 
auch Kollege Wally bereits kurz behandelt 
hat. Ich glaube, daß es sehr ,interes,sant 'UIlId 
nützlich war, di·e Kompetenz 'lind di,e Verant
wortlichkeit der Landeshauptl,eute in dem Ge
setz in entsprechender Weise zu verankern, 
insbesondere :im Zusammenhang mit d·er Fest
stellung, welche Einrichtungen g·eeignet sind, 
Träger d,es Ziv.ildienstes zu sein, aber auch im 
Hinblick darauf, di·es,er Einliichtung unter Um
ständen das &echt für den Fall w:i.eder abzu
erkennen, daß siCh die Bedingungen, wie . si·e 
bisher bestanden haben, g,eändert haben. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit sagen: Es 
w.ird s;ich sehr bald 2Jeigen, wie bereit�i1ldg 
die Herren Landeshauptleute an der Durch
führung dieses G esetzes mitzuw.irken ,geden-
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ken, wieweit sie sich in das gesamtstaatliche des Präsenz- oder Zivildienst,es erkaufoen zu 
Konzeot mit einfügen und wie.weit sie hier können. Denn auch hi-er wäJ'le es mit der 
andere Interessen verfolg,en. Gleichheit nicht weit her, weil es ·sich der, der 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, das Geld hat, halt leisten könnte, die Steuer 

daß es nicht von ungefähr kommt, daß nicht zu berappen, und der andere, der in materiell 

weniger ,als sechs Körperschaften, sechs Mini- wenig,er . . . (Bundesrat DDr. P i  t s c h m a n  n: 

ster praktisch, mit der Dun:hführung dieses Sozial abgestuft! Sie haben die Materie doch 

Gesetzes neben den LandeshaupUeuten befaßt gar nicht verstanden! - Bundesrat Dr. S k 0 f

sind: das Bundeskanzleramt, der Bundesmini-
t o n: Sie sind halt unverständlich, Herr Kol

ster für Landes'vert,eidigung, der Bundesm:ind.- lege!) Das ist schon richtig . .A!ber ich glaube, 

ster für Inneres, der Bundesminister für soziale daß es eiThen nicht minder ,großen Verwal

Verwaltung, der Bundesminister für Justiz und tungsaufwand erford,ert, um dJies,e Abstufung, 

schHeßNch und endlich, wjle könnt,e es auch 
die Eintreibung, ctie Einhebung et cet,era her

anders se.in, der Bundesminister für Finanzen. beizuführen, w,ie die Lösung, die hier von 

(Bundesrat B ü r k 1 e: Das macht dieses Gesetz dJi,esem Pulte aus -bereits kritisi,ert worden 
,ist. so einfach!) 

Ich möchte zuletzt noch sagen: In der Regie-
Ich glaube aber, daß für uns sehr wichtig rungserklärung vom 5. November 1971, zu 

ist, daß dn den Rechten und Pflichten - und der wir Sozialisten uns selbstverständlich 
das scheint in dem Gesetz so gut v,erankert positiv stellen, ist die Bereitwilligkeit ver
zu sein - der Zivildiener dem Wehrdtiellier ankert, zu den Fragen der Landesverteidigung 
gleichgestellt worden list. Das ist ,es, Herr eine bejahende Stellung einzunehmen. Das ist 
Kollege Pitschmann, wovon ich glaube, daß j a  nicht erst seit gestern und heute, sondern 
es ·ein sehr wesentliches 'Merkmal der GI'eich- seit eh und je ein integrierter Bestandteil 
heit vor dem Gesetz oder, wi,e Sie ,es gemeint der Auffassung der Sozialisten gewesen. In 
haben, ,eben des GleiChheitsgrundsatz,es dar-

dieser Regierungserklärung hat der Herr Bun
stellt, den dieses Gesetz zum Ausdruck brIngt. deskanzler auch zur Frage des Zivildienstes 
Es w.ird damit jede Diskriminierung der ,einen Stellung genommen, und ich war sehr, sehr 
wie der anderen Gruppe ,ausgeschaltet, und überrascht, freudig üb e rrasch.t , als Herr 
sie liefern heide einen sehr wesentlichen Bei- Dr. Pitschmann den Herrn Bundeskanzler hier 
trag zur Gemeinschaft, zu der Wlir uns aUe _ wahrscheinlich unwissentlich _ zitiert hat. 
bekennen, zu uns'erer Republik Osterreich. 

Der Herr Bundeska.nzler hat nämlich ausge-
Ich möchte noch zweitens dazu sagen: Wenn . führt: 

Sie von der Möglichkeit der Befreiung vom 
"Die Jugendorganisationen haben auch eine 

Wehrdi,enst, die jetzt schon möglich war, ge- sehr wertvolle Arbeit für eine gesetzliche 
sprochen haben - ich meine in der Industni,e, 

Regelung des Wehrersatzdienstes geliefert . . . 
in der LandwiDtschaft und ,so weite·r -, so 
muß ich ·sa·gen, wir haben dafür Verständnis, Die Bundesregierung wird unter BerüCksich
wenn es sac:h um b edeutende wirtscha.ftliche tigung der Anregungen der österreichisChen 

Notwendigkeiten handelt. Jugendorganisationen dem Parlament einen 

Ich möchte Ihnen aber auch einen Fall vor-
Gesetzesvorschlag zur Verwirklichung des 
Wehrersatzdienstes unter-breiten." Das war im 

tragen, der sich vor w,enigen Monaten :in November 1971! 
Wien zugetragen hat. Als ein Arzt in der 
Donausta.dt, im 22. Wien-er Gemeindebezirk, "Dabei wird der Effizi·enz der Dienste, die im 

rum Präsenzclienst eingezo.gen werden sollte Inter·esse des Gemeinwohls und des Friedens 
und. ,somit in diesem Gebiet die ärztliche V,er- geleistet werden sollen, besondere Bedeutung 

sorgung von nicht weni,ger als 2000 Einwoh- bei,g,emess'en. 

nern nicht mehr g,ewährleistet gewesen wäre, DilEl Auswahl und Bestimmung der Dienste 
weil es ,in dem ganzen Ber,eich nur diesen auf dem Sektor der Sozialhilfe, SpitalSlhilfe, 
einzigen Arzt gibt, hat ein Einspruch Rettung und Kat,astrophenhiUe sowie des 
d.er Bevölkerung an das Bundesmini- Umweltschutz'es wird mit besonderer Sorgfalt 
ster:ium für Landesverteddigun'g beWlirkt, daß vorg,enommen werden." 
es einen Aufschub geg,eben hat beziehungs-
weise es zu keiner Einberufung g,ekommen ist. Und jetzt, Herr Dr. Pitsdunann, Ihr Zitat. 

Das heißt, es gibt Gründe, die mit dazu bei- Der Herr Bunde'skanzler sagte nämlich wört-

tragen können, Ausnahmen zu setzen. 1ic:h: 

Aber ich gl'aube niCht, meine Damen und "Es sei mit aUer DeutliChk,sit bemerkt, daß 
Herren, daß ctie Steuer, also das finanzielte der Wehrer,sat�dienst kein Fluchtweg" - Ihr 
Berappen, .ein echter Ausgl,eidl. dafür sein Zitat! - "für diejen;i,g,en sein darf, die sich 
könnte, sic:h etwa damit die Nidl.tableistung joenen Aufgaben ,entziehen wollen, die jungen 

-
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Menschen .in unserer Republik auferlegt sind." 
Also schon in der Regierungserklärung 

waren diese Gedanken verankert. Wir danken 
Ihnen für Ihre diesbezügliche Zustimmung. 

Ich möchte mich noch mit einem letzt,en 
Problem ·ein bißehen ,auseinanderse�en, und 
�war l'st das die FI1age der Wehrgesinnung in 
der österreimischen Bevölkerung. Es wurde 
vom KoHegen W,ally beLeits darauf hinge
wiesen, daß es um die Wehrgesinnung in 
unSlerer Bevölkerung unserer Auffassung nach 
gar nicht so arg steht, wie es hier sowohl vom 
Kollegen Bürkl'e als auch vom Kolleg,en Pitsch
mann dargestellt worden ist. 

Ich möchte dazu bemerken, daß letzten Endes 
für die Erziehung zur WehrgesinDJUng in die
sem Staate 1 4  Jahre hindurch, nämlich in der 
Zeit von 1956 bis 1910, OVP-Bundesminister 
verantwortlich Wiaren - ich möchte Ihnen 
nachhelfen, ich nenne 'ein paar Namen -: 
Herr Graf, :ein gewisser Herr Dr.  Schleinzer 
und ein Herr Dr. Prader waren diej,e:rnigen, 
die für das Bundesheer verantwortlich g'e
zeichnet haben. Ich möchte doch nicht der 
Mlf!inung Ausdruck ,geben, daß es diesen 
HeHen nicht gelungen sei, eine entsprechende 
positive Einstellung .in der östeIlieichismen 
Jugend zu den Frag·en der Verteidigung unse
rer Neutralität und zu den Gemeinsdlafts
aufgaben schlechthin zu erzielen. Das stleht 
allerdings sehr im Gegensatz 'Zu dem, was 
vor mir andere Redner hier ausg,eführt haben. 

Ich komme /Zum Schluß und sag,e :  Ich bin 
sehr glücklich und stolz feststellen zu können, 
daß es wiederum gelungen .ist, ein Stück unse
res Regierungsprogramms durch di'e Vorlage 
und - wl,e ich höre - einstimmige Beschluß
fassung des Zivildienstgesetzes zu v.erwilik
lichen! (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat sich 
der Herr Bundesminister für Inneres Rösch. 
Ich erteile ihm dieses. 

Bundesminister für Inneres Rösdt: Frau 
Vorsitzende! Hoher Bundesrat I Bei den Ver
handlungen im Nationalrat war ,es nicht not
wendig, daß sich das federführende Res,sort
mitglied nachher zum Worte gemeldet hätte, 
weil alle Stellungnahmen der Rledner im 
Nationalrat ,absolut positiv g'ewesen sind und 
die Bemelikungen und Anmerkungen zu dem 
vorHegenden Gesetzesbeschluß ledilglich Uber
legungen über mehr oder weniger pIlaktikable 
Maßnahmen beinhaltet haben. 

Ich muß ,aber offen gestehen, daß mich di'e 
ersten Ausführungen des Herrn Staatssekre
tärs Bürkle Mer eini,goermaßen bestürzt haben, 
bestürzt deswegen, weil daraus so v.iel Nega
tivismus gegen dieses Gesetz herausgehört 
werden konnte, daß man fast Ang'st gehabt 

hat, es wird zu einer Ablehnung im Bundesrat, 
in der zweiten Karrnmer, kommen. Es hat sich 
aber zum Schluß herausgestellt, daß es doch 
nicht so ist. AJber es wurden da'Zu einige sehr 
kritisChe Bemerkungen gemacht, sodaß ich 
glaU'be, daß es notw,end:i'g list und ich verpfiich
tet bin , einiges dazu zu sagen. 

Meine sehr vel"ehrten Damen und Herrenl 
Ich darf vielleicht auf folgendes hinweisen: 
Dieses Gesetz ist von einem UnterauSischuß 
des Nationalrat.es in zwölf Sitzungen beraten 
worden, sehr, sehr eingehend, s'ehr, sehr de
tailliert. Daneben gab es noch droei Enqueten 
der Jugendorgani,sationen. Dieses Gesetz ist 
das Ergebni,s dieser Beratungen. 

Herr Kollege Bürkle ist der Meinung, daß 
es ein schlechter Kompr�miß ist, wie er gesagt 
hat. (Bundesrat B ü r k 1 e: Es sei ein schlech
ter Kompromiß mit der Wirklichkeit, das habe 
ich gesagt!) Alle anderen sind der Meinung, 
daß das eine vernünftige urnd zweckmäßige 
Lösung dieser Frage ist, was alUch ich sagen 
darf. 

Es wurde schon darauf hingew.iesen: Wir 
sind j a  nur Nachvollzi-eher. Fast alle anderen 
Länder der westlichen Hemlsphäre haben sol
che Gesetze ja schon seit vielen Jahren, man
che schon seit Jahrzehnten. Wir sind nur Nach
vollzieher. Ich wunder.e mich, daß gerade Sie, 
Herr Staatssekretär, so hart mit den Leuten 
ins GeLieht g'ehen, die aus G6Wiissens'gründen 
glauben, einen Wiaffend1enst nicht ableisten 
zu können, denn es sind iIi erster Linie immer 
r,eJi.giöse Momente der anerkannten Kirchen 
gewesen, deren Anhänger sich auf diesen 
Standpunkt gestellt haben und die dafür ein
g·etreten sind. Es handelt ,sich dabei nicht nur 
um die Zwgen Jehovlas, oder di'e Sieben
t,en-Tag,s-Adventisten, sondern auch die 
großen Kirchen sind immer dafür eingetreten. 

Meine Damen und Herren! Es ·ist schon so 
oft darauf hingewiesen worden : D;i.ese Reso
lution des Europ:a�ates 1st dort ja auch ein
stimmig, von den v.ertretern aller politischen 
Gruppen, oh:ri'e Kritik besdllossen worden. 
Auf dLeser Resolution d.es EuropaIlates basiert 
nun unser Gesetz. 

Eine lhIier wes,entlichsten Kritiken, Herr 
Staatssekretär, ist in di·eser Resolution be
gründet. In dj·eser Resolutionl Sie kr.itisq,eren 
das Verfahr,en. S1e haben gesagt: Wie einfach 
war das in dem Wehrgesetz. Ein paar Zeilen, 
und die G'sch.1cht' war aus. Jetzt gibt .es ein 
Gesetz mit 71 Paragraphen, Behörden und so 
weiter. 

Hochverehrter Herr Abgeordneter! Das 
ist aber in der Resolution de.s Europarates 
fest vorglBschr.i'eben. 8i,e ha'ben offensichtlich 
übersehen, daß PUI1Jkt B der Resolution 337 

330. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 17 von 53

www.parlament.gv.at



10066 Bundesrat - 330. Sitzung - 14. März 1974 

Bundesminister Rösm 

das Verfahren festlegt und ausdrücklich sargt, 
wie das V,erfahren vor sich gehen soll, natür
lich nicht ,in 17 Paragraphen! Aber alle, die 
mit di'eser Mateliie beschäftigt sind, wissen: 
Der Teufel s.itzt im Detail. Dte Grundsätz,e 
kann man sehr leicht festlegen, aber wenn man 
ins Detail geht, dann muß man eben soundso 
viele Para,grapihen haben. Es ist ganz klar hier 
festgelegt, wie vorgegangen werden soll. Hier 
heißt es : 

"Wenn die Entscheidung betr-eff.end die An
erkennung des Rechtes auf Wehrdienstver
weigerung in ,er'ster Instanz von .einer Ver
waltungsbehörde getroffen wird, muß das zu
ständige Entscheidungsorgan von den Militär
behöro,en getrennt sein und es muß so zusam
menges.etzt ,sein, daß ron Maximum an Unab
hängigkeit und Objektivi.tät garantiert ist." 

Ich erspar,e Ihnen jetzt die weiteren Aufzäh
lung,en. Daraus ergibt sich fast zwing,end die 
KOilistruktion uns.er-es Gesetzes. 

Ich ,glaube, es sind sogar noch ein paar 
Kompliziertheiten hineingekommen, da g,ebe 
ich Ihnen recht. Aber ,ich will jetzt nicht dj,e 
Anträge durchgehen, von wo slie gekommen 
s.ind. Ich dürfte Sie vielle'icht bitten, sich di'es'e 
anzus,ehen. (Bundesrat B ü r k 1 e: Die Regie
rungsvorlage wäre auf keinen Fall ad
ministrabel gewesen!) Sie war offensichtlich 
so einfach, daß si·e nicht administrarbel war, 
sodaß man s�e noch um einige Par,agraphen 
und DetaHs verlängern mußte; das war der 
Erfolg. 

Nun darf ich vieUeicht noch zu zwei, drei 
Ding·en Stellung nehmen, die von Ihnen als 
gravierend aufgezeigt wurden : 

Der Vertreter, den sich der Werber für den 
Zivildienst mitnehmen darf, .gemäß § 47 Ab
satz 4 im Zusammenhang mit § 6: Sie sind 
davon ausoge,gangen, daß da:s ein Vertreter 
sein wird. 

Wir hätten uns Ihrer Meinung nach also 
offensichtlich ausdrücklich gegen die Resolu
tion des Europarates stellen müssen, denn 
die Ziffer 5 besagt, daß die Antragsteller das 
Recht auf Parteiengehör haben und auch be
rechtigt sind, sich vertreten zu lassen und 
zweckdienliche Zeugen zu stellen. Also eine 
expressis verbis ausgedrückte Bestimmung der 
Europaratsresolution in bezug auf die Ver
tretung. 

Man kann sich natürlich auf den Standpunkt 
stellen: Gut, wir sind gebunden an das, was 
der Europarat beschließt. Sind wir wirklich an 
das gebunden, was unsere Vertreter dort mit
bestimmt haben? 

Aber sind wir wirklich an da,s ge
bunden, was unser,e Bundesregierung im 
Jahre 1961 zust,immend zur Kenntnis genom-

men hat? Wir könnten uns auch auf einen 
anderen Standpunkt stellen, nämlich: Das 
alles brauchen wir nicht! Wir machen etwas 
anderes I - Das ist auch eine Möglich�eit l 
Das Parlament und auch di'ese Regi,erung 
haben sich nicht auf diesen Standpunkt ge
stellt, weil wir glauben, daß es in dieser 
Form r,ichtig ist, goldrichtiig ,ist. 

Ich darf auf folgendes hinweisen: Die bis
herige Waffendienstverweigererkommission 
- wenn ich es so nennen darf - hatte Ver
treter der �ehlg.ionsgemeinschaften, also kirch
liche Vertreter, ferner Kammervertreter und 
so weiter. 

Ich habe selbst lany,e Gespräch!e mit den 
Vertr'etern der großen K!irchen über diese 
Frag,e g'eführt. Wenn es auch richtig ist, daß 
ein Teil d�eser Werber für den Ziv:ildienst aus 
den großen anerkannben Kirchen kommt, so dst 
·es, glaube .ich, unbestritten, daß d'er größere 
'f.eil aus den kleinen ReHglons,g,emeinschaften 
kommt, zum Beispiel den Siebenten-Targs
Adventisten, den Zeugen J ehovas, den Bibel
forschern und so weiter. 

Es ist mir nicht ,s'ehr log,isch erschienen, daß 
nun V,ertret,er einer groß.en Religionsgemein
schaft über das Ansuchen einer anderen 
Religionsg,emeinschaft entscheiden, ob es be
rechUgt ist ad,er nicht. Aus den Gesprächen mit 
den Herren der katholischen Kirche - ich 
glaube, ich brauche nicht �u ,sag,en, mit wem 
ich g,esproch.en habe, es ergibt sich ,aus der 
Natur der Sache, daß ,es nicht ein OrtlSpfarner 
gew,esen ist - ist hervorgoegang,en, daß S'ie 
meiner Meinung zugestimmt haben. Sie sag
ten : Ja, das ist richtig. 

Wir versuchten, einen anderen Weg zu fin
d'en, und der andere Weg ist der mit dem Ver
treter. Deswegen heißt es j etzt: In der Kom
mission ist kein Vertr,eter einer Religions
gemeinschaft mehr, aber dafür wurde in § 47 
einen Vertreter mitnehmen kann, und das 
Absatz 4 festgelegt, daß sich der Betroffene 
einen Vertreter mitnehmen kann und das 
kann j etzt ein Vertreter der Religionsgemein
schaft sein ; dann ist es aber immer ein Ver
treter der Religionsgemeinschaft, der der Wer
ber angehört, und es wird wahrscheinlich 

immer der selbe Vertreter sein. 

Ich halte daher diese Kritik im Zusammen

hang mit der Nichtgewerbsmäßigkeit - selbst

verständlich! - nicht für gut und nicht für 

richtig. 

Selbstverständl,ich haben die Geistlichen 
aller Konfessionen, die sich joetzt unter Um
ständen für diese Sache zur Verfügung stellen 
werden, einen Beruf. Aber es geht j a  - Sie 
haben s'elbst schon darauf hingewiesen - bei 
dieser Nichtg'ewertbsmäßigkeit um 'etw.as ande
res : darum, zu verhindern, daß sich jetzt Orga-
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nisationen bilden, daß süh {analog der Tat
same, daß man sich eines Rechtsanwaltes, 
eines Notars und so weiter bed1ent, auf einmal 
etwa IIZivildii-enstvertreter" bilden. Solche 
Dinge könnten vie11eicht bewußt vo.n ,irg,end 
j emandem kommen. Das wollte man vermei
den. Deswegen bat man g.esagt: Das darf nicht 
gewerbsmäßig s ein. Die Ang,elegenheit soll 
also nicht nur kostenlos se,in, sond,ern man 
rechnet -auch damit, daß es sich nicht um 
Vertreter aus neuzubildend-en Institutionen 
handelt. 

Herr Bundesrat! Ste fra>gten: Warum hat 
man ,denn dies-e Zivildiener n.icht in Einheiten 
zusammengefaßt, für sie nicht Uniformen vor
gesehen und so weiter? 

In Einheiten zusammenfassen heißt kaser
ruieren. Ich -glaube, ein ander-er Weg ist nicht 
möglich. Denn wenn 'ich etwa die Leute von 
Vorarlberg oder von Tirol in Einheiten in der 
Steiermark zusammenfasse - 'ich sag,e das, 
um einen kLeinen Ausgleich -für den Gebiets
verlust beim BurgenIland zu geben -, dann 
muß 'ich dort die Leute in Kas-ernen, in Quasi
kasernen unterbringen. 

Meine Damen und Herren I Nun haben .sich 
aber alle Jugendorganisationen - alle, ahne 
Ausnahme! - gegen Kasernierungen ausg-e
sproch'en. (Bundesrat H o f  m a n n - W e 1 1  e n
h o f: Das hat eigentlich mit Gewissen nichts 
zu tun!) Das hat -an sich mit dem Gewissen 
nichts zu tunl Aber ich bitte dies zu überlegen, 
und e-s ist eine gewisse Logik dabei, diese 
Menschen, die nicht mit der WaUe in der Hand 
dienen wollen, haben auch eine andere Auffas
sung von ihr,en bürgerlichen Freiheiten und 
ihr'en ,bürgerlichen Pflichten. Das äst, glaube 
ich, unbestritten. 

Wenn man in einer Kaserne zusammen
leben würde, müßte es gewisse - bitte lassen 
Sie mich das wie folgt formulieren - militäri
sche Formen des Zusammenlebens geben. Das 
heißt: gemeinsames Essen, Antreten und ver
schiedene ander-e Gemeinsamkeiten, so wie es 
zum Beispiel in Jugendlag-ern aller Or.ganisa
tionen gemacht wird. Doch di.e Buben und 
Mädeln, die heute in ,ein Jugendlager gehen, 
tun dies fr,eiwillig. Sie werden nicht vom Staat 
verpflichtet, dorthin zu gehen . 

Daher erfolgte di·e Entscheidung - darüber 
ist sehr lang,e diskutiert worden - : keine 
Kaserni'erung, keine Uniformirerung! 

Ich muß sagen: Dies kommt dem Staat auch 
billiger, weil wir eine -entsprechende Auftei
lung auf die ,einzelnen Bundesländer vorneh
men können. (Bundesrat B ü r k 1 e: Schöne 
Ubernachtungsgebühren bekommt er!) 

Di-ese Form ist 'auch zweckmäßiger. Ich weiß 
nicht, ob die Zahl von 500 oder 600, von der 

S ie sprachen, Herr Staatssekretär, stimmt. 
Wenn man dies-e Leute zusammenfassen w.i1l, 
dann kann man Soie wahrscheinlich nur in einer 
Kaserne zusammenfassen, man kann sie nicht 
auf fünf oder sechs Kasernen aufteilen. Wenn 
man sie Jedoch zum Einsatz bringt, k.ann man 
sie .in dhr-en Heimatländern ,für diie entspre
chenden Zwecke: Spitäler, Rotes Kreuz und so 
weiter, eins,etzen. Auch das ist wahrscheinlich 
eine -einfachere Methode hei der ganzen Sache. 
Das war-en die Gründe, w,arum wir zu dieser 
�egielung gekommen .sind. 

Ich möchte zum Schluß noch feststellen: Ich 
glaube nicht, daß man das so negativ sehen 
soll wie Sie, Herr Kollege Bürkle! Das sind 
junge Menschen, die absolut nicht die Gesell
schaft 'ablehnen, die ,absolut nicht Außens-edter 
sind. Einzelne sind -es vielleicht, da mögen Sie 
recht haben. 

Unser,e jungen Leute unterscheiden ,sich 
wesentlich von denen in anderen Ländern, 
wesentlich von denen dn Amerika oder, wovon 
Sie sprachen, in Frankfurt. Ich möchte unsere 
Jug-end mit der dortigen bei Gott nicht in 
Verbindung bringen. Wir haben ,ehen andere 
Entwicklungen . Warum, das bleihe dahinge
st·ellt. 

Auch .in Deutschland gibt -es zum Teil 
Jugendliche, die den Zivildienst machen, aiber 
ganz anders denken, ,ganz anders <sind. 

Ich darf hier ein iBeispiel bringen, das ich 
au ch bei den Verhandlungen des Ausschusses 
gebracht habe. Mein Schwiegersohn war als 
Arzt in Murnau täUg. Das Krankenhaus 
Murnau, dieses große Unfallkrankenhaus des 
süddeutschen Raumes, Ihatte 17 Zivildiener zu
gewiesen bekommen. Sie wurden mit großer 
Aversion von sämtlichen Ärzten und Schwe
stern dieses Krank,enhauses aufgenommen. 
Nach einem halben J alhr hat man um eine 
VerdoppeliUng dieser Zahl angesucht, weil sich 
herausgestellt hatte, daß das arbeitswillige 
und gutwillige , also absolut positive Kräfte 
waren, die nur aus ihrer Geiste-seinstellung 
g-esagt haben : Einen Dienst mit der Waffe 
woUen wir nicht le isten . 

Es sind, wire ich glaube, diej eruigen, die den 
Dienst mit der Waffe ablehnen, nicht die 
sch1echtest-en. Denn .ich darf nur dal'lauf hin
weisen, daß zum Beispiel auch nach unserem 
Gesetz sämtLiche Priester vom Dienst mit der 
Wafiie hefreit sind. Das sind ruicht dle schlech
testen Menschen. Bei allen ReLigionen ist das 
immer so gewes'en, daß diese Personen befr-eit 
sind. 

-Man Isoll also ruicht von Haus aus diesen 
p.ersonenkreis verteufeln. Warten wir doch ab, 
was diese Men.schen bringen. Warten wir doch 
ah, ob sie nicht in sehr positiver Form -einen 
Dienst an der Ges-ellscblaft leisten, -einen 
Di,enst, der ebenfalls wlichtig ,ist und der mit 
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dazu Iheiträgt, die Unabhängigkeit dies'es Lan
des zu erhalten. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzende: Ich habe erfahren, daß der Herr 
Bundesminister 'für Unterricht erkrankt ist. 

In seiner Vertretung ist die Frau Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung, Frau 
Dr. Hertha Firnberg, im Haus ersmienen. Ich 
darf sie auf das :herzlichste begrußen. (Allge
meiner Beifal1.) 

Weiter-s zum Wort gemeldet hat sim 
Herr Bundesrat Bürkle. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Bürkle (OVP) : Hohes Haus I 
Meine Damen und Herren! Ich habe mich noch 
einmal zum Wort gemeldet, weil icb doch noch 
ein paar Dinge korrigieren muß, vor allem 
aber wegen einer .grundsätzLichen Äuß'erung 
des Herrn Kollegen Ro.senberger. 

Herr Minister I Im scheine doch in einigen 
davon überrascht sind, daß wir ni,er eine 
ander,e Meinung haben, als sie im Nationalrat 
oder im Ausschuß 'vertr,eten wurde. leb glaube, 
das müßten ISie uns zugestehen. Sre bräuchten 
eigentlich ,g·ar nicht überrascht zu sein, wenn 
w,ir :hier, die Spr.ech'er der Fraktion der O�P, 
j etzt nicht kommentarlos das apportieren, was 
im Unterausschuß oder .i.m AUSISchuß des 
NationaLr.ates besprochen wurde. (Beifall bei 
der OVP.) Wir haben nun einmal ,eine andere 
Meinung, und das ist unser ,gutes 1techt. 

Herr Ministerl Ich scheine docb in einigen 
Dingen von 'Ihnen mißVierstanden worden zu 
sein. Ich habe die Zivildienler zwar als Außen
seiter, aber de,shalb nicht als dde weitaus 
schlechteren bezeicbnet. (Rufe bei der 8PO: 
"Außenseiter" I) Auß,enseiter der GeseUschaift l 
Als Außenseiter IbeZ'eicbne ich ,eine ildeine 
Gruppe, ,im korukr.eten Fall sogar eine ,ganz 
kleine Gruppe, die ,sich einfach nicht ,in das 
Sozialgefüg,e der übrigen Gesellscbaft einfügt. 
(Zwischenrufe bei der 8PtJ.) Das ist noch nichts 
Diskriminierendes. Im übr,i.g,en werde ich lim 
Zusammenhang mit dler Äußerung des Kol
legen Rosenberg,er noch darauf zurückkommen. 
(Bundesrat W a  1 1  y: Dann sind die tJVP-Bun
desräte Außenseiter gegenüber den anderen!) 
Nein, gar nicht I Wir sind eine groß.e Gruppe, 
Herr Kollege! Das is,t etwas ganz and'eres. 

Herr KolLege Wallyl Sicher könnte man das 
Problem der Land'esv,e,rteidigung ,eines Klein
staates immer wieder neu überdenken. Man 
muß es sogar laufend neu überdenken. leb bin 
da Ihrer !Meinung. ,oas list ,ein Problem, das 
unausgegoren ist. 

Aber derzeit ist die Gesamtauffas,sung 
auch in Europa - ich d,enk!e 'an den Kleinstaat 
Schweden, an Finnland, an Norwegen, ,an die 
Schw,eiz, an Osterreich immer noch 
die, daß Neutralität dann anerkannt wird, 
wenn Slie ,eine bewaffnete Neutralität ,ist, und 
vom militärischen Denken her ist die Ange-

legenheit des Eintrittsprei,s'es noch immer eine 
relev:anre Frag1e. 

Herr Kollege Rosenhergerl Die schönen 
Worte des Herrn iBundeskanzlers besag'en gar 
nichts. Wenn man vorher g,erade von ,seiten 
Ihr,er Partei, auch 1iU Zeiten der OVP-Vertei
digunglsminLster, ,alle's getan hat, um die Wehr
g,esinnung und W'ehrber,eitschaft in Trans
parenten, in Aufschriften und in der Presse 
herunterzusetzen und alles schlecbt zu machen, 
was damit im Zusammenhang steht, und alle 
als Militaristen verschrien hat, die geglaubt 
haben, für di'e Landesverteidigung ,eintreten 
zu müs.sen, dann können ,Sie nicht erwaliten, 
daß die g,eistig,e Verteidigungsber,eitschaft im 
österreichischen Volk plötzlich ,sehr stark ist. 

Ein Wort noch, Her,r Kollege Rosenberger, 
zum Föderalismus. Das, was hier -in diesem 
Gesetz geschi8iht, ist Föderalismus nur am 
Rande. Es i.st gar nichts anderes als etwas, 
was ,an sich vollkommen normal list, nämlich 
daß ,ein Gesetz, dess·en 'Kompetenz heim Bund 
Hegt, dn miUe�balier BundesVierwaltung voll
zogen wird. Ihre Sorge, daß dte Landeshaupt
männer 'etwa nicht spuren könnten, die hätte 
icb nicbt, weil nach dieser gesetzlichen Rege
lung die ILandeshauptmänner weisungsgebun
dene Organe des ;zuständigen 'Ministers sind. 
Sie haben also gar nicht zu entscheiden, ob sie 
woUen oder nicht, sond·ern si,e müssen, weil 
dies in der Verfassung verankert 'ist. 

Und nun ein Wort dazu, warum ,ich mich 
eigentlicb gemeldet habe. Herr Kollege Rosen
ber,gerl Ich habe mich deswegen noch 'einmal 
gemeldet, w,eil :ich nicht im R:aume stehen 
lassen wollte, was Sie gesagt haben, nämlich 
daß Jetzt der junge Menscb die Entscheidungs
freiheit habe zwischen Helfen und Töten. Das 
ist ein g'efährlidl:es Wort. Es ist ,sehr gefähr
lich, diejenig'en, die bereit sdnd, sicb für die 
Volksgemeinsebat.t allenfalls mit der Waffe 
e,inzusetzen, in der Form zu disquaLifizieren 
und zu diskIlimirriieren, daß man die einen zu 
Helfern und di,e anderen zu Tötern stempelt. 
Das ist ung'eheuer gefähr.lieb. Darum hahe ich 
micb zum Wort geme1det. (Beifall bei der 
OVP.) 

Im übr.ig,en, zum ,Schluß, Herr Minister: Wir 
haben Mentalreservationen angemeldet. Ich 
habe aueb gesa,gt, daß wir zum Gesetz stehen, 
daß wir aber der '.Meinung sind, daß es nach 
einem bestimmten Z'eitraum überprüft wer
den muß. Dieser ISatz steht auch in der Regie
rungsvorlage. Dann kann man sag'en: j a  oder 
nein ; verbess'ern, großzügiger sein oder ein
engen. Wir stehen schon zur Entscheidung, die 
hLer getroffen werden soll. Sicher ,stehen Wiir 
der ganzen PrOlbl,emaUk außerordentlich kni
tiscb gegenüber, besonders kritiscb, wenn wir 
Dinge hören müssen, wi.e si'e Herr Kollege 
Rosenberg,er gesagt hat. (Beifall bei der tJVP.) 
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Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen lie- I Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der 
gen nicht mehr vor. Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 

Wünscht noch jemand das Wort? _ Dies ist Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er-

nicht der Fall. heben. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Ber.ichbeDStatter ein Schlußwort 
g,ewünscht? - Dies i,st auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbescil.luß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er

4. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
1 7. März 1914 betreffend ein Zusatzprotokoll 
zum Abkommen über die kulturelle Zusam
menarbeit zwischen der Republik. Usterreich 
und der Sozialistischen Republik. Rumänien, 
abgeschlossen in Wien am 11. September 1911 

(1098 der Beilagen) 

heben. Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 4. Punkt der Tagesordnung : Zus,atzprotokoll 
vom 6. März 1914 betreffend ein Bundesgesetz zum Abkommen über die kulturelle Zusam
zum Schutz der olympisdlen Embleme und Be- menaI1beit mit Rumänien. 
zeichnungen samt Anlage (1095 der Beilagen) Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dr. Iro. 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum Ich bitte um den Bericht. 
3. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz zum 
Schutz der olympischen Embleme und Bezeich
nungen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Czer
wenka. Ich 'bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Czerwenka: Frau Vorsit
zende! Frau !Bundesministerl Herr Bundesmini
sterl Hoher Bundesrat! Der 'geg1enständliche 
Gesetzes,beschluß des Nationalrates hat im 
Hinblick auf die !im Jahre 1976 in Innsbmck 
stlattfindenden XII. Olympischen Winterspiele 
den gesetzlichen Schutz der oiympischen 
Embleme und Be�eichnungen zum Gegenstand. 
Er folgt g.rundsätzlich dem anläßlich der 1 964 
gleichfalls in Innsbruck durchgeführten Olym
pisch1en Wlinuerspi,ebe 'beschlossenen Bundes
gesetz vom 5. April 1962, BGBl. Nr. 1 12, das 
bts 30. Juni 1965 in Geltung gestanden dst. 
Darüber hinaus berücksichtigt der vorUegende 
Gesetzesheschluß auch die Erfahrungen, di'e 
bei Vollzli,ehung di,eses Bundesges,etzes ge
wonnen wurden. 

Der Rechtsausschuß hat die g,eg.enständLiche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 12. März 1914 
in Verhandlung genommen und lednstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empf.ehlen, 
keinen Einspruch zu ,erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt .der 
R.echtsausschuß somit den A n  t I  a g, der Bun
desrat wolle heschLießen: 

Gegen den Gesebesbieschluß des National
Dates vom 6. März 1974 betreff.end ·ein Bundes
gesetz zum Schutz der olympischen Embleme 
und Bez.eichnungen samt Anlage wird kein 
Einspruch ,erhoben. 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Debatte ein. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nidlt 

der Fall. 

Wir kommen 2lur Absbimmung. 

Berichterstatter Dr. Iro: Frau Vorsitzende I 
Hoher Bundesrat I Frau Minister! Herr Mini
ster! Das vorliegende Zusatzpro.tokoll enthält 
Bestimmung.en über aLe finan�iellen Aufwen
dungen der Vertragspartner für die kultur.elle 
Zusammenarlbe.it. Und zwar sollen dLe finan
zi'ellen Bedingungen für Maßnahmen der kul
turellen Zuslammenarbeit ,in dem jeweilig,en 
Ubereinkommen zur Durchführung des Ab
kommens ülber die kultur,elle Zusammenarbeit 
zWILschen der Republik o,sterreich und der 
Sozialistischen 'Republik Rumänien ,im einzel
nen glereg,elt 'W1erden. 

Dem Nationalrat erschien bffi der Geneh
migung des Abschluss·es d·es vorliegenden Ab
kommens die Erlassung eines besonderen Bun
desgeset21es :im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 
Bund,es-Vel'lfassungsgesetz 'Zur UbeDführung 
des Vertrags'inhaltes in die innerstaatliiche 
Rechtsordnung nicht erofol'lderlich. 

Der Unterr:ichtsausschuß hat die gegenständ
lichle Vorlag,e in Iseiner Sit�ung am 12. März 
1914 in V'erhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r ,a g, der 
Bundesrat wolle beschLießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
7. März 1974 betreff.end 'ein Zl1satzprotokoll 
zum Abkommen ii!ber die kulturelle Zusam
menarbeit zWlischen der Republik Osterr.eich 
und der Sozialistischen 'RJepublik Rumänien, 
abg.eschloss,en in WJ:en am 17. September 1971 ,  
wird Ikein Binspruch errhoben. 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Debatte ein. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Di'eS ast nicht 
der Fall. 

852 
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Vorsitzende 

Wir kümmen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des Natiünal
rates k e i n  e n E j n s p r u e h  zu erheben. 

Gegen .den Ges,et21esbeschluß des NatiünaJ
rates vüm 7. März 1 974 betr:effend ein Bundes
gesetz, mit dem das SdI:ülerbeihilfengesetz g,e
ändert wird, wird 'kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Berichterstatter über Punkt 6 
5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates ist Herr Bundesr,at Ing. Mader. Ich bitte wn 
vom 7. März 1974 betreffend ein Bundesgesetz, den Bericht. 
mit dem das Sdlülerbeihlliengesetz geändert Berichterstatter Ing. Mader: Durch den 

wird (1099 der Beilagen) gegenständlichen Gesetzesbeschluß süll eine 

6. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 7. März 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Studieniörderungsgesetz geän-

dert wird (1 100 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 5 und 6 der Tagesordnung, ü:ber die 
eingangs beschlossen wUlide, die Debatte 
unter einem abzuführen. 

Es sind dies 

Anpassung des für die Beurteilung der süzia
len Bedürftigkeit maßgebenden Einkümmens
begriffes an die Bestimmungen des Einkorn
mensteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 440, erfol
gen. Weiters süllen die Studienbeihilfen und 
Erhöhungsbeträge des § 9 des Studienförde
rungsgesetzes erhöht süwie dle öffentlichen 
üder mit Offentlichkeitsrecht ausgestatteten 
land- und fürstwirtschaftlichen berufspäd
agügischen Lehranstalten in die Zuständigkeit 
der Studi,enbeihilfeDibehörde einbezügen wer
den. 

Der Unterrichts aus schuß 'hat die gegenständ
liche Vürlage in seiner Sitzung vom 12.  März 
1 974 in Verhandlung genümmen und emstim

Berichterstatter über Punkt 5 ist Fr,au Bun- mig beschlüssen, dem Hühen Hause zu emp-

Änderung des Schülerbeihilfengesetzes und 

Änder.ung des Studienförderungs:gesetzes. 

desrat Ottilie Lieb!. Ich erteile ihr das Würt. fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Berichterstatterin Ottilie Liebl: Frau Vür
sitzende ! Hühes Haus! Frau M�nister! Durch 
den vorUegenden Gesetzesbeschluß des Nahlo
nalrates so.ll eine Anpassung des Einkümmens
begr.iffes an das EinlkümmeIlJsteuergesetz 1972, 
BGBl. Nr. 440, lerfülgen und di,e Schulbeihilfe 
beziehung·sweise Heimbeihilfe erhöht werden. 

Weiters .süll bei der Berechnung der Ein
kümmens'grenzen der Hinzurechnungsbetl'lag 
für den getrennten Haushalt um 1 00 Prüzent 
auf 40.000 S erhöht werden. 

Femer süll für Schüler, die eine Schule 
für Berufstätige besuchen, die Vürbereitung.g
zeit auf die Reif,eprüfung vün z:wei auf 
sechs Münate erweitert und die in diesem 
Zeitraum gewährte IBeihilfe um ein Drittel 
emöht werden. Einer anläßlich der 'Be
ratung,en über ,die 1 .  Nüvelle zum. Schülerbei
hilfengesetz vüm Bundesrat ,am 13. Juli 1972 
gefaßten Entschließung Isüll ,insüweit Rech
nung g,etragen werden, als die Smu�en für den 
medizinisCh-.teChnischen Fachdienst und die 
Bundeshebammenlehranstalten in den Gel
tungsbereich des SchüleI1beihlLfeng'e5'etzes ein· 
bezügen weIden /Süllen. 

Der UnterrJ.chtsaus·sChuß hat die geg,enständ
LichJe Vürlage in seiner Sitzung vom 12 .  März 
1 974 dn Verhandlung ,g,enommen und einstim
mig beschlüssen, dem Hohen Hause zu emp
fehLen, keinen !Einspruch zu lerheben. 

Als Erg'ebnis s'einer Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß ,somit den A n  t r a .g, der 
Bundesrat wüHe besChLi,eßen: 

Als Ergebnis seiner Ber,atung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n  t r a  g, der 
Bundesrat wülle beschHeßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vüm 7. März 1974 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Studienförderungs
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch er
hüben. 

Vorsitzende: Wir gehen in die Debatte ein, 
die über di'e zusammengezügenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Würt hat sich Herr Bundesrat Rempl
bauer gemeldet. 

Bundesrat Remplbauer (SPO) : Geschätzte 

Frau Vürsitzende! Verehrte FraJU Bundesmini

ster! Hüher Bundesrat! In der R!efo.rmpülitik 

der Bundesr.egierung Dr. Kr-eisky nimmt dle 

Verwirklichung der Chancengleichheit auf 

dem Bildungssektor einen zentralen Platz ,ein. 

Das Gew,icht, das dem P.rinzip der Chancen

gleimheit vün dieser ,Reg,ierung eingeräumt 

wird, wird augensCheinlich und kümmt in d,en 

Maßnahmen, die ber'e�ts ,gesetzt wurden und 

die gesetzt werden, zum Ausdruck, wübei es 

vür aHem um. die Lösung des Isüzial,en und des 

regionalen Prüblems geht. 

Wlir brauchen die MübiliS'ierung aller gei

stigen Kräfte uns'el'les Heimatlandes. WJ.r müs

sen daher auf diesem Sek.tor unseren Beitrag 

leisten und dürfen uns vor eu'eser Frag·e nicht 

etwa in die bequeme Bescheidenheit des "klei

nen Landes" flüchten. 
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Remplbauer 

Weil wir uns dieser Herausforde.rung erfolg
reich stelLen wollen, müssen wir unseren run
d,ern und unserer Jugend den' :bestmöglichen 
Bildungsweg ,erschLießen. Wir düdien ·es uns 
nicht leisten, Begabungen v.erkümmern zu I!CIJS
sen oder :nicht zu nützen. Daher is,t und bleibt 
es pliimäres 2Ji.el der .Bildungspolitik dieser 
Bundesregierung, jedem Kind in unSeIrem 
Lande · die .gleichen (ßildungschancen zu eröff
nen. 

Unter di.esem Aspekt hat der NaHonalrat 
das Studienförderungsg,es.etz und das Schüler
bei'hilfengesetz beschloss'en und -bereits wlie
derholt abgeändert und verbessert. 

llie neuerliche Abänderung dieser beiden 
Ges'etz'e, die w.ir heute diskutiellen und lbe
schließ,en werden, bringen weitere Verbesse
rungen. 

So brlingl .die Änderung des Studtenförde
rungsgesetz.es die Anpassung des Ein!kom
mensbegriffes. die Studienbeihilfen und Er
höhungsbeträge des Studienförderungsgeset
zes werden erhöht und land- und forstwirt
schaftliche berufspädagogische Lehranstalten 
werden in die Studienbeihilfenbehörde einbe
zogen. 

Die Nov.elle zum Schülerbeihi1Lengesetz 
brringt ebenfalls die Anpassung des Einkom
mensbegriffes, di,e BerückJsichtigung der höhe
ren Lebenshaltungskosten und die Erhöhung 
des Hinzurechnungsbetliages für den g,etI1enn
ten Haushalt um 1 00 Prozent auf 40.000 S. Für 
Schüler, d&e ,eine Sdmle für BerUtfstätig'e be
suchen, wrird die Vorber.eitungs21eit auf die 
Re.ifeprüfung von zwei auf sechs Monate ler
weitert und die in diesem Ze.itraum gewähr,te 
BeiMlfe um die Hälfte auf 3000 S - früher 
2000 S - ·erhöht. SchHeßlich wird ·eil1Jer Ent
schließung des Bundesrates anläßlich der Be
ratungen über di,e ,erste Novelle zum Schü1er
beihilf.engesetz insoweit Rechnung getragen, 
daß die Schu1en für den medizoindsch-tedlll'i
schen rFachdienst und die Bundeshehammern
lehranstalten dn den Geltungsbereich ,einbe
zogen sind. 

Sehr g,eehr.te Damen und Herren , Nach sehr 
eing,ehenden Unterausschußbenatungen ,fanden 
beide Gesetzesvorlag,en ,in dritter Lesung ein
stimmige Annahme dm Nationalrat. Der Abge
ordnete Dr. B1enk, OVP, anel1kann1le dort, daß 
beide Novellen .im Sinne d-er Chancengleich
heit im Bildungsbereich eiIlle wesentliche Auf
gabe zu ,erfüHen haben. Er meinte aber, daß 
die Anpassung ·an .die gestiegenen Lebenshal
tungskosten nur zum �eil erreicht würde, daß 
die Valorisierung der Stripendiensä�e am Ver
dünnungswert des Geldes zu meSSlen 'Sei, daß 
die r,egionale DiskrimiIliLerung durch die vor
liegende Novelle nicht aufgehoben werde und 
daß eine reale Absenkung der Beihilfen in 
allen Bereichen erfolge. Deshalb brachte er 

einen Abänderungsantrag ein, der höhere als 
im Regierungsentwurf vorgesehene Studien
beihilfen beinhaltet hätte und eine j ährlkbe 
Anpassung sämtlicher Einkommensgrenzen 
und Höchstbeträge der Studienbeihilfen und 
der Begabtenstipendien an d9,s sich ändernde 
Preisniveau angestrebt hätte. 

Der Abgeordnete Dr. Leitner, ebenfalls OVP, 
bezeichnete die SchmerheihiUen als Wahlv,er
sprechen der SPO vor dem 1 .  Oktober 1 971 ,  
und jetzt könIlle - wie e r  meinte - d.ie 
" Demontage der Beihilfenhöhe" begonnen 
werden. Die jetz.t vorgelegren N ov.ellen Slind 
für ihn ,eine "EnttäusdlUng", W;1e ler sich aus
drückte. Auch 'er stellte einen Abänderungs
antrag, nach dem schon ein positives Zeugnis 
zum Jahresende für die Anspruchsberemti
gung genügen sonte. Ebenso beinhaltet dieser 
Antrag 'eine Verbesserung der IBeihiUensätz'e 
sowLe leine Wertsicherung doer Einkommens
grenzen und Höchstbeiträge. 

Obwohl heide Abänderungsanträge, Doktor 
Blenk. und Dr. Leitner, keine IMehrheit fanden. 
stimmte auch die OVP .schließlich .in dr.iUer 
Lesung beiden Gesetzesvorlagen zu, was be
weisen könnte, daß ,es sich bei d.iesen Novel
Iioerungen doch um wesentliche Verbesserun
gen handelt, g'egen die man grundsätzJJd:J. -
auch seitens der OVP - nicht votileren kann. 
Allein damit beweisen d.ie Sprecher der OVP, 
daß ihre Argumentation im Na.tionalrat .sicher 
nicht glücklich und keinesfalls stichhälbig war. 

Die Stellungnahme des Abgeordneten Dok
tor Mock, Obmann des OA.AiB, möchte ich 
wend'ger 'ernst und ,bedeutend ne'hmen, denn 
er qualifiziert sich, wie ich meine - übrdgeI1lS 
nicht das erste Mal -, selbst lim negaHV'en 
Sinn. (Bundesrat B ü r k 1 e: Verteilen Si� 
Noten? - Bundesrat B ö e  k: So wie Sie es 
immer machen!) Herr Kollege Bürklel  Ernst zu 
nehmende Politiker der großen Oppositions
partei österreichs haben bisher an den unum
strittenen Qualitäten unserer ver,ehrten Frau 
Bundesmindster Dr. Hertha Flirnberg nie einen 
Zweifel gelass,enl Beschuldi,gung,en derart 
etwa, Frau Bundesminister Dr. Firnberg 
hätte die Zeit verschlafen oder sie wäre zu 
fei.g, ·eiIl!en klaren obildungspold.tischen S.tand
punkt zu beziehen. qualifi�ieren d:en Herrn 
Dr. Mock wohl von selbst. 

Daß Dr. Mock Behauptungen aufstellt. die 
njcht haltbar sind, habe ich übrig·ens .in meiner 
!tede anläß1ich der BeschlußfaSlSung ,der 
24. Gehaltsgesetz-Novelle hier .in diesem 
Haus - Sie werde.n sich daran erinnern (Bun
desrat Ing. G a  8 s n e  r: Nein!), dann sag'e ich 
es Iihnen heute noch einmal - eindeutig unter
Beweis gestellt. Mit der Wahrheit hat ,er es 
damals - Kolleg.e Ga.s.sner, Sie w.i.sS>en es -ganz 
genau - nicht sehr genau genommen, und 
eine Antwort ,aUif diese Frage ist ,er mir bis 
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heute schuldig gebUeben, obwo'hJ Si·e an ge- dentenheimen und das ganze System der För
kündigt haben, daß kh eine Antwort seitens derung der Bildung, da.s fast einmalig in 
des Herrn Dr. Mock erhalten würde. Europa .iJs.t und sicher nicht dem Geisf der 

Ich weiß, daß ich hier nicht aLs Verteidig,er Konservativen in Osterreich entsprungen ist. 

der Frau Bundesmini..ster aufzutr,eten brauche. Viele von uns, auch von UI1S Abg,eordneten. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Das kann sie auch sel- haben unter schw,Lerigen sozialen und wirt
ber!) Unsere verehrte Frau Bundesminister hat schaftlich:en Bedingungen ,ihre Aush1ldung 
ihiien Standpunkt dazu ,eindeutig im National- absolviert. Da gab es k,eine Schüloerbeihilfen 
rat vertreten. TrotQ:dem möchte dch ,auch heute und keine Studdenförderung. Darf ich bei der 
dazu meine persönLich,e Meinun,g in einem ein- Gelegenheit fragen, wer damals in diesem 
zigen Satz zum Ausdruck bring-en, ohne daß Staat, in uns'er,er Republik die führ,ende RoHe 
im dem Herrn Dr. Mock RatschläQie erteile ; das spi,elte? W,lr -aUe ,sind glücklich darüber, daß 
steht mir keinesfalls zu. Aber: W,enn Doktor sich die wirtschaftLiche Lag.e Osterre-ichs so 
Mock die r,eichliche &fahrung, die Frau Bun- weit gebess,ert hat, daß wir imstande sind, 
desminister Dr. Hertha Fdrnbe:r.g zweifeLsohne den Siudilerenden finanzi,elle Hilf.e zuteil wer
hat - und das bestreiten auch ernst zu neh- d-en zu lassen. Weil wir aber für ,das Wohl 
mende Ahg,eordnete in der OVP nicht -, aller Osterreicher v-erantwort1ich sind und 
selbst hat, oder einmal wenig-stens auf einen weil -auch die studierende Jugend seIhst fhr,en 
ansehnlichen Teil dieser politischen Erfah- Beitrag leisten IsolI, hat dies'e Hilfie .i'hrre Gren
rungen verweisen darf, dann wird er - eben- 2len und konnte die Regierungspar,tei den A:b
falls vorsichtig formuliert - überlegte re Äuße- änderungsanträg,en -eben nicht beitr,eten. 
rungen von sich geben und auch den not- Auch der Sprecher der FPO im NationalraIf: 
wendigen und erforderlichen Uberblick zu bil- Dipl.-Ing. Hanr-eich 'betonte richtig, daß uns 
dung-spolitischen Fragen nicht mehr vermiss.en finanzieLle Gr.enzen gesetzt sind und daß wir 
lassen. möglichst gleiche Ausgangssituationen smaf-

Sehr geehr.te Damen und Her,ren des Hohen fen sollten. Dtes'en Uher.legung,en tragen di·e 
Haus'es l Harte iFormulierungen ,gind nicht heiden Novenen R:echnung. Wir haben nicht 

meine Absicht und nicht meioo Art. W'er unbeschränkte M-ögldchkeiten, wir verrüg,en 
jedoch den Mund allzu v01l nimmt und l,eicht- über b estimmt<e Budgetbeträge, dde wir opti
fertig w,enig überlegte und ohne entspre- mal ·einsetzen müssen. 
chende Prüfung des Wahrheitsgehaltes ,ge- Di.e Anpassung einer BeihHfe -an einen 
machte Äußerungen in ,einer d-er g,esetz-gehen- Index kann nicht gutg,e'heißen werden, wenn 
den Körperschaften kundtut, darf nicht damit man g1eichz'edHg - WJi,e die OVOP das immer 
rechnen, daß er von uns ernst genommen oder tut - groß'e Worte zum Thema Stabilität 
mit g-ehührender Konzilianz behandelt wird. spLicht. 

Doch zurück zu den di,s'kutablen Argumen- Auch kann man der OViP nicht zustimmen, 
ten der OVP und deren KriUk an den bei den wenn sie die Heimbeihilfen ausschHeßlich 
Gesetzesnov,ellen. 

Wenn Begabtenstipendien nicht �höht w,er
den, so deshalb, weil keine .gerechte Vertei
lung möglkh ist und di'e5'e Ung-erechUgkeit 
nicht noch valorislil9rt werden Isol1. 

Die S1ru:dienbeihilfe ist keine Pension oder 
kein Gehalt, sondern eben eine Beihilfe ; eine 
wertgesicherte Beihilfe gibt es ebenfalls nicht. 

Von sozialer Bedürftigkeit kann man keines
falls spr-echen, wenn ,ein Dreipersonenhaushalt 
über ein Jahreseinkommen von mehr als 
100.000 S vertfügt. 

Eine Beihilfe von 54.000 S für ein Studenten
ehepaar kann man sicher ndcht aLs zu g,er.ing 
eI1achten oder als Absenkung bezeidlnen. 

Die Anpassung und V-erbesserung der Stu
dienbeihJiJf,en darf nicht i.solil9r:t gesehen wer
den. sondern ist im Ver.ein mit anderen Maß
na:hmen, die den Studi.erenden ebenfalls 
zugute kommen, zu beurteilen. ,so ,ist der 
Sozialaufwand für Studierende zu berücksich
tigen, der 1914 mehr als eine halbe Milliarde 
Schilling erreicht, weiters der Bau von Stu-

von einem positiven Zeugnis .im vorang-eg-an
genen Schuljahr abhängig machen will. Hier 
legen wir Sozia1i.s.ten w.ert auf das Leistungs
prinzip und v,ertreten die AuHas-sung, daß wir 
Mittel des Staates nicht ,edns,etz'en ,sollten, wenn 
es jemand "gerade noch schafft", Vielmehr gilt 
es, echt,e Begabungen zu fördernl Der Noten
durchschnitt von 2,8 ist sicher angemessen. 

SchLi.eßLich waren es wir Sozialisten, die 
diese Beih1lfen mift Rechtsanspruch ,eing-eführt 
haben. Auch wir könnten uns noch manche 
V·erbesserung vorstellen, dies kann aber, wol
loen wir Vlerantwortlich handeln, nur schritt
weise erfolgen, 

Daß dLe Bedenken und die Kr,i..tiik der OVP 
an diesen beiden Gesetzesnovellen mit der 
im Nationalrat vorgetl1ag·enen ISchärle heute 
im Bundesrat nicht .in dteSiem Ausmaß vorge
tragen w,erden, möchte ,ich annehmen. 

PtersönHch darf ich noch da2lu �eststellen, 
daß derj,enige oder diejenigen, di,e es Vler�b
säumt haben, selbst die heute geforderten 
Verbesserungen durchzuführen - und dazu 

330. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)24 von 53

www.parlament.gv.at



B1illdesrat - 330. Sitz1illg - 14. März 1974 10073 

Remplbauer 

hätte die OVP zumindest v.ier Jahl'le Zeit 9'e
habt -, das Recht verwirkt haben, negative 
Kr.itik zu üben. 

' 

Diese negaUv-e Kritirk fäLlt der OVP umso 
leichter, weil :ihr.e Ver.treter genau wiSlsen, 
daß sie mit großer Wahrscheinlicbk:eit in naher 
Zukunft zur v.erantwortung in diesem Staate 
als Regierungspartei nicht beruflen w.i.rd. (Iro
ni.sche Heiterkeit bei der avp.) 

Und so möchte ich, ,bevor ich zum Schluß 
meiner Ausführung,en komme, doch die Auf
merksamkeit der großen Opposition auf 
die positiven Aspekte di,es'er beiden Gesetzes
novellen lenkJen: 

Der vorliegende Ges.etzentwurf wird fast 
für dLe Hälfte der Bezieher eine Erhöhung der 
Studienbeihilfe um 5000 S, für etwla ein Drit
tel leine Erhöhung der ·StudLenbeihilf.e um 
3000 S und für di'e übrigen eine EI1höhung von 
1000 S bis 2000 !S ,bringen. 

Die Einbezi-ehung der land- und forstwirt
schaftlichen beruf:spädagogischen LehranstaJ
ten erweiterrt den Kr,eis der Anspruchsberech
tigten bedeutend. 

Der AnsHeg d'er LebenSlhaltung,skosten von 
September 1971  bis August 1973 beträgt nach 
Mitteilung des Statistischen Zentral amte s 
13,3 ProZient. Die Erhöhung der Studien:beihil
fen beträgt hing,eg,en il'und 25 ProZient. Die 
Kosten ·der Studienförderung ,haben slich seit 
1969 his 1973 mehr 'als verdoppelt. Der Auf
wand für die Studienförderung betrug 1 969 
rund 87 Millionen, 1970 rund 1 28 MilLionen, 
1971 rund 140 'Millionen, 1972 rund 203 Mil
lionen, und 1973 wurden für die Vollziehung 
des Studienförderunglsgeset'Zies :für Studierende 
an w,issenschaftlichen HochschuLen rund 
213 Millionen Schilling aufgrewendet. 

Die Höchststudi'enbeihiUe für verheiratete 
Studierende ist mit 27.000 S, für unverheira
tete mit 24.000 S für ein rStudienJahr festge
setzt. 

Besonders günstig Wiirkt ,sich die Nov,elle 
für jene Studierenden aus, d1e aus kinder
reichen iFamilien kommen. 

Die Erhöhungsbeiträg·e für unterhaltsberech
tig,te Famil:1enmitgLieder werden bedeutend 
angehoben: tür die ,erste Person auf 12.000 S, 
für die zweite :Aerson auf 15.000 S, für die 
dritte und jlede weitere P,erson von 1 6.000 S 
auf 18.000 S. 

Bei g,etrennter Haushaltsführung der Eltern 
erhöhen .sich die Einkommensg1ienZien von .bis
her 20.000 S auf 40.000 S. 

Bei vel'lheirateten Studenten Wlird erst der 
50.000 S übersteigende Teil des Einkommens 
des Ehepartners zur Gänze . von der Studi'en
beihilf,e ,abgezogenj ,früher waren ,es 40.000 S. 

Studierende, denen für das Studienjahr 
1973/14 eine Studienbeihilfe zugesprochen 
wUIide, können ab 1 .  März 1 974 um Erhöhung 
der ihnen bewilHgten Beihilfe ansuchen. Dabei 
sind nur Nachweise zur Ermittlung der sozia
len Bedürftigkeit zu erbringen. 

Es ist zu erwarten, daß durch die in der 
Novelle vorgesehenen Verbesserungen, insbe
sondere durch die Anhebung der Einkommens
grenzen und die EIihöhungsbeträge für Fami
lierlmitglieder, die ZaJhl der bisher 1 7.000 Bei
hilfenbezieher auf etwa 1 9.000 ansteigen wird. 

Die Studienbeihilfen werden in der vorge
legten Novelle um durchschnittlich 25 Proz.ent 
erhöht. (Bundesrat S c  h r e  i n e r: Der Infla
tion nicht entsprechend!) Durch di,e Novelle 
entsteht ,ein Mehraufiwand, KoUeg,e Schreiner, 

von rund 70 MilLionen Schilling: bestens in 
die Jugend investiertes Geld. 

Ähnlich verhält es ,sich bei der Nov,ehle zum 
SchülerheihJilrf.enges,etz. Auch hLer wird der 
HinzuJ:lecbnungsbetr,ag für den getJ:lenIllten 
Haushalt um 1 00 Prozent auf 40.000 S erhö'ht. 
Die VorhepeitungsZieit auf die Rei'feprÜifung 
für BerufstäUg'e wird auf sechs Monate el'lwei
tert und die gewährte Beihilfe für di,esen Zeit
raum um die Hälfte erhÖfht. 

'EntspI1echend reiner EntschLießung des Bun
d'esrates wurden Schüler an den Schulen für 
den gehobenen mediZlinisch-technisch'en Dienst 
berei.ts durm das Bundesglesetz vom 20. Juli 
1973 mit Wirksamkeit ab 1 .  September 1 973 
in die Studienförderung einbezogen. Nun soll 
die Einbeziehung der Smulen für den medi'Zi
msch-tecbnisch'en Fachdienst und der Hebam
menl'ehraIllStaUen in den Geltu.ngsber,eich des 
Schülerbeihilfengesetzes verw,irklicht werden. 

Die An,gleichung ,an das Einkommensteuer
g,esetz wrird vollzog:en. Die ,außerglewöhnlichen 
Belastung'en, die bei de.r FestsetZlung der Ein
kommensteuer berücksichUgt werden, finden 
nun auch bei -der Berechnung der Schul- und 
HeimbeihiUen Berücksichtigung. 

Die Neuregelungen ·im § 6 tr,agen den ge
stiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung. Es 
wird aber nicht nur die Beihilfe erhöht, son
dern auch der nach der Einkommenshöhe zu 
berücksichtigende BerechUgtenkreis erweitert. 
Ferner ist die Erhöhung der Hinzurechnungs
beträge vor.gesehenj dies analog den Erhö
hungen im Studienförderungsgesetz in der zu 
beschließenden Fassung. 

Schließlich wird für getrennte Haushalts
führung der Hinzurechnungsbetrag analog er
höht auf 40.000 S. Dies kommt vor allem Kin
dern aus gestörten Familienverhältnissen zu
gute. 

Bei Berücksichtigung der derzeitigen Schü
lerzahlen erwächst ein voraussichtlicher Mehr
aufwand von jährlich 82 Millionen Schilling. 
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Beide Novellen erfordern also zusammen 
einen Mehraufwand von etwas über 150 Mil
lionen Schilling. 

Selhr geehrte Damen und Herren des Hohen 
Hauses I Zur Illustration, wlie sich das in der 
Praxis ausw_i.rkt, daflf ich nur ein Beispiel an
führ.en. Wir nehmen an, ein Al1einveJ'di.oener 
hat -ein jährliches Einkommen von 15.000 S :  
ein durchaUJS r,eal,istisches [Einkommen. Er hat 
drei Kind'er, wobei eines an der Hochschul'e 
studiert, eines di'e Oberstufe der ARS besucht 
und eines dioe vierte Schulstufe der Volks
schille. Die Eltern füh:ren gemeinsamen Haus
halt, also Normalfall. Der ,Studienor,t j,st so 
weit entrr,ernt, daß die tägliche Hin- und Rü<k
fahrt nicht zugemutet werden kann. Der Stu
dierende ist nicht verheiratet. 

Was bring-en diese heiden Novenen dieser 
Familie? Der Studierende an der Hochschule 
erhält statt bislher 18.000 S nun 23.000 S, also 
um 5000 S mehr. Das -an der AHS in Ausbil
dung befindliche Kind erhält 'statt bisher 4500 S 
an Schulbeihil�e jetzt 5800 S, das sind um 
1300 S mehr, und statt ,bisher 5500 S an Heim
beihilfe nun 1000 S, das sind um weitere 
1 500 S mehr. Insgesamt also 'statt bisher zu
s ammen 28.000 im Jahr erhält diese Familie 
an Studienförderung, SdlJul- und Heimbeihilfe 
nunmehr 35.800 S. Das sind rnahezu um 8000 S 
mehr oder rund 25 Prozent Erhöhung. 

Sem geehrte Damen und Herr·enl Ich komme 
zum Abschluß. Es mag auch heute ,in der 
Diskussion noch �r.i.ti'k g-eübt werden an die
sen beiden GesetZiesnoveHen. Auch wir Sozia
HSiten würd-en uns, wQ'e ges-agt, v,i,elleicht die 
eine oder ander,e Vi9rbesserung des gesetz� 
lichen &ecbts,anspruches, den wir Sozialisten 
begründet haben, wünsmen. AUe diese posi
tiv-en Aspekte, ddte ich anfÜhren konnte, Vler
mag jedoch niemand wegzudiskutieren. (Bun
desrat S e h r  e i n  e r: Die Inflation auch nicht!) 
Herr Kollege, wer von Demontage der Bei
hilfenhöhe spr.icht, wer von l1egional.er Diskri
mind.erung redet oder wer über die reale Ab
senkung der Beihilfen wettert, wer von -einer 
"Enttäuschung" faselt und sich zu Äußerung-en 
wie Dr. Mock v-ersteigt, WJird von den Oster
reimerinnen und Osberre.ichern aum bei der 
nä.chsten großen Wahlentscheidung nicht ernst 
genommen I Da bin im sicher. (Beifall bei der 
SPo.) 

Für Herrn Dr. Leitner mag die Novellierung 
enttäuschend sein. Für Ihren Herrn Dr. Mo<k 
mag die v.erantwortung·svolle - Haltung der Res
sor.t1eiterin feig.e sein. Sicher ,ist -eines : daß 
di'ese Novenen der Familie Osteneicher wie
der -entscheidende Verbesserungen bringen 
und daß die Bevölkerung UIlJSrerer RepubLik 
die AIIbeit dJieser Regierung, vor aLlem auch 
auf bildungspoLitismem GebLet im Sinne .einer 
echten Ohanc.eng1eidlh.eit der Jug-end, zu dan
ken weißI 

Wir g,eben ,dies-en Gesetzesvorla,g,en gerne 
di'e Zustimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemeldet 
Frau Bundesrat Elisabeth Schmidt. Idl erteile 
es ihr. 

Bundesrat Elisabeth Sdlmidt (OVP) : Frau 
Vorsitzende! Frau Bundesminister! Hoher Bun
deSJ'at! Meine sehr g,eehrten Damen und Her
r.en l Zunächst möchte dch meinen Vorredner, 
Her,rn KoHeg-en Rempl,bauer, kOl"roigi'er·en und 
ihm sagen, daß die Studienföroerung, aber 
auch die Schül'erbeihiUe -auf ,eine Initiatirve 
eines OVP-Bundesminirsters zurückg-eht, und 
zwar war das seinerzeit unter PMfl-Percevic. 

Der Herr Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat bei der 'Bunc1esratssitzung ram 
13. Juli 1912 beI'eits ·eine g-roße Novelle des 
Schülerbei'hiHiengesetzes ang,ekündigt. Da 
diese Ankündigung vor Beg,inn des Schuljah
res 1 972/73 kam, war anzunehmen, daß diese 
große Novellierung wenigstens noch vor Be
ginn des nächsten Schuljahres, also 1913/14, 
durchgeführt wird. Diese Novellierung lie-gt 
nun vor uns. Sie wird aber erst ein Jahr 
später, nämlich im Schuljoaihr 1914/15, ihre 
Wirksamkeit haben. 

Anlaß zur Novellierung gaben das zu Be
ginn des J'ahres 1913 in Kraft getretene Ein
kommensteuergesetz 1 912 und die Tatsache, 
daß die Lebenshaltungskosten erhelblich ange
stiegen sind. 

Wenn man, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, die Schutbeihilfentabelle mit dem 
zu berücksichtigenden Einkommen betrachtet, 
muß man feststeHen, daß wohl kaum j emand 
in den Genuß einer Schulbeihilfe in der Höhe 
von 6400 S, ja selbst von 5800 S kommen wird, 
da die Einkommensgrenze bei Anspruc:h auf 
eine Schulbeihilfe von 6400 S nicht einmal an 
einen Ausgleichszulagenbezieher heranreicht. 
Dies wäre bei einem monatlichen elterlichen 
Einkommen von nur etwas über 1 640 S der 
Fall. Die Anhebung sowohl der Schul beihilfe 
als auch der Heimbeihilfe wäre zu begrußen, 
wenn auch die unterste Einkommensgrenze, 
meine Damen und Herren, in entsprechendem 
Ausmaß angehoben worden wäre! (Beifall bei 

der avp.) Es sind ja nicht nur die Preise ge
stiegen, al-so die Lebenshaltungskosten höher, 
sondern auch die Einkommen 'angehoben wor
den. Die Anpassung an die Inflationsentwi<k
lung ist demnach ungenügernd. Von einem 
echten Ausgleich kann hier nicht die Rede 
sein. Eine Arnhebung der untersten Einkom
mensgrenzen wäre unbedingt erforderlich, da 
diese 7JU niedri-g sind. 

Besonders begrüßeIlJSwert ist, daß die von 
meiner Rraktion seinerZleit im Bundesrat ein
gebDachten Entschli.eßung,santräge, ,die damaLs 
einstimmig im Bundesrat angenommen WUT-
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den, in der Nov·ellierung Berücksichtigung fin
den. (Beifall bei der OVP.) Es .ist dies die Bin
beziehung des Krank.enpflege�achdienSites, des 
medizinisch-tedmischen Dienstes, der ISanitäts
hHfsdienste und der Hebammenschülerinnen 
in den Kreis der Ansp:ruchsberechtigten für die 
Schul- und Heimbeihilfen. 

Femer wurde damals eine von meiner Frak
tion ·eing,ebrachte EntschLießung 'einstimmig 
angenommen, die nun unter Punkt 1 1  § 14  
aufscheint. Ich zitiere: 

"Tritt währ,end des Schuljahres, für das um 
die Schulbei:hilfe beziehung·sweise Heim
beihilfe angeSlUcht worden ist, durch den 
Tod, eine schwere Erkrankung, die Pensio
nierung (Berentung) eines leiblichen 
Elternteiles oder des Ehepartners des Schülers, 
wegen Krankheit, Unfall oder Erreichung der 
Altersgrenze oder ein .gleich schweres, von 
außen kommendes Ereignis, ferner wegen Auf
gabe oder Einschränkung der Berufstätigkeit 
durch den Schüler eine wesentliche Vermin
derung des Einkommens ein, kann die Erhö
hung der Beihilfe beantragt werden. Bei der
artigen Ansuchen sind die Bestimmungen des 
§ 3 Absatz 3 und 4 sowie der §§  1 1  bis 13  
sinngemäß anzuwenden." 

Ich weise darauf hin, daß eine Erhöhung der 
Beihilfe während eines Schuljoahres bisher 
nicht möglich war, jedoch Sachverhalte, die 
eine ' Minderung der Beihilfe oder einen Ent
fall des Anspruches auf Grund des § 15 Ab
satz 2 oder eine Rückzahlung begründeten, 
unverzüglich zu melden waren. 

Es ist erfreulich, daß nun durch unseren 
Entschließungs'antrag auch die soziale und ge
rechte Forderung, die in sozialen Härtefällen 
eine Erhöhung der Beihilfe vorsieht, ange
nommen wurde. (Beifall bei der OVP.) 

Wie KoUege LeitIrer iim 'Plenum .des Natio
nalrates 'ausfühlite, hätten äm iSchulj ahr 1971/72 
45 Prozent der Schulen, welche für die Bei
hilfengewährung in Frage kamen, überhaupt 
keinen einzigen Beihilfenbezieher zu verzeich
nen gehabt, da die Information noch unge
nügend war. Es gab aber trotzdem. 32.000 An
träge und im Jahre 1972/73 bereits 43.000 An
träge. 

Die Quote der weiJblichen Beihilfenbezieher 
wäre mit 22 Prozent doppelt so hoch als die 
der männli<hen, die nur 10,6 Prozent aus
machen. An 'der Anstalt für Lshrerbildung 
gäbe es sogar 25 Prozent Mädchen und nur 
0,2 Prozent Burschen, und an den berufsbil
denden Schulen wäre das Verhältnis unge
fähr 1 zu 3. 

Es wäre interessant, zu ergründen, wieso 
ein so hoher Anteil an Mäd<hen die Beihilfen 
beziehen. Meiner Meinunq nach ist das nicht 
allein auf größeres Wissen oder auf größeren 
Fleisch zurüdtzuführen, sondern auf Ehrgeiz 

und Pflichtbewußtseini aber auch auf einen ent
sprechenden Informationsfluß, auf richtiges 
Haushalten und auf Sparsamkeit. Wieder ein 
Argument mehr, meine Damen, den . Frauen 
entsprechende R1echte :einzuräumen. (Bundesrat 
R e m  p I b a u  e r: Kommt ja alles!) 

Hoher Bundesratl Für dte S<hÜJlerbeihiUe 
und Heimbeihi1f1e ist .der Nachwe.i!s ,eines gün
sti.g,en Schulerfolg·es für d-i.e jeweils vorang·e
gangene Schulstufe zu erb1iingen. Für tdte Schü
lerbeihilfe - w.ir hörten es j1a schon, Kollege 
Remplbauer hat les auch 'angeführt - is.t ein 
Notendurchschtnitt in den PfLichtgegenständen 
von 2,8 und für die Heimbei'hiltfe von 3,1 ·er
forderlich. 

ViieHach können die Schü1er im ersten Sdlul
jahr den SchU!l- und iMiUeuwechsel nicht 1iidlUg 
V1erkJ"aften. Internatssdtüler Jeiden häufig an 
Heimweh. Die Trennung 'von der Famme fällt 
oft Isehr schw.er. Einzelkinder müStSen s.ich erst 
an die Gemein.schaft gewöhnen. Die eigene 
Pe1ison w.ird in den Hinteligrund ge s,tellt. Man 
muß sich vollkommen umstellen. Bine psymi
sche Belastung steHt sich 'ein, die den Schul
fortgang stark beeinfluss,en und hemmen �an.n. 
Der Lemerfolg .bleibt dann oftmals .aus! 

Die Eltern können die U.rlsach.e nicht 'begrei
fen. Es kommt dann häufig vor, daß aus den 
erwähnten Gründen ·der für .die !Beihilfe .erfor
derlichte rSchulerfolg ausbleibt, womit niCht 
gesagt ist, daß der Schüler durchfällt, aber die 
Beihilfen werden dann eben nicht mehr ge
wäbr·t und die ELtern werden entsprechend 
finanz.iell Ibelastet. Manchmal .sind mese dann 
,auch nicht ,in der L·ag·e, ihr Kind w,eriter ,stu
dieren zu lassen. 

Meine sehr geehr.ten. Damen und Heuenl 
Nach ,einem Schul- oder Heimwechsel wäre 
eine ·entspr.echende RückJsichtnahme gegenüber 
solchen Schülern ang,ebI1acht. Man hHft nicht 
nur dem SChüler über .die Hürde, sondern auch 
den davon 'betroffenen ELtern. 

Hoher Bundesratl Meine Fraktion ,gibt den 

Gesetzesvorlagen gerne die Zustimmung, da 

sie sowohl dd:e <BhldUillgschancen vJeler Jugend
licher erhö'hen als auch zu hö'her:en :Ueistung,en 
anspornen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort ge
meldet Frau Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek. 
Ich erteile 'es ihr. 

Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek (SPO) : Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! iFtau Minister! Sehr 

geehrte Damen und Herren I Frau KolLeg,in 

Schmidt, lch kann nur sagen, daß auch wir 
Soz.ialisten uns über IIliitiliativren von OVP

Ministern freuen. In der fast 25jährigen Z.eit

spanne der Verwaltung des l!ll;ter1ii�tsmi�.i

steriums durch einen OV;P-MIIltlSter Ilst di'es 

durchaus legä.tim. Ich möchte aber nicht ver-
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g,essen zu erwähnen, daß diese Initiative eines rungsstel1e 'für Rang, Stellung und Lebens
OVP-Ministers auf � eine Initiativ,e unserer chanoen des ,einzelnen in unser,er Ges,ellschaft 
-sozialistischen Abgeordneten im Parlament zu- ist". 
rückgegangen ist. (Beifall bei der SPO.) Heube ist diese Erkenntnis schon ,in das 

Zu den von Ihnen angeschnittenen Frag,en, Bewußtsein der gesamten GeseLlschaft gedrun
daß die Erhöhungen zuw.enig seien, wobei gen. Jeder weiß um die Bedeutun,g, aber das 
Sie ,einen Betrag herangezog.en 'haben, der ein subjektive Inv,estitionsinteresse in die Bildung 
Mindestbetrag ist - bei dem weder ein Kind ist noch nicht tn allen BevöLkerungsschichten 
berücksichtigt wurde, geschweige d'enn ein ausg,eprägt. Umso mehr aber d,as obj,ektdve 
zweites, noch irg,endWielche ander.e HinzuJ'lem- Inv,estitionsinter,esse des Staates, so wird 'es 
nungsbeträge noch die Entfernung vom Stu- formuliert ,im HochschJulbericht 1912, der zwar 
dienort -, möchte ich nur das eine sagen: Es weiß, daß es sach um eine langfristige Inrv,esti
ist eine T'atsache, die man nicht leugnen lion handelt, d1e s.ich aber durch Zinsen und 
kann - KOlle,ge Remplbauer hat sie ,bereits er- Zinseszinsen va,elfach be�ah1t macht. 
wähnt -, daß sich die Studienförderungsmittel Einen wesentLichen Denkanstoß ifür .die Pro
in den Jahren 1969 bis 1913 v'erdoppelt haben, blematik ,in unser.em 'Land hiilt, glaube ach, 
daß sie also von 81 Millionen auf 213 Millionen das Buch von :Adolf Ko�-iik "Wie w.ird wer 
an,g,ehoben wurden; damit ist wohl mehr aLs Akademi'kler?" aUlS dem JahI"e 1965 gegeben, 
j.ede Inflation 'abgegolten. {Heftiger Wider- in dem KozLik mit messerschaJ'lfer Log,ik und 
spruch bei der avp. - Bundesrat P a  b 8 t: br.il1anter Sprache, v,er.anschauLicht durch ,gra
Wissen Siel wie sich die Heimgebühren erhöht phische Dar,sbellungen und bel,egt mit Statisti
haben?) Haben s.ich di,e um 100 Prozent ,e'r- ken, das österl'leichische Schul- und Hochschul
höht? Haben sie sich auf das Doppelt,e erhöht? wesen durchleuchtet hat. 
Das ist mir eig,entlich nicht bekannt. 

Damit im Zus,ammenhang darf man auch 
an die anderen schulpolitischen Maßnahmen, 
die alUf Initiative der sozialistischen Regierung 
durch die sozi,alistische Re'gierung durchge
führt wurden, nicht verg·essen, denn wir 
nOVi�l1iel1en nicht nur Ges'etze von OVP.JMini
stern, ,sondern wir haben uns eine ReJhe neuer 
einfallen lassen. Ich darf Sie nur daran er
innern, denn ic:h ,glaube, es scheint dn �er
gessenheit geraten zu sein: die Einführung der 
kostenlos,en Schulbücher und der freien Schul
fahrten, di,e Einführung der Heimbei'hiMen, die 
Abschaffung der Hocbschulbaxen, und dazu 
kämen ja auch noch all die familienpolitischen 
Maßnahmen, die hier aufzuzäihlen ich mir jet'zt 
ersparen will. 

Da:rf ic:h nun zum ,eigentlichen Thema 'kom
men, nämlich zu dien uns vorLiegenden Novel
len zum Studienförderungsgesetz und Schüler
be.ihilfoengesetz. Dle ZieLsetzung belider Nov'el
l,en geht aus den Erläuternden Bemerkungen 
und den Berichten hervor : Anpassung an den 
Begriff des Einkommensteuergesetzes 1912, Er
höhung der Beihi1f.en, Erweiterung des Kreises 
der .ß.eihiUenbez,i,eher durc:h Einbe'Zli,ehung der 
land- und forstwirtschaf.tlichen Iberufspädago
g,i,schen LehranstaI.ten .in di,e Stttdienför.aerung 
und der Schulen für den med:i'zirnsch-techni
sehen Rachdienst und der Bundeshebammen
lehranstalt in die Schülerbeihilfen. / 

Nun l,iagt .uns dankoenswer.terweise ein Hoch
schulbericht des Ministeriums vor. W,ir ,sehen 
aber dar.in, daß 'es noch immer di!es,elben 
Barr1eren sind, die ,einer höheren Ausbildung 
der Kinder entgeg,eIlJSbehen : Wohnort, Beruf, 
Einkommen, Schulbildung des Vaters, Fami
li1engröße und das Gesdllecht. Noch immer 
gibt ·es die dr,ei großen ßeg,ahungs.res.erven : 
Arheiterklinder, BauerI1Jkind'er und Mädch'en. 

Neu ist allerdings, daß ,steh hier .eine lekhte 
Bess.erung ,abzeichnet, was sacherl.ich nicht zu
letz,t ,auf di,e Gewährung von Beihilofen, auf 
mater.ielle HUfen zurückz,uführen ,ist. WdT kön
nen dem Hochschulbericht entnehmen, daß ,sich 
der Anteil der Arbeiterktnder vom Studien
jahr 1961/1968 auf das Studienjahr 1911/1912 

von 8 Prozent auf 12 Prozent erhöht hat und 
der Anteil der Bauernkinder von 3 Prozent 
auf 5 Prozent. Die Bauernkinder hahen sogar, 
weil Sie immer von regionaler Benachteiligung 
sprechen, relativ gesehen di'e stärkste Zu
nabme, nämlich um 150 Prozent. (Zwischenfufe 
bei der öVP.) Selbswerstä<ndlich, w,eLl der 
Nachholbedarf bei �hne'Il sehr groß ,ist, das 
i'st klar. Hier �ei.gt sach auch, daß we Stipen
dlenpolitik g.enau .in diliesem Sinne warkt, denn 
58 Prozent der Bauernkinder sind Bezieher 
von Stipend�en und steHen damit sparten

mäßig den größten Anteil dar, . während 
40 Prozent der Arbei1!erkinder ein Stipendium 
beziehe'll.. 

Das ist :d.Fe unrn.ittelbare Zi,eISietzung. Dae Sehr wesentlich erscheint mir auch,  daß die 
Zi.eLsetzung überhaup,t ,ist dte Her,stellung der Schulbildung des Vaters nicht mehr den Ein
Chancengl'eich!heH und ,die Ausschöprung der fluß zu haben ,sChcint wie f.rüher. Im J,ahr 
Bega:bungsr:eserv,en. 1 967/1968 hatten nur 25 Prozent der Studie-

Helmut Schelsky, 'ein Soziologe, wußte ,schon renden Eltern mit Pflichtschulbildunog, wobei 
1 951, daß "die Schule die pr,imäre, 'entschei- selbstver-ständlich gerade die Eltern mit 
dende und nahezu ,cinzige sozialle DiI1igi,e- I Pflichtschulbildung den größten Teil der 
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Bevölkerung ausmachen, im Jahre 1911/1972 
schen 43,5 Prüzent. 

Nun nüch zu einem Pr üblem, das mir be
sünders am Herzen liegt, nämlich das Prüblem 
der Mädchenbildung, des Mädchenstudiums. 
Hier läßt sich ein prozentmäßiges Anstei,gen 
feststellen: Mitte der sechziger J.ahre ein 
20prozentiger Mädchooanteil, Ende der sechzi
ger Jahre ein 25prozentiger und jetzt ein 
21prozentiger Anteil. 

Die jährliche Zunahme der Zahl der 
weiblichen Studenten v€rläuft aber unter 
der der männlichen, sodaß der absolute Ab
stand immer größer wird. Im Jahre 1955/1956 
betrug der A:bstand weiblicher Hörerinnen zu 
männlichen Hörern 8000, und jetzt beträgt er 
bereits 21 .000. Bedingt durch die Vürurteile, 
di,e wir alle kennen und die ich 'hier nicht an
zuführen brauche, wirken sich die Barrieren, 
die ich eingangs enwähnt habe, bei Mädchen 
viel stärker ,aus. Und obwdhl die Eltern im all
gemeinen höih:ere Bildungswünsche für ihre 
Kinder haben, 'haben sie diese noch im ver
stärkten Ausmaß höher für ihr,e Sohne. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur 
zwei Sätze aus der Untersuchung von Rosen
mayr "Barrieren im beruflichen Aufstieg" zitie
ren, wo Ausbildungswünsche vün Arbeiterin
nen und Angestellten für ihre Kinder, Söhne 
und Töchter, ang'e.geben wurde!ll. Es stellte 
sich heraus, daß die Bitdungswünsche für die 
Söhne wesentlich höher waren. Rosenmayr 
meint dazu: 

"So perpetuieren, das heißt verlängern die 
Frauen so.ziale Wert- (und Vor-)Urteile um 
eine weitere Generation, obwohl ;sie ,selbst 
in gewisser W'eise ,Opfer' dieser Vorur
teilsbarrieren sind. Allerdings wird das Niveau 
hinsichtlich der Ausbildung der Kinder gene
rell angehoben. Hier handelt es sich um ein 
immer wieder zu beübachtendes soziales Phä
nomen, nämlich daß Niveauänderungen viel
fach eher zu erreichen sind als Struktur- be
ziehungsweise Systemänderungen. " 

Als Lichtstreif am Horizont in Fr:agen der 
Mädchenbildung erscheint mir, daß der An
teil der Studentinnen aus den unterrepräsen
tierten Bevölkerungsgruppen langsam im An
steigen begriffen ist, wo, wie bei den Bauern
kindern, selbstverständlich der größere Nach
holbedarf besteht. Ein besonders hoher Anteil 
der Mädchen im Studienjahr 1911/1972 läßt 
vielleicht einen verstärkten Zustrom in den 
nämsten Jahren erwarten. 

Ich könnte mir sehr gut 'Vor'stellen, daß sich 
gerade durch die Politik der sozialistischen 
Regierung, die doch einen gewissen gesell
schaftsändernden Prüzeß in Gang gebracht hat, 
selbstverständlich auch die Stellung der Frau 
ändert. Ich glaube, daß mit dem sich ver-

ändernden Rollenbild der Fnau in der Gesell
schaft dieser dialektische Prüzeß rur Mädchen
bildung im Zus ammenhang steht, denn eine 
bessere Ausbildung der Mädchen bedingt 
deren sozialen Aufstieg .und die Anerken
nung in der Gesellschaft. Umgekehrt: Ist die 
Frau in der Gesellschaft anerkannt und wird 
ihre Arbeit-skraft und Leistung als wichtig an
gesehen, dann wird auch ihrer Ausbildung 
mehr Bedeutung bei'gemessen. 

Daß die Frauen etwas leisten können, ist, 
glaube ich, unbestritten. Zurzeit sitzen in 
unserem Vürsitz hier schon drei Damen, und 
ich möchte nur ein Beispiel im Zusammenhang 
mit den vorliegenden Gesetzesbeschlüssen 
bringen. 

Es ,scheint mir interessant, daß 'Mädchen 
ihr Studium viel rascher abschließen ,als 
ihre männlichen Kollegen. So. werden mit dem 
Doktorat nur 39 Prozent der Studenten bis 
zum 25. Lebensjahr fertig, aber 49 Prozent der 
Mädchen, das heißt, daß die Mädchen um 
30 Prozent besser sind. 

Und noch besser sind sie, !Was Diplüm
und sonstige Studienabschlüsse betrifft. Bis 
zum 23. Lebensjahr schließen nur 13 Pro
zent der Studenten das Studium mit 
Diplom- und sonstigen Studienabschlüssen 
ab, aber 34 Prozent der Mädchen. Das bedeu
tet, daß bis zum 25. Lebensjahr 35 Prozent der 
Burschen und 10 Prüzent der Mädchen ihr 
Studium auf diese Weise beenden. Die Mäd
chen sind also doppelt so gut als die Bur
schen. 

Ich überlasse die Gründe und Motive Ihrer 
Interpretation, ob es Jetzt Fleiß oder Gewis
senhaftigkeit oder Ehrgeiz oder Sparsamkeit 
ist, die Kollegin Schmidt nannte, was ich nicht 
ganz verstehe, oder ob es vielleicht dar,an 
liegt, daß die Mädchen von dem Wunsch be
seelt seien, möglichst rasch zu heiraten und 
dalher 'aum rasch das Studium 'zu beenden. 
Es könnte natürlim auch sein, daß die Mäd
chen intelligenter, konzentrationsfähiger und 
leistungsfähiger sind. 

Zur Erhärtung nur noch eine Zahl aus dem 
Bereich der Schülerbeihilfenbezieher. Es be
ziehen nämlich 22 Prozent der Mädchen eine 
Schülerbeihilfe und nur 1 0  Prüzent der Bur
schen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! W,elche 
Verbesserung,en di'e vorlioegenden Gesetz'asbe
schlüss,e bringen, wurde ,ooreHs von meinen 
Vorrednern ,erwähnt. Es geht vor aLlem um 
di,e Erhöhung der Studi,enbeihllfe, .um die Er
weiterung des Kreises der Bezieher, besonders 
begüns,tigt k.inderreich'e FamiUen, hesond·ers 
be:rücksichtigt .getrennter Haushalt, die Ver
besserung für verheir.atete Studenten, die 
immerhin bereits 16 Prozent der g,esamten 
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Studentenzaihlen ausmachen, und di-e -ebenfalls 
schon erwähnte Verbesserung für die Besucher 
einer Schule für Berufstätige, die ·besser be
kannt ist unter dem Namen "Arbeitermittel
schule" . 

Es freut mich persönlich :gan:z besonders, 
daß man hier eine -entscheidende Verbesse
rung vorg.enommen hat. Es wurde ja noch im 
Ausschuß geändert und nom weiter verbes
sert, nämLich nicht nur .eine Verläng,erung von 
zwei Monaten 'auf drei Monate, ,sondern von 
zwei Monaten auf sechs Monate, und nicht 
nur eine Erhöhung von 2000 S lauf 2500 S, 
sondeI1Il auf 3000 S. Das -erscheint mi,r :beson
ders wichtig, denn ein Mensch, der normal die 
Mittelsdrule besuchen darf, kann -sich -g-ar keine 
VOI1Stellung von dem Bildungswillen, der Ener
g.i'e und der Op�erbere1tschaft dj·eS'er Schüler 
machen. 

Diese V,erlbesserungen und der Rechts an
sp,ruch auf Schül,er- und StudienbeihJUen übeT
haupt steHen einen Teil j'ener Maßnahmen 
dar, welche ·die sOZlia1istisch,e Bundesregierung 
setzt, um materielle Barrieren und äußere 
Schranken, die sich der Bildung entgegenstel
len, ,abzubauen. Es freut mich in diesem Zusam
menhang ganz besonders, daß ich bei Durch
sicht unseres sozialistischen Schulprogramms 
aus dem Jahre 1969 feststellen konnte, daß 
bereits alle Punkte, die wir unter "fördernde 
Maßnahmen" angeführt haben, von der sozi.a
listisch,en Re·gierung erfüllt werden konnten. 
Es sind dies die Forderungen nach Schaf
fung eines Scbülerbeihilfengesetzes, eines 
HeimbeihLlfenges-etz'es, kostenlose BeisteUung 
aller notWlendigen Lehr- umd Lernmittel, Aus
bau von Schülerheimen, Er,richtung von Lern
klubs und die UberIllahme der Fahrtkosten. 

Hohes Haus ! Damit Wier,den die Voraus,set
zungen für eine äußere Emanzipation im Sinne 
der Hers.tellung gleicher sozialer Ohanclen g,e
schaffen. Diese äußere Emanzipation wird di-e 
innere Emanzipation, die in der p!eJlsönhlchen 
Entf.altun.g des einzelnen gripfelt, vorantreiben. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch j emand das Wort? - Es .ist 
d1es nicht d·er Fall. 

Die Debatte ist g·eschlossen. 

Wkd von den 'Benimterstattern ein Schluß
wor,t gewünscht? - ru·es .ist mcht der Fall . 

Di·e Abstimmung über die vor1ieg,enden Ge
setzesbeschlüsse des National·fiates erfolgt ge
trennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
bei den Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u  e h  zu erheben. 

7. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 7. März 1974 über ein Bundesgesetz be
treffend Versuche an lebenden Tieren (Tier-

versuchsgesetz) (1101 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 7. Punkt 
der Tagesordnung : Tierversuchsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bocek. 
Ich · bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Bocek: Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende ! Sehr geehrte Frau Mini·g.terl 
HO'her Bundesrat! Meine Damen UiIld Herren! 
Der vorlieg,ende Gesetz'esbeschluß des Natio
nalrates beinhaltet die Rlegelung von Voersu
ehen an �ebenden Tieren in Ang,elegenheiten 
des HochschulweseIllS, in Angdeg·en.hredten des 
Gewerbes und der Industrie sowie in Ange
legenheiten des Gesundheitswesens, des V'ete
r,inärwesens und des Ernährung:swesens ein-
5chließI.ich der NahrUiIlgsmittelkontroUe. Unter 
Ti.erVlersuchen werden Eingniffe an oder Be
handlung-en von lebenden T1eroen verSrtanden, 
d1e für das T,1er mit Smmernen oder Leiden 
verbunden srind und für Zwe�e der Forschung 
und Entwicklung, für Zwecke der w.iss'en
schaftlichen Ausbildung und der mediq;inischen 
Diagnose sowie -für Zweck.e der Erprobung 
und Prüfung von Ser·en, Heilmitteln, Nah
rungs- und Genußmitteln, tox.ikolog.ischen 
PfI,anz,elllscbutzm.itteln, Schädlingsbekämp
fungsmitteln und Kosmetika vorgenommen 
werden. Mit Aoonahme von TJerversuchen ,in 
bes,timmten staatlichen Untersuchungsanstal
ten bezi'ehungsweLse T,i,efVlersuchen auf Grund 
besonder,er gesetzlicb.er Vorschliiften oder rich
te.rLicher Anordnung .soHen TlieIV1ersuche nur 
nach vorherg,ehender Bew.illdgung durch die 
Behörde zllJlässig sein. Bei Eingriff'en zur Prü
fung von Seren oder Impf.stoffen sow,ile dia
gnQstism'er Art genügt rune Anzeige bei der 
zuständigen Behörde, w.enn ai,ese Eingr.iffe 
nach heneits eI1p,robten oder wissenschaftlich 
anerkiannten Verfahren vorgenommen w,erden 
und human- oder VieterinärmedizJnismen 
Zwecken dienen. 

Der UnterIiichtsausschuß hat di-e gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung am 12. März 
1974 in Verhandlung g,enommen und eiIllStim
mig beschloss'en, dem Hohen Hause zu emp
f.ehlen, keinen Einsp.ruch zu 'erheben. 

A1s Ergebnis seiner Beratung stellt der 
UntJerr.ichtsausscb.uß somit den A n t  r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetz'esbescbluß des National
rates vom 7. März 1974 über ,ein Bundesgesetz 
betr.effend Versuche an lebenden Tiler,en (Twr
Vler:suchSoges!etz) wlr-d kein Einspruch ·erhoben. 

Vorsitzende: Wir gehen nun in die Debatte 
ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Annemarie Zdarsky. Ich erteile es ihr. 
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Bundesrat Annemarie Zdarsky (SPO) : Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende I Sehr geehrte Frau 
Minister I Hoher Bundesrat! Der Mensch aJs 
höchstentwickeltes �ebewesen sollte Verant
wortung tr,agen für d1e Welt, in we 'er gestellt 
ist, für seine Umwelt, in der er lebt, und für 
die Natur, die ihm dient, also auch 
für dte Tier.e. Dieser vO'r1tegende Ges'etzes
beschluß soll ,eine solme v.erantwortung mani
festioer,en. 

Wenn von Tierversuchen gesprochen wi,rd, 
so verbindet dies .der Durchscb.nittsbürg'er oft 
noch irg·endwi'e mit dem Gedanken an Virv:i
sektion, obwobJI die Zeit deJiS1elben in verg.an
gene Jahrhunderte g.ehö,rt. Immer aber noch 
sind die abschreckenden Vorstellungen davon 
erhalten, ja man kann ,sagen, sie haben sich 
hesser erhalten als die Ber,ichte ü:ber tatsäch
liche, gr,eul.iche Versuche ,an und mit Menschen 
in der Hitlerzeit, die noch nicht so lang zurück
lieg,en. 

In Anbetracht der Tatsache nun, ,daß der 
TLerversuch schlechthin ,immer wi,eder das An
gr,iff.szl.'el von Vereinen oder auch Einzelp'er
sonen ist, lohnt ,ss gewiß, über we Problematik 
des Tierversuches BetI'lachtungen ,anzusteUen. 
Dazu ,gehören auch Ubetlegungen über di·e 
Möglichkeit des Ersatzes des Ti.erver.suches 
durch die sogeruannte Gew.ebekuUur. 

Durch das neue Gesetz wird eindeutig fest
gestellt, daß alle P,ensonen, die in ihrem 
Arbeitsgebi,et Tierv,ersuche durchführen, s'ehr 
wohl abwäg,en müssen, ob di,e Notw.endigkeit 
dazu g,eg,eben :ist oder ob auch durch ander:e 
Methoden 'ein g1eichwer,ti,ges Ergebnis erzi,elt 
werden kann. Die von den Tlelischützern 50 
oft ziti.el'te Gewebekultur ist heute bereits 
eine Routinemethode, die aus dem V,iry,s- und 
Krebsforschungslabor nicht mehr weg,zuden
ken ·ist. Auf w,eslem Gebiet ,ist daher der im 
übrig,sn mater,i'ell viel aufWJendig'er,e T,ierve,r
such teilwei.s,e durch die Gewebekultur ers,etz
bar. 

Dte Gewebekultur hat in einem solchen Fo.r
schungsl1abor auf Grund dhrer vielen VorteHe 
ihren festen Platz. Dies triftt besonders auf di,e 
Krebsforschung zu, da .sich di'e Krebsz,ellen 
gut züchten lassen und sich dabei die Erpro
bun,g verschiedener Medikamente, jedenfalls 
in den ersten Stadien der Erprobung gut 
durchführen läßt. Man braucht erst für die 
weitere Erprobung der g,etesteten Substanzen 
den Ttierversuch. 

Auf bakteriologischem Gebiet läßt .sich der 
Ti,erveI1Such weitgehend durch Kultirvierung 
von ,entspI1echenden künstlichen Nährmedi-en 
ersetzen, so wie es zum Bei.spiel lbei der Tuber:
kulose-Diagnostiik heute durchaus üblich ,tst. 

Pharmakologische und tOxikolog,ische Reak
tionen ,aber können nur ,am lebenden Indi
viduum erforscht werden. In diesen Sparten 
der Medizin und medizinLscben Industrile ,1st 

der Tierversuch somit unerläß1ich. Eine Fest
stellung, die odem mecti'zimsch ,auch nur wenig 
Ge'hildeten kaum überraschend kommt, denn 
Reaktionen eines OrganLsmus können nicht 
an ,einzelnen ZeHen erprobt werden. 

Schon der etwas legendäre Arzt Virchow 
sagte: "Die wissenschaftlichen Grundlagen der 
Human- und Vieterinärmediz.in Slind w,e glei
chen, da es nur eine Gesamtmedizin g,ibt, wo
bei allerdings das Objekt der Bemühungen 
ein verschiedenes ist." 

Meiner Meinung nach hat ,es die Veterinär
medizin nur etwas l,eichter oder vi'elmehr dien 
Vorteil, dJaß man als V.el'lsuchstier Angehörige 
je:ner Art her,anziehen kann, dLe später einmal 
auch als Patienten In Frage kommen. Neu w,ar 
mir bei meinen Erkundtgungen, daß das 
Schw,ein aLs Ver,such.stier -immer mehr in den 
Vorder.grund rückt und manche :a.ndel'le Tiere 
weitgehend 'ers,etzen wird. 

Hoher Bundesrat I Besonder.s möchte ,ich auf 
§ 6 Absätze 1 ,  2 und 3 hinweisen. Wer '5e�bst 
einmal operiert wurde, weiß, daß eine Narkose 
Angst und Schmerzen nimmt. Abgesehen von 
der persönlichen Einstellung zum Tier, kann 
ein Tierversuch zum Beispiel in der Experi
mentalchirurgie nur bei narkotisierten Tieren 
ein exaktes Arheiten und somit verwertbare 
Ergebnisse erwarten lassen. 

Tierversuche werden aus verschiedenen 
Gründen und zu verschiedenen Zwecken ge
macht werden müssen. Nicht auszuschließen 
sind aber auch Experimente, die sich mit 
moderner Massentierhaltung, die Ja nicht nur 
von Tierschützern immer wieder harter Kritik 
unterzogen wird, befassen. Mir fällt dabei 
"Sterns Stunde" ein. Ich glaube, meine Damen 
und Herren, viele von Ihnen werden sich an 
eini'ge Sendung'en erinmern kJönnen. 

Für die Zukunft werden aber auch Versuche 
bezüglich unseres Umweltschutzes notwendig 
werden. Ich denke an die Verschmutzung der 
Gewässer oder eventuelle genetische Verände
rungen infolge bestimmter äußerer Einwirkun
gen. Auch damit wird sich die Industrie, die 
heute viele Versuche macht, beflassen müssen. 

Verbunden mit Tierversuchen ist aber auch 
die Haltung und Züchtung der Versuchstiere. 
Soweit mir bekannt ist, entsteht in Himberg 
bei Wien eine zentrale Versuchstier anlage , 
welche in der Lage sein soll, Hochschulen, In
dustrie und andere Institutionen mit einwand
freien, gesunden Versuchstieren zu versorgen. 
Dies ist nicht unwichtig, da die Tiere unter 
optimalen Verhältnissen, die voll und ganz 
dem neuen Gesetze entsprechen, gehalten wer
den können. 

Wir in Graz haben unter anderem eine 
zentrale Versuchstieranlage, die Hochschulen 
und Kliniken mit Versuchstieren beliefert und 
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auch nachher betreut beziehungsweise be
obachtet. In Osterreich gibt es einige Institu-

. tionen, die Versuchstiere halten. Es soll hiebei 
aber nicht an die Industrie, wie zum Beispiel 
die Stickstoffwerke Linz, Sandoz in Wien und 
dergleichen mehr, gedacht werden, die ja hie
für viel Geld investieren, welches aber bei 
ihnen auch wieder her'einkommt. Die Haltung 
der Tiere kostet relativ viel Geld, überhaupt 
wenn die Tierhaltung den neuen Gesetzes
bestimmung,en entsprechen soll. 

Es drängt sich nun die Frage auf, ob eine 
zentrale Versuchstierhaltung nicht doch besser 
und billiger wär'e. Und noch eine Frage stellte 
ich mir bei der Durchsicht der Gesetzesbestim
mungen : W,er kontrolliert die diesbezüglichen 
Hochschuleinrichtungen ? 

Hoher 'Bundesrat! o.sterr:eich hat Isich mit 
der Schaffung eines T,ierver:suchsgesetzes ,in 
die &eihe der wenigen ,europäischen Staaten 
g,estellt, di'e schon ein solmes Geseh herben. 
Ich glaube, daß unser Oesetz ein gutes ist. 
Untermauern �a'lln .ich d1es auch damit: Es 
gibt eine Europäische Gesel,Lschaft für Ver
such.stierkunde, beikannt unter ICLA - sie ist 
verbunden auch mit der Weltgesundheitsorga
![lisation -, welche derzeit Vorschläge für ein
heitliche RichtLiIlii'en bezügLich T1erv1ersuche 
auss'endet und dernn Wei.sungen oder Emp
fehlung,en erteilen will. Diese Vor.schläg,e he
w,egen gjch alle in gleicher Richtung und auf 
g,leicher Bas:1s w.ie das östeueich.ische Gesetz, 
nur daß es 'eben in Osteneich schon Gesetz 
wird. Osterreich ist damit ifortschr.ittlich. 

Ich p,eIisönlich halbe den einstimm.igen Be
schluß eInes ,solchen Gesetzes ,als einen Schritt 
weiter nach vorne in der Zivilisation eiIl!es 
Staates. W,ir Sozi,altsten ,geben gerne unsere 
Zustimmung zu dem Gooetzesbeschluß des 
Nationalrates betreffend Versuebe an l'elben
den Tieren. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort ge
meldet Herr Dr. Frühwirth. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesr.at Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth (OVP) : 
Frau Vorsitzende! VeDehrte Frau Ministe,r ! 
Meine sehr ge,ehr,ten Damen und Herren ! 
Im Hinblick darauf, daß ich heute das erste 
Mal in diesem Forum 'Slpfiechen darf, g,esbatten 
Sie mir zunäch,st eine persönMche Vorbemer
kung. Vielleicht ist Ihnen aus der Anrede schon 
aufgefallen, daß ich etwas unkonventionell 
nicht "Hohes Haus" g,esagt habe. Ich werde das 
bewußt auch in Zukunft nicht tun, weil ich 
nich't zum Haus, nicht zu .den v.i'er Wänden, 
sondern zu Ihnen als Mitmenschen und Volks
vertr'eter 'sprechen möchte. Ich hltt:e Sie daher 
um Ihre persönliche Aufmerksamk!eit. Ich 
wäre Ihnen auch ein für allemal sehr verbun
den und dankbar, wenn Sie mich nicht 
unterbrechen würden, so w,i.e auch ich Ihnen 
ver:spreche, daß ich nicht durch polemische 

Zwischenrufe den ordnungsg,emäßen Ablauf 
der Sitzung stören werde. (Bundesrat 
,R e m p I  b a u  e r: Daran gewöhnt man sich!) 
Es ma,g sein, daß man . sich dar:an gewöhnt, 
aber man sollte auch lie,bgewordene Gewohn
heiten von Zeit zu Zeit überlegen und nach 
Möglichke.it ,ableg,en. 

Nun zum vor1ieg,end,en T.ierV'ersumsg.esetz. 
Ich stimme zunächst vorw1eg mit meiner Vor
rednerin darin über:ein, daß das vorl.iegende 
Ges,etz ein gutes Gesetz ist. Ich wer:d,e das 
dann noch im Detail etwas näher aUlSführen. 

Das vorUegende nerversuchsgesetz regelt, 
wi,e j a  ,schon der Name sagt, die V,ersuroe an 
l ebenden T:i!el1en, geht vom Grundgedanken 
der Voerantwortung des Mensch,en g,egenüber 
dem Tier ,aus und ,ist, w�e ich glaube, wirklich 
eine zeitgemäße, dem internationalen Standard 
entsp,rechende &egelung, Idie sowohl den Er
forderniss'en des Gesundheitsschutzes, d'er 
WiLss,enschaft und Forschung wie auch den Zie
len des T.i,erschllltzes entspricht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Tierv,er:sudle sind dn vielen Ber,eichen der Wis
s,enschaft und W,irtschaft unV1ermeidbar und 
werden es trotz Vterschi,edener anderer Ver
,guche auch in Zukunft 'bleiben. Es gibt z·ahl;. 
reiche Versuchszwecke in der Forschung und 
Entwicklung. Den�en Sie nur an di'e Erpro
obung und Prüfung von v,erschiiedenen Se-ren, 
von Heilmitteln, von Nahrungls- und Genuß
mitteln, von Pflanzenschutzmitteln, von Schäd
li.:ngsbekämpfungsmitteln und von diversen 
Kosmetika, sowie an die ZweCke der wissen
schaftl.ichen Ausbildung und der medizinischen 
Di,agnose. Auf dem Gebiete des Pflanzen
schutzes gegen Krankheiten und Schädlinge . 
sow.ie auf dem Gehiete der Landeskultur 
überhaupt fehlen ja weitgehend di'e Komple
tenzen bezi.ehung,sweLse die 'aus,sch1ießliche 
Bundeskompetenz, weshalb hier ja die Bun
desländer dj,esbezüglich di:e entsprechenden 
Gesetz,e zu schaffen haben. 

Der allgemeine Tierschutz .ist aLso aus
sch.ließlich Ang,eleg,enheit der Bunde.sländer. 
Die Einstellung des Menschen zum Tier und 
die ethische Verantwortung des Menschen für 
das Tier verlang,en aber UJl:abhängig von 
i'r,g,endw,elchen Kompetenzprofbl.emen Tat'e!ll, 
weshalb das vor1ieg,endoe Ti,erversuch!sgesetz 
allgemein begrüßt werden muß. 

Osterreich - und das wurde ;auch schon 
kurz erwähnt - ist hi'er nicht ,das ·er,ste Land. 
das ein solches Gesetz schafft. Es g,ibt ähnliche 
Tierv,ersuchsg,esetz,e bereits in mehreren ande
ren europäischen Ländern, und die österreichi
schie Vorlage ist wei1g,ehend nach dem engli
schen Vorbild konzip.i,ert. 

Ich möchte betonen, daß hier in langen Vor
arbeiten mit allen einschlägJg befaßten Insti
tutionen versucht wurde, alle Aspekte und 
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Einwände zu herückJsichttg,en. So w.ird von der 
W.iss'enschaft besonders begrüßt, daß der Per
sOIJJenlHteis, der Tlerver.suche durdrführen darf, 
gegenüber dem zur Begutachtung a.usgesand
ten Regi.erungrs,entwurf auf Pharmazeuten und 
B.iologen ,erweitert wurde. Dies entspricht 
durchaus ,den Erfor-dernissen der Wissenschaft 
und Wirtschaft und ist im HinbLick auf cti.e 
enge Verbindung di,es er Studi,enr.ichtungen 
mit Tierversuchen durchaus gerechtfertigt. 

Die Wi·ssenschaft begrüßt weiters, daß 
für die Uber,wachung der Tierversuche 
jene Behörden bestimmt werden, die für 
die Durchführung der Grundmaterien zu
ständig sind und nicht etwa .eine �entrale 
Monsterüberwachungskommission, w.ie sie 
von der FPO im Nationalmt beantragt wurde. 
Für die Hochschulen ' sind dies das Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung 
und für die diesbezügLichen Angelegefilheiten 
der Industrie, des Gesundheits- und Veterinär
we'sens .sowie für aUe übrigen Institutionen 
die Bezirksverwaltungsbehördoen. Dadurch 
wird auch von der -Behörde 'her der sachliche 
Zusammenhang zwischen den Tierver-suchen 
und den damit ver,bundenen wissenschaft
lichen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen 
Zwecken gewahrt. 

Der im NationalratSlausschuß für Wtssen
schlaft und Forschung :rueu krei,erte § 1 0, der 
feststellt - ich darf das in Erinnerung brin
gen -, daß die Weigerung eines Al1beitneh
mers, einen Tierversuch durchzuführen, keine 
Pflichtverletzung darstellt, weist 'auf ein offe
nes Problem hin, das leider weder durch die
ses noch durch , ein anderes Gesetz gelöst 
wird. Ich meine entsprechende Maßnahmen 
zur Ausbildung von Tierpflegern, zumindest 
soweit es den staatlichen Bereich be
trifft. Die Forderung beziehungsweise die 
Nachfrage nach ausgeJbildeten Tierpflegern ist 
sehr groß, sodaß hiefür die Einrichtung eines 
speziellen Ausbildungskurses, ' eventuell sogar 
ein eigener Dienstzweig hiefür notwendig er
scheint. Facb.koHegen von der Tierärztlichen 
Hochschule schätzen den nachhaltigen Bedarf 
auf mindestens zehn Personen pro Jahr. Zur
zeit könnten aber, wie mir versichert wird, 
weitaus mehr als 1 00 Tierpfleger entspre
chende Stellen finden. Ich bitte Sie daher, sehr 
geehrte Frau Bundesminister, die diesbezüg
liche Situation analysieren zu lassen und ge
eignete Schritte zwecks Abhilfe in dieser Rich
tung zu unternehmen. 

Schließlich möchte ich in diesem Zusammen
hang noch auf ein weiteres Problem hinwei
sen. Das Gesetz bestimmt zw.ar, wer Tierver
suche durchführen darf, sorgt aber nicht auch 
dafür, daß man zumindest im wissenschaft
lichen Bereich durch BeisteUung der nötigen 
Mittel die nötigen Ver-suche auch tatsächlich 

durchführen kann, und meine Vorrednerin 
hat bereits darauf hingewiesen, daß diese 
Tierhaltung und Tierversuche sehr viel Geld 
kosten. Vom Kostenerfordernis ist aber weder 
in den Erläuternden Bemerkungen noch sonst
wo die Rede. So wird auch hier wie auf vielen 
landeren Gebieten manches Theorie bleiben 
und mangels der entsprechenden finanziellen 
Mittel nicht v·erwirklicht werden können. 

Ein Beispiel, meine Damen und Herren, für 
viele ähnlich g'elagerte Fälle : Der Tierärzt
lichen Hochschule wurde im Jahre 1973 vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und For
schung ein Institut für V.ersuchstierkunde be
willigt. Bis heute gibt es aber hiefür weder 
die erforderlichen Räume noch die entspre
chenden Arbeitsmöglichkeiten beziehungs
weise die finanziellen Mittel. Dabei muß man 
bedenken, daß allein eine einzige gemeine 
Ratte - Sie wissen ja alle, daß vorwiegend 
Ratten für Tierversuche herangezogen wer
den - ohne Transport 46 S kostet. Hier wäre 
also eine forcierte Beschaffung von Arbeits
mögliChkeiten für die Wissenschafter dringend 
nötig. 

Zusammenfassend und zum Abschluß kann 
ich mit Genugtuung feststellen, daß das vor
liegende Tierversuchsgesetz geradezu ein 
Mu.sterbeispiel dafür ist, wie durch Zusam
menarbeit aller fachkundigen und politischen 
Kräfte ein beinahe optimales Gesetz zustande 
kommen kann, das nicht nur wissenschafts
politisch, sondern auch gesellschaftspolitisch 
und zutiefst menschlich relev-ant ist. 

Unsere Fraktion wird daher gerne dem Ge
setz die Zustimmung geben und gegen den 
diesbezüglichen Beschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch erheben. Danke sehr. (Bei
fall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat sich 
weiter die Frau Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung Dr. Her1!ha Firnberg .. Ich 
erteile es ihr. 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Dr. Hertha Firnberg: Frau Vor
sitzendel Holbes Haus I Es handelt sich ,bei 
dies;em Gesetz, Heril' Prof,essor Frühwrirth, kei
neswegs um ein Ge.setz zur Rinanzierung der 
Ti'erv,ensume, sondern um ,ein Gesetz zur 
Regelung der TierveIisume. W,i'r wol1en mit 
dieslem Gesetz keineswegs die l1ierversuche 
fördern, sondern dioe ober:etts betriebenen T:ier
velisouche einer str.eng,en Regelung unterzi'ehen. 

Zwei Interessen waren 'aus"llUwärgen - das 
ist heute .schon mehrmal·s betont worden -: 
das Tier zu ISmütZ'en vor überflÜJsStig,en Leiden, 
wenn sie schon 'nicht veflhindert w:erden kön
nen, und auf der anderen Seite aber auch, 
das daDf ich betonen, j,ene zu . schützen, die 
TierViensuch!e machen müssen, denn ·es ist ein 
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offenes Geheimnis, daß gerade Wissenschaft
ler, die mit Tierversuchen arbeiten müssen -
ich halbe selber einige Male hier intervenieren 
müssen -, smweren Anwür·fen und Vorwür
fen und Verdächtigungen ·ausg.esetzt sind, 
gegen die ·s.ile nur gesmützt weI1Cllen können, 
wenn ·ein Gesetz 'eine ,strenge R.eg,elung hier 
bringt. 

Tierversume sind leider heute noch, und 
der Tierfreund wÜid das sag,en müssen, ·eine 
unabdingbare Forderung, .insbesondere für diJe 
WeiterentwJddung der Medizin. Ich er.innere 
nur daIian, daß wir erst kürzlich w,i·eder von 
einem TiefV1ersuch .eines Ohirur,gen g·ehört 
haben, der ru,e Er:s,etzU!Ilg ,eines He'rz,ens durch 
ein künstlimes Herz und die Wiederingangset
zung des natürL.i.chen Herq;,ens vorna'hm. Das 
sind Versuche, di1e zuenst an Tiel'en durchg.e
führt werden müssen, ·ehe diese Methoden 
beim Menschen angewendet wer,den können. 
Der Fortschritt der Medizin und auch der auf 
anderen wissensmaftlichen Gebieten wäre 
heute undenkbar, wenn w.ir nicht Tlierver
suebe machen könnten. Aber ' daß keine über
flüssigen Tierv·erS'Uche gemacht w1erden, daß 
die T.ier,e, di.e zu VeI1Suchen herangezogen 
werden, so het:reut werden, w.ie ein Ti.erfreund 
es wünschen muß, und daß ihnen überflüssige 
Leiden ·eI1Spart bleiben, d,as .ist der Sinn und 
der Zw.eck dieses Gesetzes. 

Hoher BundeS:I'Iat! Ich darf dj'e Gelegenheit 
benüt�n, die ,ich im �ilament nicht hatte, 
weil es an Zeit ,g,emang,eLt hat, nämL.i.ch w.irk
lich zu hetonen, was Herr P,rofesBor Früh
w.irbh auch langeführt hat, daß d1e Zusammen
arbeit ·aller Betroffenen sehr gut funktioni,ert 
hat. Es waren s·ehr unterschiedliche Interessen 
veIitr:eben, nämlich zw.ischen den Tierzüchtern 
auf ,der einen Seite, den W.istSenschaftUern auf 
der anderen, und die Interessen aus den Krei
s'en der W.irtschaft waren letzten Endes ,auch 
zu berücksichtigen. Es ist der bereitwilligen 
Mitar.beit ,ailler Beteiligten, hier zu einem Ge
setz zu kommen, das aUen Inteliessen ·ent
sprticht und gleichzeitig auch vom Tierfrleund 
begrüßt w,elden kiann, zu verdanken, daß die
ses Gesetz zustande kam. Ich möchte hier den 
bis jetzt nicht ausgesprochenen Dank an jene 
vielen Sachkundigen, die mitgewirkt haben, 
daß es ein wirklich gutes Gesetz geworden ist, 
nachholen. 

Ich meine ,auch, daß wir ,eine echte Lücke 
geschlossen haben. Wir halben ,eine mter
national vorbildliche Lösung g;efunden - wioe 
ich 'es bestätigt erhileLt -, eine Lösung, wi,e 
sie auch der Europarat angeregt hat. Ich darf 
hinzufügen, daß .ich bei de'r ,ersten Initiative 
des Europaretes bereits zu den Unterschrei
benden gezählt habe; auch lich habe dj,es,e 
Initiati,ve damals unterschrieben. 

Wir haben auch bei der schwierigen 
Frage, wer die Kontrolle über die Tierversuch·e 
durchführtt - ·ein Kernstück. dieses G es1e,t
zes -, eine Lösung gefunden, von der ich 
meine, daß Soie in Jeder Beziehung richtig ist, 
nämlich daß die regionalen Behörden die Kon
trolle unter Beiziehung von Sachverständi
gen durchfUhren werden. Keine umfassende 
zentrale Kommission, die die Aufg'a!be bezüg
lich. der Kontrolle über die TierViersuche nicht 
bewältigen kann, sondern entsprechende 
regionale Behörden. 

Ich glaube, daß wir auf diesem Gebiet tat
sächlich eine gute Arbeit geleistet haben, und 
bin darin ,bestätigt, weil so viele Tierfreunde 
und die Vertreter der Tierschutzvereine ihre 
ausdrückliche Zustimmung zu diesem Gesetz 
in einer oft ,außerordentlich rührenden Art 
kundgetan haben. Ich danke. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht mehr vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies 
i,st nicht ,der Fall. 

Di,e Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Sch.lußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Eall. 

W.ir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu 
erheben. 

8. Punkt: BesdJ.luß des Nationalrates vom 
7. März 1974 über ein Abkommen zwischen 
der Republik Osterreitb, der Republik Rwanda 
und der Sdlweizerisdlen Eidgenossenschaft 
betreffend den geologisdlen Dienst Rwandas 

samt Anhängen (1 1 02 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
8. Punkt der Tagesordnung : Abkommen zwi
schen Osterreich, Rwanda und der Schweiz 
betreffend den geologischen Dienst Rwandas. 

Berichterstatter ist Herr Bunde'srat Ing. Spin
delegger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Hohes 
Haus I Durch da;s vorliegende Abkommen -soll 
der g,eologische Dienst Rwandas von ,den dI1ei 
VertI'lagspartnern aufgebaut werden. Oster
r,eich verpflichtet sich., auf S'eine Kosten e.inen 
für Lag·er,stättJen speziaJ,i.s.�er,ben Geologen und 
einen MineI1alogen zur Verfügung zu stellen 
und für die BereitstelLung beziehungsweise 
den Betrieb entsprechender Fahr.zeuge zu sor
gen :sowie di,eSoen E:XJperten das für die Aus
übung ihrer Funktionen erford'erliche w.is:sen
s chaftlich.·e Mater,tal bis zum Betrag von 
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30.000 Schweizer Franken zur V;erfügung zu 
stellen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vor.li.egenden .Alb
kommens di'e Erlassung eillies besonderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 50 
Absatz 2 Bundes-V.erfassungsgesetz zur Uber
führung des VertragsinhaJ..tes in dile inner
staat1iche Rechtsordnung Dlimt erforderLich. 

Der Un1ler.richtsa:usschuß Ihat die g·egenständ
liehe Vorl1ag,e .in seiner Sitzung am 12. März 
1 974 ,in Verhandlung genommen und einstim
mig Ib es chlosSten , dem Hohen Hause zu emp
f.ehlen, keioon iEinspruch zu 'erheben. 

Als Ergebnis seiner Ber,atung stellt der 
UnteuichtsaussdlUß somit den A n lt r a g, der 
Bundesrat wolle beschließ·en: 

Gegen. d,en .Beschluß des Nation:al.rates vom 
7. März 1 974 über ein Abkommen zwischen 
der Republik Usterreich, .der Republik 
Rwanda und der ·Schweizer,i.sc:hen Eidgenos
senschaft betr,effiend den geolog,ischen Dienst 
Rw,andas samt Annäng,en I und II wird kein 
Einspruch erho:ben. 

Berichtel"Srtatter SteinIe: Frau Vorsitzende I 
Herr Bundesminister I Hoher Bun:desratl Der 
vor:li-egende Ges,etzesbeschluß d'es National
rates sieht eine Neugestaltung und Erhöhung 
des Ka.renzurl:aubsgeldes vru. W,eiters i,st eine 
Herabs'etzuny eller zu erbringenden Anwart
schaftsz,eit und dte Anrechnung von kranken
versicherungspflichtigen, aber nicht itr'bei:ts
losenv,ersicherung:spflichtig,en Lehr- 'he2li-e
hung.sweise AusbildungrSzetten von Lehrlin
g,en beziehungsweis;e KDank,enpflegeschüleri'll
nen vor,gesehen. Rer:ner .sollen Beihilfen für 
Mütter zur Unterbringung ,ihr,er Kinder .in 
Kindergärten gewährt werden und Mittel zur 
Schaffung und Ausstattung von Kindergarten
plätzen hereitg·est'el1t werden. \für ,alleinste
hende Mütter ist neben einem höheren 
Ka,renzurlaubsgeld ,eiIlle Nobstandsbeihilfe im 
Anschluß an das K;arenzurlaUlbsgeld vorge
sehen. 

Der Sozial!ausschuß hat die 'geg,enständliche 
Vorlage in lS,ejner Sitzung am 1 2. März 1 974 
in V,erhandlung ,g,enommen und .einstimmig 
beschloss'en, dem Hohen Haus,e zu 'empfehlen, 
k:einen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzende: Wortmeldungen liegen nicht Als Ergebnis seiner Beratung Istellt d·er 

vor. Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun.
des'�at woLLe beschließen : 

Wünscht jemand das Wort? - nies ist nicht 
der ,Fall. 

Wir kommen zur \Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n 9 beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. März 1974 betreffend eln Bundesgesetz, 
mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958 und das Arbeitsmarktiörderungsgesetz 

geändert werden (1096 der Beilagen) 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. März 1914 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Mutterschutzgesetz geändert wird 

(1097 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 9 und 10 der Tagesordnung, über 
die eingangs beschlossen wurde, die Debatte 
unter einem 'a1bzufühl'en. 

Es sind dies : 

Änderung des A:r:beitslosenversicherungs
gesetzes 1 958 und des Arbeitsmarktförde
rungsgesetzes und 

Änderung des Mutterschutzgesetzes. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Steinle. 

Bevor ich ihn um den Bericht 'bitte, darf ich 
den Herrn Sozialminister Ing. Häuser in unse
rer Mitte auf das herzlichste begrüßen. (All
gemeiner Beifall.) 

Gegen den Ges,et:re.sbescbluß des National
rates vom 6. März 1 974 Ibetreff,end ·ein Bundes
g,esetz, mi.t dem das ArbeitslosenveI1sime
rungsgesetz 1 958 'llnd das Arbeitsmarktförde
run9sgesetz geän.dert werden, wird :klein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzende: Ich bitte um den zweiten Be
richt. 

Berichterstatter Steinle: Hohes Haus I Der 
vorliegende Gesetz.es:beschluß des National
rates sd.eht eine Ver,läng-erung der Schutzfri
sten vor und nach der Entbindung von sechs 
auf ,acht Wochen 'sow,i,e ,eine zwö.1fwödrige 
Schutzfrist für Mütter nach MehrlinglsgebUJf
ten vor. Weiters soll der Dienstgeber ver
pflichtet Wlero:en, alle ihm 2:ur K;enntnis ge
langten FäHe der Schwany'er:schaft dem zustän
digen ArbeitsinS!p�torat zu meLden. Ferner 
soll neben einer Ne�aSlsung der Begriffe 
"Stä.ndiges Stehen", "Alkkord-, Prämien- oder 
Fließhandarbeit" ;auch die Beschäftigung 
Schwangerer auf Beförderungsmitteln unter
sagt werden . Vereinbarungen über W,erks
(Dienst-)wdhnungen und sonstige Unterkünfte 
soUen künftig während des Kündigungs- und 
Entlassun·g:sschutz.es nach dem Muttel1schutz
gese,tz nur vo.r dem Einigungsamt nach Rechts
beLehrung der Di,ens.trrehmer.in recht5rw.i.r,k,sam 
geändert werden können. 

Der Sozi,al�aUlsschuß hat die .gegelliStändliche 
Vorlag,e in ,g'einer Sitzung vom 1 2. März 1 974 
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in VIerhandlung g,enommen und einstimmig Forderung nach Vermenschlichung der Arlbeits
beschlOSlSen, dem Hohen Hau.se 7)U empf,ehlen, welt Rechnung. 
keinen Einspruch zu ·erheben. Zum Arbeitslosenversicherungsyesetz ist 

Als ErgebnioS seiner Beratung stellt der festzustelLen , daß wir selbstverständlich für 
Sozialtausschuß somit den A n  t r la g, der Bun- eine Erhöhung des Karenzurlaubsg,eld-es auf 
desrat wolle beschJ.i.eß.en : 2000 S für verheiratete FI'a-uen und 3000 S für 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 6. März 1974 beweUend ein Bund-es
gesetz, mit dem datS -Muttenschutzgesetz geän
dert wild, w,ird kein Einsp-ruch ·erhoben. 

Vorsitzende: Wir gehen nun in die Debatte 
ein, die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
OUilie Liebl. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Ottilie Liebl (OVP) : Geehrte Frau 
Vorsitzende I Hohes Haus ! Sehr g,eehrter Herr 
VirekaIT'Zler! Di,e Bedeutung der FamiUe für 
die Ges'ellschaft ist unbestr-itten, die Arbeits
kraft der Frau für das FloIiiter,en der Wirt
schaft und die Erhaltung des ,gegenwärtigen 
Wohlstandes eine Notwend1lgkeit. Di'e g-egen
ständlichen Novellierungen basieIien ,auf dem 
Gedanken, der berufstätig,en Mutter die Pro
blematik, die sich .aus der Doppelveranttwor
tun:g Familie und Her-uf 'ergibt, zu erloeichtem. 

Meine Fraktion wird geg-en dieses Gesetz 
keinen Einsprum erheben, dennoch haben wir 
aber unsere Bed-enken zu einz,elnen B estim
mungen dies-er g,esetzlidlen Regelung zu 
äußern. Dies deshalb, weil wir glauben, daß 
einz-elne Verbesserungen weit wfirkungsvol1er 
hätten durchgeführt werden können beZ'ie
hungsweise vermeinHiche VeI'besserungen lei
der tatsächlich V.erschlechterungen für die be
rufstätige Mutter darsteHen. (Beifall bei der 
OVP.) 

alleinstehende eintreten. Daß Mütter, die tat
sächlich alleinstehend sind - das sind -in 
Osterreich immerhin 1 3  Prozent -, ein er
höhtes KarenzurlaubsgeI.d erhalten, 'ist richtig, 
da si,e es w,esentlich schlwerer ha\ben� mit 
ähnem Kind zu leben als alLe ,al1!deren. 

Daß für die Zuerkennung des 'erhöhten 
Karenzudaubsgeldes der Begriff "alleinste
hende Mütter" ausschlaggebend ist, gibt An

laß zur Besorgnis, da die LebenS'gemeinschaft 
nicht ausgeklammert ist. Eine Frau, die ver
heiratet ist, bekommt 2000 S monatlich, eine, 
die nicht verheiratet ist, 3000 S. Auch eine in 
Lebensgemeinschaft lebende Frau ist allein
stehend und hat einen Rechtsansprum auf 
3000 S.  

W1e vi,ele werden, um in den Genuß des 
erhöhten Kareruzgeldes zu kommen, mit der 
Heil'at zuwarten und nur eline Lebensgemein
schaft eingehen? Es besteht die Gefahr, daß 
sich die Lebensgemeinschaft auflöst und die 
Frau mit dem Kind l'etztHch dann allein da
steht. 

Wo bleibt da der Schutz und dLe Förderung 
der Ehe? Wie wird ,dli-e öffentliche Meinung 
auf eine solche Diskriminierung der Ehe rea
gieren? 

Ausschlag'gebend für ein höheres Karenz
geld sollten vor aUem wirtschaftliche Aspekte 
sein. Dies hätte man zweitiellos -erreicht, wenn, 
Wli,e von uns beantraogt, nur Mütter, die für 
ihr l{jind überwiegend allein sorgen, Anspruch 
auf das höher-e Karenzgeld hätten. (Beifall bei 
der OVP.) 

Wir sind für Verbesserung-en, aber nur dann, 
Wl.enn aUe Beteimgten davon profitier,en und Es soll bei Gott niemand gezwungen werden, 

nicht anderen dar,aus ein Nachteil -erwächst I eine Ehe einzug-ehen, es sollte aber auch dj,e 

Volle Zustimmung g.eb en wir zu den Ver
besserungen des Mutterschutrzg·esetzes. Aus 
medizinischen und arbeitsuechnisdlen Gründen 
stellt die Verläng.erung der SchutiZ:frist auf 
acht Wochen vor und nach der EntblinduDlg 
einen echten Vorteil dar, 'iIllSbesondere wenn 
man bedenkt, daß dj-e Ärzteschaft eine Schutz
fliist von drei Monaten vor der Ni.edeJ.1kunft 
empfiehlt. 

D.ie Informationspflicht des AI'Ibeitgebers an 
das Arbeitsinspektorat, die Ausdehnung des 
Stehverbotes auch auf Handelsangestellte UlIl!d 
dlie Einschränkung des Akkordes ab dem fünf
ten Schw.ang-erschaftsmonat sind weiteI'le be
grüßenswerte w.esentlich:e Erleichterungen bei 
der Afibeit der Schwangeren und traiQ'.en der 

Lebensgemeinschaft nicht bevorzugt behan-
delt werden. Man könnte nämlim sonst zur 
Auffassung gelang-en, eine verheiratete Frau 
sei um monatlich 1000 S weni.g-er wert ,als 
eine, die in Lebensgemeinschaft leht. (Beifall 
bei der OVP. - Heiterkeit bei der SPO.) 
Da beginnt bei mir als Mutter die Sorge, 
und ich kann mich mit der von Frau Doktor 
Hawlicek ziUerten Gesellschaftsordnung nicht 
zufrutedengeben. 

Nach wie vor v.ertreten wir unser.e Forde
rung, daß der g-esetzliche Kar-emurlaub und 
das Kjarenzurlauhsgeld etapperuw,eis,e und nach 
Maßg-abe der Milbel auf drei Jahre, also auf 
j enen Zeitraum auszudehnen ist, für welche 
die Erzi'ehung durch die ,Mutter eine unbe
dingte Notwendigkeit ist. Dies würde die Be-
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deutung der FamiUe unterstreichen. AUe wis
sensChaftliChen Erkenntnisse weisen doCh 
nach, daß die entsCheidende Zeit im Leben 
eines K!indes di,e .ersten drei Jahre sind, das 
heißt, daß sich der Staat verpflichtet fülhl,en 
müßte, alles zu tun, damit siCh di,e Mutter in 
diesen drei Jahren in Ruhe und ohne in allzu 
große finanzielle Schwierigkeiten zu geraten 
ihrem Kinde widmen ktaIln, um es dadurch vor 
psychischen und physliscben Schäden zu be
wahren. (Beifall bei der OVP.) 

Den § 25 Absatz 2 empfinde ich als echten 
sozialen Rückschritt der Sozial- und Familien
politik. Frau Sozialminister Rehor hat es den 
jungen Müttern möglich gemacht, im Anschluß 
an den Karenzurlaub Arbeitslosengeld zu be
ziehen. Sie war der erste niChtsozialistische 
Sozialminister. Als Frau, glaube ich, hat sie 
die Sorgen der jung,en Mütter nachfühlen kön
nen und hat auf diese Weise versucht, diese 
Sorgen zu lindern. 

Von dieser Möglichkeit haben bisher 
68 Prozent aller Karenzurlaubsbezieherinnen 
Gebrauch gemacht. Di,ese Möglichik:e1t soll nun 
nach § 25 c den Müttern genommen werden. 
Dazu kommt aber noch, daß die Zeiten des 
Bezuges von Arbeitslosengeld als Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung gelten. Eine Auf
hebung des ArbeitslosengeldanspruChes be
deutet also auch in weiterer Folge bei der 
Bemessung der Pensionsbezüge eine BenaCh
teiligung . 

Jene Mütter, die kurz nach dem Wirksam
werden dieses Gesetzes ihr Karenzurlaubsjahr 
beenden, werden am härtesten von dieser 
Regelung betroffen; sie kamen nur kurze Zeit 
in den Genuß des erhöhten Karenzgeldes, ver
lieren aber nunmehr den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld. 

Der Ausgleidl der Familienlasten könnte 
durch ein System von wirklichkeitsnahen und 
wertgesicherten Beihilfen am ehesten erreicht 
werden. Das erfordert aber auCh eine Weiter
entwicklung des Familienlastenausgleichs
fonds. Vom Familienlastenausgleichsfonds sol
len 25 Prozent des Aufwandes für Karenz
gelder getragen werden. Das bedeutet, daß der 
Arbeitslosenversicherungsfonds auf Kosten 
des Familienlastenausgleichsfonds entlastet 
wird was eine weitere Aushöhlung des Fami
lienlastenausgleichsfonds darstellt, die abzu
lehnen ist. (Beifall bei der OVP.) 

Diese 25 Prozent des AuflWandes für Karenz
gelder sind ein Beschluß der sozialistischen 
Fraktion, und in einer Demokratie 'entschei
det die Mehrheit. Ei.n echter Demokr,at wird 
diese Mehrheit zur Kenntnis ruehmen. Es wär,e 
aber nur recht und billig ,  würde man jenen 

Frauen der Dienstgeber, die gese1:lzllich v.er
pfl:ichtet sind, diesen Fonds zu speisen, einen 
Anspruch auf Karenzurlaubsg eld gewähren. 
Ich denke da im besooder,en an di,e Frauen 
der Gewerbetreibenden und an d,ie Bäuerin
nen. (Beifall bei der OVP.) 

Für alleinstehende Mütter, dJie wegen der 
Betreuung ihl1es Krindes k.eine Beschäfti'g:ung 
annehmen können, sieht das Gesetz die Mög
lichkeit vor, im Anschluß an das Karenzj ahr 
bis zum dritten Lebensjahr des Kindes die 
Notstandshilfe zu beanspruchen. Diese Not
standshilfe äst nur dann sinnvoll, wenn es 
den Müttern tatsächbich möglich gemacht wird, 
beim Kind zu bl,eiben. Deshalb müßte die 
Notstandshilf.e entscheidend höher sein ; wir 
stJellen uns vor, etwa lin Höhe des Karenz
urlaubsg eldes. 

Im übrig,en taucht hier die Frage auf, was 
ist, wenn eine Mutter wegen Betreuung von 
KIndern, die nicht Anlaß für ein Kalienzj ahr 
waren, keiner Beschäftigung nachgehen kann? 
Wenn das Ges!etz anerkennt, daß die not Wlen
dig'e BetI'leuung der Kinder die Auszahlung 
eiiner Notstandshilfe rechtfertigt, dann gibt es 
keinen Grund zu unterscheiden, ob für d,ie 
betreuten Kinder ein Karenzurlaubsgeld in 
Anspruch genommen wOl1den ist oder nicht. 
Es kann ja auch s,ein, daß zuerst j,emand für 
die Hetr:euung da war - ich denke an eine 
Großmutter - und dann nicht mehr. 

Wir sind für sozialen Aufstieg und für echte 
Verbesserung en, die der berufstätigen Frau 
mehr Recht,e und finan-xielle Mlittel bringen. 
Deshalb haben wir uns auch mit den gegen
ständlichen Bestimmungen so kr:iUsch aus,ein
anderg'e setzt. 

Wir wÜIl!Schen, daß dd.·e sozialen Errung en
schaften möglichst 'g,er.echt allen zugute kom
men, und sind überzeugt, daß unsere Forde
rungen nach etJappenweiser Einführung des 
dreijährigen Karenzurlaubes und Beibehaltung 
des Arbeitslosengeldes nach Ablauf des 
Karenzrgeldes eines Tag,es ,erfüllt werden. (Bei
fall bei der OVP.) 

Betonen möchte ich, daß für uns Frauen der 
Osterreichischen VoLkspartei der Begr:iff Teil
�eitarbeit kein Schlagwort ist, sondern ein 
Mittel, um die Bewälti,gung der Aufg aben der 
Frau in FamliHe und Beruf zu erleichtern. Kol
lektivv,ertr,agliche Rechtsbestimmungen genü
gen hier nicht, es muß ,eine gesetzliche :&ege
lung der Teilzeitbeschäftigung und die Ände
rung des Angestelltengesetzes durchgeführt 
werden, damit die rechtliche Gleichstellung mit 
den üb:rägen Ang,estellten vollzog,en wtlrd. Ich 
hoffe und bin überzeugt, daß in diesem Sinne 
wleiter,e NoV'ellierungen durchgefÜlhrt werden! 
(Beifall bci der OVP.) 
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Vorsitzende: Weiter hat sich zum Wort ge- haben heute eine Damenruude, es werden 
meldet Frau Bundesrat Leopoldine Pohl. Ich noch zwei Kolleginnen zu di.esen Vorlagen 
erteile es ihr. sprechen, und von meiner Fraktion wird Frau 

Bundesrat Leopoldine Pohl (SPO) : Hoher 
Bundesrat! Sehr geehrte Frau VOlis1�endel 
Herr Minister! Ich möchte nur mit ein paar 
Worten auf meine verehrte Frau Vorredner.in 
eingeben; di·e Beantwortung wird sicherlich 
der Herr Sozialminister .geben. Sie hat ja vi,ele 
Probl,eme ang·esdmitten. Ich möchte nur sagen: 
Von diesem Mehr, sehr geehrte Frau Vorred
nerin, das Sie verlangen, kann man verschie
dene Vorstellungen haben. Was ist mehr? Das 
bewegt die Menschen schon seit Jahrhunder
ten, aber ich glaube, von diesem Gedanken 
allein können wir uns nicht leiten lassen. Eine 
Fülle von Wünschen - Sie haben sie ja auch 
angeführt - stehen noch offen und werden er
füllt werden. Die sozialistische Regierung be
müht sich sehr, diese Wünsche in richtige Re
lation zu bringen und sie der Dringlichkeit 
und der Wichtigkeit nach zu erfüllen. 

Aber nun zu den beiden Ges·etzesvorlagen. 
Ich möchte hinsichtHch der GesetZlesvorla:g.e 
zur Verbesserung des Mutterschutzes nur dar
auf hinwe'isen, daß ·es j.ahrelang,er Bemühun
gen der Gewerkschafter - ,auch der OVP
Gewerkschafter - und der Vertreter der be
rufstätigen Frauen bedurftJe, bis .im Jahre 1 948 
ein IIl'iUanivantrag !im Parlament eingebracht 
werden konnte. Es waren dann aber noch eine 
Reihe von sozialistischen InitiatiVien notwen
dig, bis es am 13. März 1951 zur Verabschie
dung des Mutterschutzgesetz'es kam. 

Wiir ,alle wrissen; daß Oster:r:eich schon :immer 
ein Land mit hoher Fr,auenbeschäftigullig war. 
Wir erinnern tin diesem Zus·ammenhang 
daran, daß die Frauen nicht nur in Kriegsj ah
ren an die Arbeitsplätze gerufen wurden und 
daß sie nicht nur einen maßgeblichen Anteil 
am Wiederaufbau unseres Landes haben, son
dern daß auch ·gerade in der Hochkonjunktur 
der Ruf nach der wr6ilbHchen Berufsarbeit sehr 
stark ist. Es ist daher, glaube ich, ber,echtigt, 
f.estzustel1en, daß sich .besonders die Vertre
terinnen der berufstäUgen Frauen um dlte vie
len Novellierungen dieses Gesetzes bemüht 
haben, und dte Vertreter der Gewerkschaften 
und aller Institutionen haben di.esen beroech
tigten Wünschen Rechnung getJ1a9'en. 

Bei Ges,etzwerdung im JahIle 1951 erschien 
die eingeräumte Schutzfllist s�cherlich als aus
reichend, aber die rasante Entwicklung auf 
dem arbeitstechnischen Sektor hat ,ein staI'k.es 
Ansteigen des Arbeitstempos und damit ver
bunden eine ·erhöhte GefähJ1duD!g der in Arbeit 
stehenden werdenden Mütter gebr,acht. Ich 
werde n'icht spez.iell darauf eingehen, denn w-ir 

Kollegin Kubanek auf dLeses Gehl,et näher 
eingehen. 

Wir wissen ,aUe, daß nur g,esunde Mütter 
eine gesunde Gesellschaft garan1JieIlen, und 
deshalb, so möchte lieh pauschal sagen, begrü
ßen wir die Änderung des Beschäft'igungs'ver
botes vor und nach der Niederkunft, weil sie 
der werdenden Mutter einen wesentlich ver
besserten Schutz gewährt. 

W,ir wissen aus vielen Aufzeichnungen, daß 
die BerufstäUgkeit der jungen Frauen jetzt 
läng.er ausgeübt wird, auch wenn s�e zunächst 
nur für eine bestimmte Zeit geplant war. Auf 
der ander.en Seite w,ird aber auch der Anre.iz 
für die Fortsetzung der Berufsarbeit immer 
stärker. 

Dazu kommt noch, was uns berechHgt, 
unsere Forderung.fm 50 lautstark zu vertreten, 
um den Schutz' der F!lauen ZU gewährle.isten, 
daß Vliele Frauen keine Wahl haben, sondern 
arbeiten gehen müssen, welil .5'ie ihren eig,e
nen Unterhalt und den Unterhalt 'ihrer F,amilie 
aus verschiedensten Gründen sicherst,ellen 
waUen. Meine Vorredner,in 'hat auch :schon 
gesagt: Es ,gibt nicht nur einen gerdngen, son
dern 'einen ganz ansehnlichen Prozentsatz von 
Haushalten, in d·enen dlLe FIIau aUein den 
Unterhalt bestreitet. Dies wird auch in den 
Berichten der Forschungskonf.eI1enz "Di,e Frau 
in der sozlialen Sicherheit" immer wi,eder her
vorgehoben. 

AobschHeßend möchte ,ich zum Mutterschutz 
nur noch sagen, daß wir hoffen, daß mit den 
in der Vorlage enth.alten.en V.erbesserungen 
ein sehr Wiirksames Mutterschutzges,etlZ er
w.irkt wird, das in der Praxis nicht nur allen 
internationalen V.eJ1gledchen standhält und in 
manchem sogar vorbildHch 'ist, sondern daß 
wir .auch wieder einen Schritt weiteI1gekom
men sind und dies.es Gesetz in finanzieller 
und materieller Hiinsicht eine ,echte HiUe für 
d'ie Familien darstellt. 

Wir Siind uns aber auch bewußt - auch das 
hat meine FIiau VOrI1edneriin festgehalten -, 
daß die Zeit und die Entwicklung nicht stehen
bleiben, und wenn das MutterschutZJges,etz 
weiterhin vorbildlich und beispiel,gebend blei
ben soll, werden eben zeitgemäße und V'ertret
bare V.erbesserungen notw,endJig sein. 

Zum vodilegenden Gesenzesbeschluß des 
Nationalrates, mit dem das ArbeitsloS'en'V,er..; 
sicb:erung:sgesetz 1 958 und die Arbeitsmarkt
förderung geänd'ert werden, möchte ,ich als 
Standpunkt der berufstätigen F11auen fieststel
len, daß er zunächst als eine notwendige Er-

330. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)38 von 53

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 330. Sitzung - 14. März 1974 10087 

leopoldine Pohl 

gänzung des Mutterscb:utzgesetzes ang,eSlehen 
werden soll, mit dem die sozialistische Regie
rung wieder eine Maßnahme trifft, um di'e 
Situation der herufstätig,en Mütter zu erleich
tern. Auch damit wird dLe Lage der Fam!iHe 
wi,eder verbessert werden. Hiebei möchte -ich 
hinzufügen, daß also von einer soZlialistischen 
Regierung Maßnahmen getroff,en wurden, di'e 
es vor wer Jahr,en noch nicht gegeben hat. 

Gestatten Sie mir, nur einige Maßnahmen, 
die zur besonderen und wesentlic:hen Erleich
terung für die Familie beitragen, anzuführen; 
einige wurden heute schon genannt. Nicht 
genannt wurde die Einführung der Heiratsbei
hilfe von 15.000 S, die Erhöhung der Geburten
beihilfe und die Erhöhung der Familienbeihil
fen um 70 S. Gesprochen wurde heute schon 
von den kostenlosen Sc:hulbüc:hern, von der 
freien Schulfahrt, und wir haben heute wie
derum Erhöhungen und Verbesserungen der 
Schüler- und Heimbeihilfen sowie der Stu
dienbeihilfen beschlossen. 

Ich habe hier nur einige Maßnahmen an

geführt, es sind lliic:ht alle, di,e erwähnens
wert wären. Ich habe sie angeführt, weil S'i-e 
entscheidend für di-e Familie sind und zum 

. Wohle eines groß,en Pe-rsonenkr.edses gesc:haf
fen wurd,en. Auch die heut·e zu beschließenden 
Verbesserungen g·ehören dazu. Alle diese 
familienpoHtischen Maßnahmen wurden von 
der sozialistischen Regierung gesetzt, um die 
sozialpollitischen Zielsetzung.en im Rahmen 
unseres Regierung'sprogramms zu v,erw.irk
Hchen. 

Meine Darnen und Herren! Das Karenz
urlaubsgeld hat ;in Osterreic:h hek.anntlich eine 
lang,e Entst'ehungsgeschichte. Alle, die seiner
zeH noch Kinder g-eboren haben, wlissen, daß 
es damals nichts anderes g,eg-eben hat als das 
Kl1ankengeld sechs Woc:hen vorher und ac:ht 
Wochen nachher. Di,es wurde im Jahr.e 1 92 1  
festgelegt. Bis zu der heuti'gen Erhöhung des 
Karenzurlaubsg,eldes war eben ein weiter Weg 
zu gehen. Der Karenzurlaub wurde überhaupt 
zuerst für ein halhes Jahr eingeführt. Man 
hatte alber bald feststeHen müss·en, daß di,eses 
halbe Jahr nicht ausreic:hte, um den erwünsch
ten und notwendigen Kontakt zwischen dem 
Neugeborenen und der Mutter zu schaffen. 

Am 28. Nov,ember 1960 wurde di-e Verläng.e
rung di,eses Kar-enzurLaubes auf ein Jahr be
schlossen, und mit dLesem Gesetz, was simer
Hch sehr bedeutungsvoll war, wurden auch 
finanzielle Erleichterungen bei der Inanspruch
nahme des Karenzurlaubsg-eldes, nämlich ein 
Karoenzurlaubsg-eld aus dem Arbeitslosenver
sicherungsfonds, ,eingeführt. Das Karenz
urlaubsgeld, das bisher nur jenen Frauen zu
gänglich war, die einen vollkommenen Ein
kommensvedust durch dals Ausscheliden aus 

dem Beruf wegen der Pflege des Kleinkindes 
nicht triagen konnten, wies eiIllige schwerwie
gende Mängel auf, die wir nunmehr beseiti
gen können. Schon seit langer Zeit haben die 
Viertreter der Arbeitnehmer darauf hJingewi,e
sen, daß es dem Prinzip einer Versicherungs
leistung wider.spric:ht, wenn die Gewährung 
des Karenzurlaubsgeldes in d-er bi-sher geüb
ten WeiJS-e vom mnkommen der FamiUe ab
hängig gemacht wird. 

Gestatten Sie mir hier, aus dem stenographi
schen Protokoll aus dem Jahre 1 968 vorzu
!tesen. Damals hat unsere leider zu früh ver
storbene Genoss'in Wond�ack geg.agt : 

"lch möchte .auch noch anmelden, daß wir 
der Meinung sind, daß es auch beim Karrenz
urlaubsgeld läng-st an der Zeit wäre, die Bin
kommenS'gl'ien�e zu streichen, da ja das 
Karenzurlaubs-geld aus dem Arbeitslosenver
s'icherungsfonds bezahlt wird und -es sich hier 
um eine Versicherungsleistung handelt. Es 
wäre eine Hilfe für die jungen Familien, eine 
echte Hilfe für die Familien." 

So sprach damals unsere G enoss.in Won
dmck, und heute v,erwirkbichen wir diesen 
langgehegter Wunsch. 

Die notwendige und wüIl!schenswerte Pflege 
des Kleinkindes sollte unserer Meinung nach 
weniger vom sOZlialen Status der Eltern ab
hängen, sondern als Leistung der Gemein
schaft möglichst allen KiIl!dern zugute kommen. 
Dies erfordert natürlich eine gänzliche Neu
r,egelung di,e,s-e's Zweiges aus der Arbeitslosen
versicherung. Die nunmehr 'g,etroff'ene Lösung 
ist auch von der verwaltungs1lechruisd:1en Seite 
her ein Vorteil. 

Künftig werden Frauen, die elinen Anspruch 
auf Kar,enzurlalI!bsgeld haben, dieses unab
hängig von ihrem Einkommen beziehungs
weis,e vom Einkommen des G atten erhalten. 
Es ist nur eine einzige Abstufung vorge
sehen, näml'ich ob dte Mutter verheiratet ist 
oder nicht bezi,ehung'sweise ob der Mann der 
v.erheirateten Mutter in der Lage ist, für den 
Unterhalt des Kind·es zu sorgen. Wenn dies 
nicht der Fall list, so soll das Kar-enzurlaubs
geld nunmehr 3000 S betrag'en. 

Ich betone hier ausdrücklich, meine Damen 
und Herren, dies sichert immerhin einen b e
scheidenen Unterhalt von Mutter und Kind 
und stellt nicht mehr einen bloßen Zuschuß 
- wir wissen, wie hoch er war : mindestens 
837 S, höchstens aber 1619  S - zum Arbeits
einkommen des Gatten oder einen Ersatz für 
die Leistungen des Arbeitslosengeldes dar. 
Wir glauben, daß diese Neuregelung sehr vie
len Müttern, .  die sich bisher aus wirtschaft
lichen Gründen nicht der Pflege des Klein
kindes widmen konnten, zugute kommen wird. 
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Eine weiter'e V.erbesserung kommt 'einem 
zahlenmäßig nicht unbedeutenden Pel1Sonen
kr.eis zugute : dias R!echt auf Bezug des Karenz
urlaubsgeldes. So stellt es eine Wiesentliroe 
ErleiChterung der AnspruChsvoraussetzungen 
dar, die allen MüUern, di,e vor Vollendung des 
20. Lebensjahres ein Kind zur Welt bringen, 
zugute kommt, daß micht mehr 52 Wochen, 
sondern ledigUm 20 WoChen ,einer al1beits
losen V'ersimerungspfl1ch1li,gen Beschäftigung 
nachgewiesen werden müssen. Auf dies,e 
20 Wochen werden, w;ie im Gesetz angeführt 
ist, überdies auch die Zeiten des Wochen
g,eldbezuges vor und nach der Entbindung 
angerechnet. 

Diese v.erbesserung, meine Damen und Her
ren, für ddese jungen Mütter ist genauso zu 
begrüßen wie die Tatsache, daß Lehrlingen, 
Krankenpflegeschüler;innen und Schülerinruen 
d.es medizimisch-technischen Fachdi'enstes und 
des gehobenen Dienstes di,e nicht ar:beitslosen
v.er,siCherung'spflichtige Lehrzeit ·beziehungs
weise Ausbildunglszeit auf di,e Anwartschaft 
auf das Karenzurlaubsgeld angerechnet 'WIird. 
Deshal'b begrüßen wir diese Verbesserung und 
glauben, daß wir ,in österreich wieder beti.
spielgebend sind. 

Ich möchte auch darauf veI'Wleis.en, daß im 
Europar,at vor einig,en J,ahr,en ,eine Entschlie
ßung über den hesonderen s07lialen Schutz 
der ledi'gen Mütter und der,en Kinder verab
schiedet wur:de. Auch in ,einem BeI"icht der 
europäischen FamiJienminister wurde darauf 
hin,gewi:esen, meine Damen und Herren, daß 
die leddge Mutter besonders 'g,efährdet .ist, weil 
die Unt,erhaltsleistung meistens niicht ausr,ei
chen wjrd und die Ausbildung .im Beruf mei
stens n.icht abgeschlossen werden kann. Dar
aus ergibt sich natürlich dn der Fol,g.e eine 
eingeschränkte Arbelitsmögli�eit. Wir be
dauern sehr, wenn wir hör.en, daß wir ,einen 
großen Mangel an Krank'enschwestern und 
aUen SozialberufstäUg,en haben, da Wiir bis
her dies;en jungen Müttern di,ese Hilfe nicht 
gewähr,en konnten. 

Dieser Bericht d'er Famillienminisber kam zu 
d,em Schluß, daß rue ledigen Mütter trotz der 
Vierhes'serung in der letzten Zeit in sozialer 
Hinsicht immer noch sehr schlecht gestellt 
sind. Ich bitte Si.e, besond,ers zur �enntn!is 'Zu 
nehmen, daß wir in österreich auch schon ;in 
dieser Hinsicht Vorbild für andeI"e Länder ge
worden sind. D.i.es'e Regelung, meine Damen 
und Herren, stellt für diese P,ersonengruppe 
natürlich ,eine ganz bedeutende Verbesserung 
dar. 

Ferner soll noch angeführt werden, daß die 
Disherige Anrechnung der Alimentation ab
g'eschafft wird, wodurch eine we.iter:e Verbes
S'erung der Rechtsansprüche für di,e alleinste
hende Mutter eintritt. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß, meine 
Damen und Herren, enthält aber auch noch 
andere Bestimmungen, die als sehr wertvolle 
und erstmalige Beiträge für die Erleichterung 
der Situation der berufstätigen Mütter aner
kannt werden müssen. 

Es kommt nicht nur darauf an, daß Maß
nahmen zu treffen sind, durch die es den 
Müttern erleichtert wird, die Pflege und Be
treuung des Kleinstkindes zu besorgen, son
dern wir haben auch Maßnahmen zu setzen, 
die es den Frauen, die für Kleinkinder zu sor
gen haben, erlE�ichtern oder überhaupt erst 
ermöglichen sollen, wieder einer Berufsarbeit 
nachgehen zu können. Diesem Ziele dienen die 
durch dieses Gesetz vorgesehenen Kosten
zuschüsse, die die Arbeitsmarktverwaltung 
j enen Frauen gewähren kann, denen durch die 
außerhäusliche Betreuung ihrer Kinder ein 
zusätzlicher Aufwand entsteht. 

Darüber hinaus können aus Mitteln der 
Arbeitsmarktförderung bekanntlich nunmehr 
auch Zuschüsse, die für die Schaffung ver
mehrter Kindergartenplätze dienen, gewährt 
werden. Es wird allerdings· in diesem Zusam
menhang eine entsprechende Mithilfe der Ge
bietskörperschaften, die für die Errichtung der 
Kindergartenplätze zuständig sind, notwendig 
sein. 

Welche Bedeutung dieser Hilfestellung sei
tens des vorliegenden Gesetzes zukommt, wis
sen wir, nachdem viele Erhebungen gerade in 
den letzten Monaten auch in anderen Ländem 
durdlgeführt wurden, die uns zeigen, wie 
wenige Kinder einen Kindergartenplatz in An
spruch nehmen können. Ich glaube, jede Unter
stützung zur Erreichung eines Kindergarten
platzes für jedes vorschulpflichtige Kind ist 
schon aus dem Grunde der Vorschulerziehung, 
die wir au� im Auge haben, von großer Widl
tigkeit. 

Es muß als Verdienst der gegenwärtigen 
Regierung, meine Damen und Herren, vor 
allem aber unseres s,ehr geehrten Herrn Sozial
ministers angesehen werden, daß über die 
konventionellen Methoden der Arbeitslosen
unterstützung und der Arbeitslosenfürsorge 
hinaus audl auf diesem Gebiete helfend einge
sprungen wird. 

Ich möchte hier nur noch zum Schluß sagen: 
Es . we:vden künftighin rund 52.000 Mütter in 
den Genuß des erhöhten Karenzurlaubsgeldes 
kommen, bisher waren es zirka 36.000. Das 
allein, meine Damen und Herren, wäre schon 
ein Grund, den beiden vorliegenden Gesetzes-· 
beschlüssen zuzustimmen und sie zu begrüßen. 
Wir tun dies mit unserer heutigen Zustim
mung. 

Aber auch alle anderen Verbesserun
gen, glaube ich, werden dazu beitragen, die 
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Entscheidung, ein Kind zur Welt zu bringen, 
zu erleichtern. Wir betrachten den Ausbau des 
Mutterschutzgesetzes und die Verbesserungen 
des Karenzurlaubsgeldes und alle von mir 
erwähnten Verbesserungen als bedeutenden 
Beitrag zur V.erwirklichung des Programms 
einer aktiven Familienpolitik. 

Meine Damen und Herren! In -diesem Be
mühen wurde auch von der sozialistischen 
Abgeordneten Metzker im Nationalrat ein Ent
schließungs antrag eingebracht, damit weitere 
Probleme der berufstätigen Frauen vordring
lich behandelt werden können. Ich meine hier 
den Ruf nach einem Urlaub für einen Eltern
teil bei Erkrankung des Kindes. Wir haben 
aus der Presse entnehmen können, daß unser 
Sozialminister für die Realisierung eines sol
chen Krankenudaubes für Eltern eintritt. Er 
sagte, dieser Krankenurlaub sei wichtiger als 
die Einführung von vier Wochen Mindest
urlaub für alle Arbeitnehmer oder eines Bil
dungsurlaubes. Dafür möchte ich ihm im 
Namen aller Familien, aber besonders aller 
jener Familien, die berufstätige Mütter und 
Kinder zu versorgen haben, heute schon herz
lich danken. (Beifall bei der Spö.) 

Meine Damen und Herr,en! Wdr Soziialisten 
- wir haben gehört, auch Sie, meine Damen 
und Herren von der Osterredchischen Volks
partei - werden di,esen beiden Gesetzes
beschlüssen die Zustimmung geben. In den 
Ausschüss<en wurden die Vorlagen teils ·ein
stimmig, teils mehrheitlich verabschiedet. Wir 
freuen uns, daß Wlir di.esen Gesetr.resbeschlüs
sen heute unsere Zustimmung geben können, 
g·enauso wiie allen vorhedgen NovelHerungen 
auf di,eS<eIl! Gebieten. Wir tun di'es, weil wir 
echt darum gerung,en haben und weil ein 
humaner Wunsch Leitgedanke war: Mehr 
Schutz und mehr Hilfe für Mutter und Kindl 
(Beifall bei der Spö.) 

Vorsitzende: Weiters zum Wort gemeldet 
ist Frau Bundesrat Elisabeth Schmidt. Ich er
teile es ihr. 

Bundesrat Elisabeth Sdunidt (OVP) : Frau 
Vorsitzendel Herr Bundesminister! Hdher Bun
desrat! Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
natürlichste und schönste Beruf einer Frau 'ist 
es, Mutter zu sein. Di'e k'örperliche Entwick
lung und geistige Formung des neuen Lebe
wesens H.egt in ihren Händen. Sie list für das 
körperliche 'und psychdsche Ged·eihen des 
gesund gebor,enen �indes v;erantworttich. Die 
Mutter soll also durch andere Aufgaben und 
Interessen dem. Neugeborenen, aber auch dem 
Kleinkind nicht entzogen werden. 

chische Schädigungen hervorrufen. Ein Kind 
braucht diie Nestwärme ! Es muß mit Liebe und 
Sorg·falt umg'eben 'sein, um sich entsprechend 
entwick.eln zu können. Seeldsme und finan
zieHe Not sollen ,aber auch von der Mutter in 
dieser Zeit ferngehalten werden, da sich diese 
auf den Säugling beziehungsweise auch auf 
das Kleiruk.ind übertrag,en. 

Uber die Notwendigkeit, daß die Mutter in 
den ,ersten Lebensjahr,en des Kindes beim Kind 
sein soll, slind sich nicht nur Ärzte und Psycho
logen e'irrig, ,sondern dies'e Meinung wird 
bereits .aHgemein vertfteten. 

Wir sind alle bestrebt, das Beste für Mutter 
und Kind zu tun, sind doch di,e Kiinder unsere 
Zukunft, di.e Zukunft unseres Volkes, und sind 
wir Mütter nicht nur die Lebensspenderinnen, 
sondern auch die Behüterinnen des uns anver
trauten Lebens. 

Es ist nur die Frage, welche Vor.schläge und 
welche Maßnahmen für Mutter und Kind die 
besseren sind. Wir müssen bestr,ebt sein, V.er
besserung,en für beide TeiLe 'zu erarbeiten, 
auch der Mutter dürfen keine Nachtei.le er
wachsen. 

Die vorlieg,ende Noventerung brilngt leider, 
so schön die momentane Erhöhung des 
Karenzurlaubsgeldes auch klingen mag, ledig
lich für dte nach dem Karenzurlaub :iom Berufs
leben Viellbleibende Mutter kleine v.erbesse
rungen, für die nach dem Karenzurlaub aus 
dem Beruf ausscheidende Mutter jedoch 
Nachteile, da diese dann keinJen Anspruch 
mehr auf den Bezug eines Arbeitslosengeldes 
hat. 

In dieser Novene wUI'doen zum 'f.eil finan
zieHe Zuwendung,en, die j a  faktd.sch bereits 
geg,eben werden, erhöht. Meine Kollegin, Frau 
Bundesr,at Diebl, hat ber,e'its darauf hingew.i,e
sen, daß Frau Minister Rehor hekanntlich Müt
tern nach dem Karenzurlaubsg,eld auCh eine 
ArbeitsloS<enunterstützung bis zu si,eben Mo
naten gewährt hat. (Bundesrat L i  e d 1: Frau 
Kollegin, das stimmt nicht!) 

Di,e Erhöhung d'es Kalienzur.laubsgeldes ,auf 
2000 S beziehungsw,eise auf 3000 S für allein
stehende Mütter stellt k.eine hesond'ere Ver
besserung dar, wenn man hedenkt, daß die 
Inflation und die Preis erhöhungen in den :letz
ten J·ahren enorm zugenommen haben. Ein 
Grund, diese Novene als große s02Jiale Wohl
tat ;für d1e Mütter hinzustellen, besteht nicht. 
Die jung,en Mütter haben bei Gott keinen 
Grund, s'ich für diese ,sogenannten Wohltaten, 
di.e sie ja letzten Endes sel,ber finanzLeren 
müssen, zu bedanken. 

Eine sofortige Lösung des Kändes von der Meiner AllSiicht n.a.ch bringt dJi'eses Gesetz 
Mutter kann beim K1nd körperlime und psy- einerseits ,geringfügige Verbess'erungen, aber 

330. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 41 von 53

www.parlament.gv.at



10090 Bundesrat - 330. Sitzung - 14. März 1974 

Elisabeth Scbmidt 

andererseits wird ein Großteil der Mütter voll- ' hat; damals war,en ,es 683,5 MiUionen Schi!
kommen übergang.en, nämHch jene Gruppe der ling . .  
Selbständigen, die ledigHch durch den Mutter- Es erscheint daher uDlVerständlich, daß dIi'e 
schutz, also acht Wochen vorher und acht SPO in dieser Vorlage eine Verpflichtung des 
Wochen nach der Entbindung, geschützt siind. Familienlastenausgleichsfonds beschliießt, wo
Diesen bringt es nur den Vorteil des Mutter- nach 25 Prozent des Aufwandes für Karenz-
schutzes. urlaubsgeld von diesem zu tragen sind. 

Die Verlängerung der Mutterschutzfrist von Die zusätzlich erforderlichen Mdttel w.erden 
s.echs ·auf acht Woch,en vor und nach der Ent- also wieder ,einmal nidlt aus d'ein lauf.enden 
bindung ist begrüßenswert, denn, meine sehr Budget bestritten, sondern zu einem V1iert·el 
geehrten Damen und Herren, l,aut Statistik ti,st aus d,em FamiHenlastenausg.1eichsfonds, der j a  
die höchste Sterblichk,eits'Zliffer bei Säuglingen letztlich, meine Damen und Herren, für aUe 
in d·en ersten ,sechs Lebensmonaten zu ver- Familien in gleicher W.eise da sein soll. 
zeichnen, sodaß di,ese in dies,er Zeit einer 
ganz besonders aufmerksamen Betreuung 
durch die Mutter bedürfen. Auch aus di'esen 
Gründen ,ist nicht nur di,e V.erlängerung der 
MuttJersdlUtzf�i,st, sondern auch die Erhöhung 
des Karenzurlaubsgeldes der Drenstnehmerin
nen notwend1g. 

Hoher Bundesrat! Das Ges,etz is.i'eht den Mut
terschutz vor der Entbindung für alle Frauen, 
gleichgültig ob selbständig oder unselbständig, 
vor. Für eLi'e Selbständigen, di,e Bäuerinnen 
und di,e Wlirtsmaftstreibendfen, ,ist jedoch kein 
KaI1enzgeld vorg,esehen. Dabm ,ist gerade die 
Bäuerin einer schw,eren körp,erlichen Arbeit 
ausg,esetzt; gerade für diese Bemfsgruppe 
wäre ein Ka�enz'geld vordringlich notwendi,g. 
(Beifall bel der OVP.) 

Di'e Bäuerin wär:e somit .in der Lage, stich für 
di,e schwe:ren Arbeiten, die bei der Verrich
tung auf ,ein.em Bauernhof unumgänglich not
wendig sind, eine Hilfskraft aufzunehmen. 
Auch in Form von N achbarschaftshiUe könnte 

Wenn di'e sozial1stische R.egierung den 
Famili,enlastenausgleichsfonds ,aushöhlt, muß 
ich sag,en, daß sich die OVP ja schon öfter 
da'9'eg,en gesteUt hat, weil slie dafür ist, daß 
die FamHienbei'hlilfen ang,ehob.en w,erd,en und 
daß jed,e FamiHe lin gI,eicher Weise davon 
profitiert. (Bundesrat R e m  p 1 b a u  e r: "Aus
höhltf" Schulbücher werden bezahlt!) Auch 
die Schüler profiHer,en nicht ,in gleicher 
Weise. Meine Damen und Herren! Dann müs
sen - seien wir doch einmal objektivl - auch 
alle Mütter berechtigt sein, aus diesem Topf zu 
schöpfen. Doch das dürfen sile nicht. Das wird 
der Bäuerlin und der Gewerobetr,eibenden '\Toer
Stagt. (Zwischenrufe bei der SPO.) Bei den 
25 Proz'ent profitiert ,einZiig und allein die 
Arbeitnehmer.in. 

Junge Mütter aus d,em Kr.eise der Selibstän
di'gen müßten also 'ebenfalls Wiie di,e Dienst
nehmerunnen .in den Genuß der Mittel aus 
dem FamHiep.lastenausgleichsfonds kommen! 

eine Regelung getroffen werden. Meine sehr Wiieder einmal werden die Selbständigen, 
geehrten Damen und Herren! Der Nachbar di,e Bauern und die Wirtschaftstreibend,en von 
hilft Heber, wenn hltefür eine Entschädigung der SPO benachteiligt (Beifall bei der OVP), 
vorg,esehen ist. I ja sogar unter Verletzung de,s Grundsatzes der 

Ich k'enne einig,e verwitwete, al1einste- Gleichheit vor dem Gesetz geschädigt. 

hende Bäuerinnen, die schon wenige Hoher Bundesrat! Eine wesentLiche Edetich
Tage nach der Entbindung neben der Betreu- terung für die berufstätJtg,e Mutter wär,e auch 
ung der älter,en Kinder ihre ObUegenheiten etne g,es,etzlich gereg,el1Je Toeilzeitbeschäftigung. 
auf dem Bauernhof v,errnChten mußten, da sie Dilese wü�de der -berufstätigen Mutter Gel,e
S'ich keine Aushilfe leisten konnten. Daß di,ese genheit bi.eten, neben dem Beruf .der Sorge
durch .die schwere Arbeit g,esundheitlich,e pflicht ihrer Kinder nachzukommen. Es wäre 
Schädi.gungen ·erlitten haben, darf nicht wun- hiemit ruicht nur den berufstätj,gen Müttern 
dernehmen. Hi;er liegt eine eff.ektJive Benach- gedi,ent, sondern es würde sich ein großes 
teiligung und Desa'Vouierung eines Berufs- Arbeitskräftereservoir anbi'eten, wenn man die 
standes vor, der, wenn auch zahlenmäßig g,e- Wünsch,e der FI'Iauen tendlich tberücksich1!i.gte. 
ringer, aber ebenso wichtig für di.e Gesamt
bevölkerung ist. 

Die Neuroeg,elung des Karenzurlaubsgeldes 
Wird in der Regierungsvorltage mit nur 
132,3 Millionen Schilling angegeben; das ist 
ungefähr 1 0  Prooent mehr, als der Gesamtauf
wand für Karenzurlaubsgeld und anschl'i,eßen
dem Arbeitsloseng,eld Jm Jahre 1912 betragen 

Mein.e sehr geehrten Damen und Heuen I 
Di,e Gewährung von BeihdUen für Mütter zur 
Unterbringung ihr:er �inder ,in Kind,ergärten 
- Frau Kol1egin Pohl hat j a  dieses Thema 
angezogen; sie ist Jetzt leider nicht da - ist 
vor allem in j,enen Bundesländern zu begrü
ßen, in denen für di'e Unterbringung noch hor
rende Beträge zu leisten sind. 
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Vorsitzende: Weiters zum Wort gemeldet 
hat sich Frau Bundesrat Hermine Kubanek. Ich 
erteile es ihr. \ 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO) : Fr,au 
Vorsit7!ende ! Sehr geehrter Herr M�nisterl 
Hoher Bundesrat! Erlauben Si1e mir, meinen 
Beitrag zum vorliegenden Geset:liesbesdlluß 
mit einer Feststellung einzuleiten, die auch 
meine Kollegin Pohl vorhin gemadlt hat. 

Es fällt mir seIH längerer Zeit auf, daß in 
jedem Plenum dies Bundesrates die weiblichen 
Mitgl'ieder viel öfter das Wort ergreif,en als 

Bis 1978 tst die Errichtung von weiteren in den vorang,egangenen J ahr.en. SicherlJich 

In Niederösterreich, meine Damen und Her
ren, ist di.es nicht der Fall. Es haben nicht nur 
bereits 44 Pro�ent der D�e'i- his Sechsjährigen 
die MöglichkJeit. einen K!indergarten zu besu
chen. sondern dJ·eser Besuch 'ist auch kostenlos, 
da wir den Nulltarif haben. (Beifall bei der 
OVP.) Das Land Niederösterreich bezahlt die 
roindergärtnerinnen zur Gänz·e, und zu �w.ei 
Dritteln werden auch die Kosten für di-e K:in
derwärterinnen vom Land g·etr.agen. Diese Lei
stung kommt sowohl dien Eltern als audl den 
Gemeinden zugute. 

rund 800 K!indergartengrupp,en vorg,es'ehen. muß man zugeben, daß sich auch die Zahl der 
(Bundesrat W i n d  s t e  i g: Dank des Schul- Bundesrätinnen erfreulicherwed.s'e ,etw,as _ das 
und Kindergartenbaufonds!) Nadl der Reali- möchte .ich besonders betonen - erhöht hat. 
sierung werden demnach dann 60 Prozent _ 
der Vorschulpflichtigen in Niederösterreich die Aber den Grund - jetzt werd!en Sie nicht 

Möglichkeit haben, kostenlos einen K:inder- mehr so nicken, Hebe FIiau KoUegin Schmidtl 

garten zu besuchen. (Bundesrat Käthe K a i  n z : - unser,er vermehrten AktiVJität sehe idl Vliel

Wann ist das?) Ich habe g,esagt: 1978 werden mehr darin, daß kJeine Regierung zuvor für 

es noch um 800 Kindergartengruppen mehr die Frauen, für die MüUer, für di·e FamiliJen 

sein als jetzt. W;ir haben 44 Pro'Eent erfüllt, in unserem Lande so viel getan hat wlie d,ie 

und dann werden es 60 Prozent s'ein. Wir gegenwärtige Bundesregi,etun,g. (Beifall bei 

sind beispielg'ebend, meine Damen und Her- der SPO. - Bundesrat Elisabeth S c  h m i d t :  

ren! (Beifall bei der OVP. - Bundesrat Sie brauchten ja keine Aufbauarbeit zu leisten 

W i n d s t e  i g: Dank des Schulbaupro- so wie wir!) 

gramms!) Herr KolLeg,e, bitte hör,en Sie doch Ich möchte auf die Entwlicklungsg,eschichte 
einmal zul Sie haben dann Gel'egenhedt zu des Mutterschutzgeset:lies nicht näher ein
r,ed.en j Sie können ans Rednerpult kommen. gehen, die mehr als siechs Jahrrehnte zurück
Sie können dann auf das eI'IWidern, was :ich reidlt und mit meliner Partei innig und un-
sage. trennbar verbunden ist. 

Also 60 Proz·ent der Vorschulpf1idltigen wer
den dann in Ni!ederösterreidl die MöglichkeH 
haben, kostenlos den �indergarten zu besu
chen. Eine Gewährung von Beihilfen zur Unter
bringung von Kindern ,in Kindergärten wird 
demnach ,im sozJi.al fortschrittlichen Nieder
östeneich hinfäl1ig weIden. (Bundesrat 
\IV i n d  s t e  i g: Siehe Sozialhilfegesetz!) J.a
wohl, das ist sogar sehr gut. Si-e kennen es 
vielleicht nodl nicht. Aber es -ist j edenfalls 
sehr gut. 

Hoher Bundesrat! Meine sehr ver.ehrten 
Damen und Herren ! Ledi'gHch .auf Grund uns,e
:r:er Hoffnung. daß mit dieser NoveUe der An
fang zu ,einer wirklidl sozn.alen Besserstellung 
der Mütter gemacht wird und daß sich auch 
rue soz,ialistische Regierung einmal dazu 'ent
sdlHeß,en w.ird, den Müttern, wi.e es seitens 
der OVP ,gepl ant wär,e, dn Zukunft drei Jahre 
hindurch nadl der G eburt des Kindes 'ein 
Karenzurlaubsgeld .gesetzlich :liuzub!i lli gen, 
g.ibt meine Fraktion dem vorLieg·enden Geset
zesbeschluß trotz aller Mängel und NachteHe 
die Zustimmung. (Beifall bei der OVP und 
demonstrativer Applaus bei einigen Bundes
räten der SPO.) 

Es berührt uns schon ,etw,as eigenar,Ug, wenn. 
meine Vonednerinnen von der OVP heute 
ihre Ford.erungen auf soz.ialem Gebilet dar
legen, wo dodl seit Jahrz.ehnten die SO:liiali
sten al1ein Sozdalpolitlik im Inter,ess.e j1ener 
Menschen betrieben haben (Beifall bei der 
SPO), d·enen ,es schlechter geht als -dem Durch
schnitt. Jede kleinste Vierbesserung für di'ese 
Menschen mußten wir IlNlen, mei,ne Damen 
und Herren von der Osterreicbiscben Volks
partei, früher in langen Verhandlungen ab
ring,en. 

Gerade das Mutberschutzg'esetz ist ein 
beredtes Beispdel dafür. Seine VerwirkHchung 
hätte, wäre es nadl den SoziaUsten gegang,en, 
in der Zweiten Republik nicht zehn Jahr.e 
dauern dürfen. Das kann von der r.echten 
Seite des Hauses durch nichts entkräftet wer
den. 

Nun, alle verbesserten Leistungen, d:le heute 
hi,er krHisilert und die von uns dargeLegt wur
den, liegen um 25 oos 140 Prorent höher als 
die gesetzlichen Maßnahmen vor 1972. (Bun
desrat Ing. G a  s s  n e r: Da gab es auch keine 
so starke Inflation!) Di.e Osterreichische Volks
parteli. hat in den ersten drei Jahr,en ih�er Re-
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gierung für die Erfüllung der -so�ia.len Auf
ga-ben 80 MillLar·den Schilling aufg,ew.endet, 
die 'solZialistische Reglerung hingegen dn den 
letzten droe'i Jahr-en 130 Mill:iarden, also um 
60 Prozent mehr. Da kann auch niemand be
haupten, daß vieUeicht die Inflation 60 Prozlent 
betrag-en wütde. 

Ich habe schon g.esagt: Auch aus d;i.esem 
vorHegenden Gesetz geht eindeutlig hervor, 
wi.e sehr diese sozialistisChe Bundoesregd,erung 
bemüht list, ,ihr Sozialprogramm Schritt für 
Schritt zu ver-wirk1idlen. Ich bin ·auch der Mei
nung, Frau Kollegin Liebl, daß dte V,erbes-se
rung des Mutterschutzes durch Verlängerung 
d·er Schutzfr,ist vor und nach der Ni'edeI'lkunft 
auf Grund medizinischer Erkenntniss,e notwen
dig -wurde, um cJii,e Gesundheit von Mutter und 
Klind bess-er zu schüwen. 

W,ir haben es schon gehört, und ich darf ,es 
vieHeicht noch einmal wi'ederholen, -denn man 
kann das nicht oft genug wiederhol.en: In den 
Betrieben werden stets neue Arbeitsmethod,en 
eing.eführt, neue ProduktionslWeis-en entstehen, 
dli,e in ihfien Auswirkungen auf w'e Gesundheit 
der werdenden Mutter und des Kiindes of.t gar 
nicht abg-eschätzt werden können. Ferner ist 
auch durch dJi,e Stei,g-erung -des Arobeitstempos 
die werdende Mutter nervlich überbean
sprucht. Aus dieser nervlichen Ubefibeanspru
dmng 'ergibt sich nicht nur eine Sdlrwächung 
des Gesundheitszustandes der Mutter, es ,er
geben sich daraus auch Störung,en beim Säug
ling und heim KI,einkind. Diles wird auch noch 
durch die lim Sozialibel1icht 1972 getroffenen 
Feststellungen der Afibeitsinspektionsärzte 
und Amtsärzte ,erhärtet. 

Di,e Erhebungen haben ergeben, daß vor der 
Wochenhilfe lin einer beträchtlichen Anzahl 
von Fällen ,ein schwangerschaf.tsbedingter 
Krank,enstand vorausgeht. Häufig.ster Grund 
für dies'e Arbeitsunfähdgkeit, ,etwa 60 Prozent, 
ist die ·gewohnheitsmäßig.e Neigung zu fehl
geburten. Mit 20 Prozent -der FäHe steht die 
drohende Frühgeburt Mnstichtlich der Häufiig
keit an zweiter Stelle. Das bedeutet natürlich 
eine groß,e Gefahr für das Leben des Kindes. 
Von gynäkologischer Seite Wiird heute dar.auf 
hing,ewi'esen, daß der Anteil an !sogenannten 
R.ois-ikoschwangerschaften retwa 1 0  Prozent be
träg-t. Weit-ers w.ird betont, daß d[,esen Fällen 
besondere Aufmerksamkleit g·escbenkt werden 
muß, um 'eine Verringerung von Fehlgeburten, 
Frühgeburten, Risdkoentbindung.en und nicht 
zuletzt an Risikokinder zu erreichen. 

Mit der Verläng-erung der Schutzfrist 
für die berufstätige Mutter werden wohl 
wohl nicht ralle Risken rund alle Be
schwerden, die eben eine ScbJwangerschaft 
für die Frauen mit sich bringt. völlig 
ausgeschaltet w.erden können, aber ,es bed-eu-

tet für die im Beruf stehenden Mütter sicher
lIich eine große Erlteicht,erung in der nicht 
,immer gerade für Berufstätige leicht zu er
tragenden Situation, die schHeßlIidl nur durch 
die Vorfr.eude auf das zu erwartende Kiind 
von den Frauen so 'geduldig . durdlgrestanden 
wird. 

Wir hoffen aber gleichzeitig, daß diese 
gesetzlich-e Erweiterung der Schutzhestimmung 
auch ein f,aktor ist, der dazu beitragen wird, 
daß di,e relatriv hohe Säuglingssterblichik.eit 
gesenkt werden kann. 

Meline beiden VorrednJerinnen der Osterrei
mischen Volkspartei haben in ihrem Beitrag 
auf die Bäuerinnen und Selbständi,g·en hinge
wiesen, denen dri,eser Sdlutz, wi.e -si1e s agten, 
bis heute vmenthalten bIoeibt. Nli1emand, meine 
srehr verehrten Damen, bezwrei,f,elt die schwere 
Arbeit d�eser Frauen. und Jlii,emand bezweif.elt, 
daß auch ,sie Hüfte brauchen; nur sind hiefür 
ander;e InteI'ess!en�ertretung,en zuständ,Lg. 

Darf ich, meine s-ehr ver,ehrten Kolleginnen, 
Frau Minister ·auß,er Di-enst Grete Rehor zitte
roen, die daa:u bei der ersten Beschlußfassung 
am 13 _  März 1957 folgendes im Nationalrat 
sa'gte : 

"Eine kurze f,eststellung zur Auffassung, 
die berufstätige werdende Mutter sei ,geschützt 
und dJi'e werdende Mutter im Hause der Selib
ständLg,en nicht. Die berufstätig,e Frau muß 
ihre Arbeit im Haushalt neben ihr.er Berufs
arbeit .ebenso wlie dile and,e:r;e werdende Mutter 
bis zur letzten Minute vor d,er Geburt leisten. 
Was mm dire schweDe Arbeit der Bäuerinnen 
betrifft, die sie bis knapp vor der Geburt ver
richten müssen, bin ich der Meinung, daß diese 
drting,end d:es Schutzes bedürften. Di,esen Schutz 
kann aber k,ein sOllialpoLitisches Gesetz hrin
g,en. W-as not tut für di-ese werdenden Mütter, 
ist eine verläßliche Hilfe vor und nad1 d.er 
Gebur-t in Haus und Hof, und hier lentspre
chende Maßnahmen ;zu treff,en, ist Aufgabe 
der zuständigen Inter;essenV'ertrretungen der 
Bauernschaft ·und der Gew,erfbetfiei'benden. Ich 
bdn überzeugt, daß solche Maßnahmen audl 
verwirkllicht werden können." 

Wenn das his heute nicht geschehen ist, so 
ist das nicht die Schuld der Regierung, sondern 
di.e Schuld dier InteresSlen�ertretung,en dies·er 
Gruppe. 

Es ist ,erfr,eulich, daß im § 3 die Meldepflidlt 
des Arbeitgebers an das Arbeitsinspektorat 
verankert wer;den konnte, weil die Bemühun
gen der Arbeitsinspektion um eine bessere 
Erfassung der werdenden Mütter bisher zu 
keinem Erfolg führten. Die Zahl dieser Mel
dungen ist laut Bericht in den letzten Jahren 
ständig gesunken. Wenn man bedenkt, daß 
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von 4003 Meldungen allein 3230 aus Wien 
kamen, muß man zugeben, daß die Einfüh
rung der Meldepflicht durch den Dienstgeber 
höchst notwendig war, soll sich eine wirksame 
Kontrolle auch auf die Betriebe in den übrigen 
Bundesländern erstrecken, was im Interesse 
unserer Mütter nur wünschenswert sein kann. 

Wie notwendig eine Kontrolle in den Be
langen des Mutterschutzes ist, beweist die 
ganz erhebliche Zahl von Beanstandungen, 
nämlich 1 020 und 809 bei den besonderen Er
hebungen, die die Arbeitsinspektoren bei ihren 
Amtshandlungen feststellten. 

sten ste s,ehen und w,ie w.ir sie auch v,erwirk
lichen. 

Hier geht es nicht um oolL1ge Schlagworte, 
sondern um d,en Schutz jener Mütter, di.e 
neben :ihITen Mutterpflichten wertvolle Arbei,t 
für die österreichische Wirtschaft l,eisten und 
dadurch selbst ,samt den werdenden Kindern 
natutg,emäß groß,en psychischen und phys,i
sehen Belastung,en und Gefa.hr,en aus,gesetzt 
sind. Ihnen den erforderHchlen Schutz Z'Q 

g,ewähr,leisten, den Arbeitsplatz zu sichern und 
damit sowohl der Mutter als auch dem Kinde 
eine glückLiche Zukunft zu ,ermöglichen, sind 
di,e Motive, von denen Wiir uns bei dresen 
g,es,etzHchen ,Maßnahmen l'eiten l'assen. Die Wahrnehmung des Mutterschutzes durch 

die Arbeitsinspektorate ist daher äußerst wert
voll im Interesse der Gesundheit der Mütter Die von Ihnen so s.ehr propagi'erte 'f,eHz·eH

und schließlich auch der Kinder. Schon bei der beschäfti.gung scheint mir als Lösungsvorschlag 

Ratifizierung des internationalen Ubereinkom- nicht so gee'ignet, wie Sie das darsteUen. Es 

mens über den Mutterschutz hat am 3. Juli ist j,a nichts weiter als ein nettes Schlagwort, 

1 969 unsere ehemalige Kollegin, Frau Bundes- denn kollektivV'ertragHche Regelungen, die 

rat und heute Frau Nationalrat Dr. Erika Seda, Teilz·eitarbeit ,ermöglichen, bestehen schon 

auf die Notwendigkeit der Verlängerung der Jetzt. Arbeitsplätz'e für T,eilzeitbeschäftigung 

Schutzfrist hingewiesen und gleichzeitig ange- I kann .nicht die R.egi'erung zur Verfügung stel
regt, eine Lösung zu suchen, um eine wirk- lien, das ist Sache der Unternehmer. Und ,sile 

same Kontrolle der EiIllhaltU!Il'g der Mutter- hat für junge Mütter Ja nur dann einen Sinn, 
schutzbestimmungen zu erreichen. w,enn die Arbeitsplätz,e möglichst in der Nähe 

ihr,es Wohnbereiches li1eg,en. Das sind eben 
Dieser Wunsch und diese Anregungen blie- große Schwiedgkeiten, di.e nicht diie Regie

ben damals wie so vieles andere auch unter rung, sondern ·andere Institutioruen lösen müs
der OVP-Alleinregierung unerfüllt. Man kann s,en. 
aber nicht von der Verlängerung der Schutz-
frist für die werdenden Mütter sprechen, ohne Die sozialistischen FI1auen und die Sozdali-

nicht auch gleichzeitig daran zu erinnern, wie stische Parte'i haben ,immer um <li,e Anerken

es meine Kollegin, Frau Bundesrat Pohl, vor nung der Mutterschaft als eine Leistung für 

mir schon getan hat, daß wir auch das Karenz- . die Gesellsdraft gerungen. Deshalb werden wir 

urlaubsgeld erhöht haben. Wir haben es nicht auch in Zukunft jedes sich 'er,gebend.e Problem 

nur verdoppelt, sondern es werden auch im Interesse von Mutter und K!ind aufgreifen 

_ auch wenn Sie anderer Meinung sind _ und Lösungsvorschläge dazu machen. In die

soziale Härten in der Anspruchsvoraussetzung sem Sinne wird die sozialistisch'e Fraktion 

beseitigt, das heißt, es besteht auch ein An- dem Antnag des Berichterstatters sehr gerne 

spruch für junge Mütter mit kürzeren Ver- z.ustimmen. (Beifall bei der SPO.) 

sicherungszeiten, und es fällt, was auch sehr 
wesentlich . ist, die Bindung an die Einkom
menshöhe des Gatten weg. 

Das ist für viele Mütter ein Segen, weil 
sie erst durch die weitgehende materielle 
Sicherung - das läßt sich nicht abstreiten -
die Möglichkeit haben, sich in dieser Zeit 
wirklich ihrem Kinde widmen zu können. Die 
notwendige und wünschenswerte Pflege des 
Kleinstkindes darf nicht vom sozialen Status 
der Eltern abhängen, sondern muß als Lei
stung der Gemeinschaft möglichst allen Kin
dern zugute kommen. (Beifall bei der SPO.) 

Die nun vorHeg,ende Novelle zum MuHer
schutzgesetz ,im Zusammenhang gesehen mit 
aUen weiteren verbesserten materiellen Siche
rungen sind der Ausdruck einer 'echten kon
struktiv.en FamiUenpoli1lik, wie w.ir 50�iaH-

Vorsitzende: Weiters hat sich zum Wort 
gemeldet Herr Vizekanzler Ing. Häuser. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! B ei der Behandlung 
di,eser beiden Ges,etz'esvorlagen !im National
rat war ich 'so gutgläubig ,an�unehmen, daß 
di,e unrichtig,en Behauptungen und Unwahr
heiten, Wiie sie im MinJdel1heitsbericht zur Ge
setz,esvorla,ge für das Kaiienzurlaubsg,eld se'i
tens der Osterreichischen Vo�kspartei festg,e
legt wurden, aus Versehen ,entstanden sind. 
Ich habe daher in meiner Beantwortung 
damals versucht, di,e Dinge :in das auf Grund 
der Gesetzesvorlage ja leicht überprüfbare 
pr,aktische und konkrete Beispiel zufÜck.zufüh
ren. 
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Aus der heutig-en Debatte muß ich aber 
-entnehmen, daß es nicht ·ein Ver:s-ehen ist, 
sondern daß dahJintler -etwas 9anz Bestimmtes, 
also 'eiIlJe politische Abs-icht -steckt. Daher wer
den Si,e nicht ungehalten :sein können, wenn 
ich neuerlich die Wahrheiten, wie sie im Ge
setz v,erankert s,ind, gegenüher den Behaup
tung,en aus dem .MindeI1heitsber.icht vortrag,e. 

Es beginnt einmal mit der Feststellung, daß 
die Ost'erreichische Volkspar-tei schon !immer 
das Ziel verfolgt hat, das Karenzurlaubsgeld 
zu verbessern. Ich habe auch den Vertretern 
der anderen Partei'en .im Sozialausschuß di,e 
erhobenen Unterlag,en geg,eben, und :ich -steHe 
fest, daß in d'en l-etzten zwei Jahren der UVP
'Riegierung das Karenzurlaubsgeld im Durch
schnitt um 49 S oder um 6,8 Prozent ,erhöht 
wurde. Ohne di.ese Novelle wurde es inner
halb der zweijährigen Tätigroeit der deITZleiti
gen Regi,erung um 253 Prozent ,erhöht. So 
schaut Behauptung und Re.alität aus. 

Aber noch ein zwe:it.es. Es ,ist hi'er gesagt 
worden, und ich werde das auch noch rimtig
stellen, daß durm e'inen Erlaß der Frau Bun
desminister Rehor, die ich ,als Gewerkschafte
rin, im darf das offen sagen, Slehr horn schätze, 
di-e Mütter die Möglichkeit 'bekommen hätt€n, 
�m Anschluß an das Kar,enzurlaubsgeld 
Arbeitslos-enge1d zu bezi1ehen. Es .gibt aus der 
Zeit von 1966 bis 1910 keine anderslautende, 
auch keine Dienstanweisung. Die Weisung, 
auf der diese Möglichk'eiten heruhen, stammt 
aus dem Jahr 1 955, also vom damaligen sozia
listischen Sozialminister . Dort ist generell 
�estg€l,egt, daß die Arbeitsämter angewiesen 
werden, jemand,en auch dann ·als arbeitsw.illig 
zu betrachten, w,enn er ihm angebotene Ver
mittlungen nicht annimmt, weH s1e ihm bei 
seinen famiHenpolitischen Gegebenheiten nicht 
zumutbar sind, aber - so steht das im Erlaß 
von 1955 - dort heißt ,es auch, daß davon 
nicht Gebrauch -zu machen 'is.t, wenn ,es di-e 
Arbeitsmarktlage ,erfordert. Darf -ich das ins 
brutal,e Deutsch übertragen: Wenn die Arbeits
marktlage es ·edaubt und jlemand nimmt 'eine 

- Viermittlung nicht an, dann VierHert er das 
Arbeitslosengeld, -einmal für viier Wochen, 
beim zweiten Mal noch ,einmal, das heißt, ,er 
hat keinen Anspruch auf das ArbeJtslosengeld. 

In dieser selben -schönen Statistik, die wir 
da erhoben ha:ben, -gibt es die Information, 
daß die Zahl derer, di.e -bei einem bestimmten 
Stichtag Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 
bezogen haben, in zwei Bundesländern ganz 
exorbitant tief liegen, nämlich in Sal21burg 'bei 
40 Prozent und in der Steiermark bei 29 Pro
zent. Und die Notiz, die iCh d-azu g,eschrielben 
habe, damit man das wenigstens freundlicb.st 
zu� Kenntnis Iiimmt, wie die Rechtslage ist, 
heIßt: Auf Grund des überaus großen Mangels 

an Arbeitskräften in diesen beiden Land€s
arbeitsamtsbezirken sind die Arbeitsämter ge
nötigt, in verstärktem Maße auch Frauen mit 
Kindern zu vermitteln. Genötigt, . . .  zu ver
mitteln. 

Ich möchte sehr schlicht und einfach sagen: 
Das, was man hi€r b.ehauptet, nämlich daß 
eine Verschlechterung eintrHt, ist zurzeit über
haupt kein-e Rechtsgrundlage, die einer - wie 
hat die Frau Bundesrat Schmidt gesagt? - aus 
dem Berufsl-eben Ausscheidenden den An
spruch auf Arbed,ts.1osengeld nimmt. ni-esen 
Ansp·ruch darauf hat -es nre gegeb.en, und 
er -1st daher auch nicht wegg,enommen worden. 
Ich ,bitte doch, m eine sehr ,geehr,ten Damen 
und Herr,en, dieSle rechtlich v,era.n.kierten Reali
täten zur Keniltnls zu nehmen. Ich habe volles 
Verstandnis ,dafür, daß man ,gerne 'einen poLi
tischen Gag dtaDaus macht, aber Il!iemand kann 
bestreiten, daß das Rechts,gnmodlag,e is.t und 
war. Daher kann man auch nicht sagen: Mit 
dies.er Neuroegelung wjr.d ein Rechtsansprum 
weggenommen. 

Nun zu .der Fes,tstel,lung betreffend die 
68 Proz'ent, die, glaube kh, die FDau Bundes['at 
Liebl ,getroffen bat. Auch das ist ,eine Stichtags
erhebung. Aber denken Sie dom ganz nüch
tern und obj ektiv darüber nach, wi,e viel doCh 
68 Prozent der Karenzurlaubsg,eldbezie'herin
nen ,sind! Wir haben 1912 48.000 Karenzur
laubs,g,eldbeZiieher.innen -gehabt, und 68 Bro
zent davon sind weit über 30.000 Frauen. Ich 
bitte, ,sich d�e DurchschniUszahlen der weib
lichen Bezieher von Karenz- oder Arbeitslosen
geld und Notstandsaushilofe des Jah:r:es 1912 
anzusehen, und Sie w,erden daraufk.ommen, 
daß diese Zahl wesentLich niedriger :ist, was 
wiederum bedeut-et, daß ,aLl <li,ese 1m Anschluß 
an das Kar:enzurlaubs.ge1d ArbeitslosengeLd. be
zog'en haben müß.ten. Das nimmt ja nilemand 
von Ihnen -an l Ich bi.tte daher, doch lauf dem 
Boden .der ReaLität zu bleiben. 

Diese StichtagseThebungen über die seit 
einem Jahr oder nom länger vorgemerkten 
- nur darum 'geht es - Frauen nach ,einem 
Karenzurlaubs,geld 'e:r:gaben 1968 ,einen Stand 
von 1 1 .051 und 1912 von 16 .695, obwohl die 
Zahl der Karenzudaub.sfäUe an ,sich gesunken 
ist. Soweit einmal zu der Behauptung, in der 
OVP-Zeit .ist alles vi-eI besser gewesen! Die 
vi.elien Wünsche, .die Sie ha:ben und die sicher
lich familienpolitisch in .irgendeiner Form Z'U 
berücksichtigen lsind, !hätte man ja Jn di-eser 
Zeit lberücksichtigen Ikönnen. 

U.nd j,etzt zu zwei sehr ,entsmeidenden Din
gen. Ich ,stelle zu meiner Freude �est, daß 
di,e im Minder.heitsberimt hehaupt,ete Fest
stellung : "Hesonders ,gravti.,er.end 'Wirkt sich 
di.e Veroschlechterung für Jene Mütter aus, 
de:r:en Kar:enzurlaub nur kurze .:zielt nach In-
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kfi1iJttreten d�eser Vonllag,e endet, weil !Sie 
kaum in den Bezug des erhöhten Kar,enzur
laubsgeldes gekommen ISdnd", heute nicht mehr 
gekommen ist, denn !im Artik,el 3 des Gesetzes 
steht, daß aUe MüUer, di'e _im April Karenz
urlaubsgeld beziehen, vom Zeitpunkt des Be
ginnes des Kar,enzurlaubsg,eld-es die 2000 oder 
3000 S nachbeza:hlt bekommen. 

Und je.tzt zur zweiten heute mehrfach vor� 
getragenen Ver_schlechterung zWiischen den 
ledigen und den v,erheirateten Müttern . 

Darf ich den Damen, die hier gesprochen 
haben, vielleicht die Rechtslage, wie sie noch 
ist, in Erinnerung rufen : Gibt ,es nicht eine 
Bestimmung s,eit 1962, daß die !ledig,e oder 
überwiegend 'für iden Unterhalt sor-g-ende Mut
ter -dJa,s volle Arbeitslosrengeld aLs Karenzur
laubsgeld beikommt und die im Famihl..enver
band verheiratete Mutter, die I�ben nicht über
wiegend für das Kind :sor,gt, di,e ,also versorgt 
ist, nur das halbe Arbeitslosenge,ld? Der Unter
schied beträgt Jetzt !schon, sehr grob gespro
chen, ungefä'hr 1000 S. 

Aber dann gibt ,es noch 'etwas li.n der der
zeitigen Rechtsgrundlag-e : Mütter, d,ie ISO wenig 
verdient haben, daß das 'halbe Arbeitslosen
geld nicht ,einen bestimmten Betmg überschliei
tet, ,b ekommen ,eine Mindestgrenz-e, die 1972 
755 S betrug. 

So .is,t die derZieitige Rechtsgrundlage, die 
man eigenartigerWieise nicht als "diskr.iIruin.ie
rend" für die v'erheifiatete Brau empfunden 
hat. Aber j'etzt, wo man genau das macht, was 
man bils,lang gemaCht hat - nur über,gehen 
Sie be;wußt den § 25 b Absatz 3 -, sagen 
Sie : Die Ledige kriegt 3000 S, die Ver
heiratete krilegt nur 2000 S. (Bundesrat 
B ü r k 1 e: Daran wurde nicht Kritik geübt, 
sondern an der Bevorzugung der Lebensge
fährtin gegenüber der verheirateten Frau!) 

Geschätzter Herr Staatssekretär! Regen Sie 
sich nicht auf, das st,eht nicht drinnen. Da 
steht: 

"Verheiratete Mütter, deren Ehegatte je
doch kein oder nur ,ein Einkommen erzileH, das 
bei Anwendung des § 6 Absatz 3 erster Satz 
u nd Absatz 5 erster Satz der Verordnung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung 
vom 1 0. Juli 1973 betreffend Richtlinien für 
die Gewährung der Notstandshilfe (Notstands
hilfeverordnung) unberücksichtigt zu bleiben 
hätte (Freibetrag) , oder deren Ehegatte erwie
senermaßen für den Unterhalt des Kindes niCht 
sorgt, erhalten ein Karenzurlaubsgeld von 
3000 S monatliCh:· 

Genau dieselbe Bestimmung, die Sie gehabt 
haben! (Bundesrat B ü r k 1 e: Es ging uns ja 
nicht darum, Herr Vizekanzler! Unsere Frauen 
haben gesagt: Diskriminierung besteht nicht 
zwischen der ledigen und der verheirateten 

Fraul Es ist uns recht, daß die Ledige mehr 

bekommt, weil 
'
sie eben allein für das Kind 

sorgen muß! Unsere Frauen haben gesagt: Die 

Lebensgefährtin wird gegenüber der Verhei
rateten bevorzugt, weil sie als Ledige zählt, 
obwohl sie auch versorgt istJ) Sie .sind ja im 
Ressort tätig g,ewesen l WaJ[ die P-rau, die in 
L'ebens.gemeinschaf,t lebt, nach der recbt1rl.chen 
Bestimmung des bLsh:ef.i.gen Ka:renzurlaubs
g,eldes überwiegend für den Unterhalt des 
Kindes v,efiantwortlich? - Ja, -sag,e kh Ihnen. 
Sie hat 'auch das volle Arbeitslosengeld bezo
gen, während bei der and-eren Frau, die nicht 
in der Lebensgemeinschaft gelebt hat, sondern 

verheiratet war, das Einkommen des Mannes 
,eingerechnet wurde, nach dem Gesetz, das 
Sie selbst mitverwaltet haben; sie 'hiat nur 
das halbe Arbeitsloseng-eld hekommen. Tun 

Sie jetzt niCht so, als ob das eine Neu
einführung wäre! Da·s hat es immer gegeben, 
auch die Differenzierung zwischen der soge
nannten Lebensgefährtin lliD.d der verheirate
ten Frau gab es immer. Daran hat sich 
überhaupt niChbs g-eändert. Das, meine ,sehr 
geehrten Damen und Heuen, zu den sachlichen 
FeststeUungen. 

Ich habe mich eigentlich übe'! die Einleitung 
des Debattenbeitrages der Prau Bundesrätin 
Sch.midt g-efreut, denn sie hat h�eT gesagt: 
Mütter soUen nicht durch andene Aufga'ben 
lUnd Inter-essen dem Kind entzogen werden, 
und man .soll auch in dieser Zeit seelische 
und firuanzielle Not von ihr fe,mhaHen. Genau 
das möChten wir mit den Karenzurl,aubsgeld
v,erbesserungen erreichen. 

Sie hat ,auch g,emeint, Mütter dürften keine 
Nachteile haben. Ja das stimmt: keine Nach
teile ! J.st es nicht ein Nachteil ,gewesen, daß 
sich die sozial schwache Mutter - ich meine 
die in sozial schlechten Verhältniss,en lebende 
Mutter - überlegen mußte, die-se familienpoli
tische Zweckmäßigkeit in Anspruch zu neh
men, weil sie vom Arbeitslosengeld oder mit 
dessen Hälfte hat leben müs-s-en, g-emessen an 
ihrem bisherigen Verdienst plus dem Einkom
men ihres Gatten? Daraus ergibt sich - mich 
wundert, daß das niemandem vorher aufgefal
len ist -, daß von den 54.000 Müttern, die im 
Rahmen der So:z.ialVJe-rsicherung als Unselb
ständige gemeLdet sind, weil sie Wochenhllfe 
bezi'ehen, nur 29.000, 30.000 Karenzurlaubs
geldbezieherinnen waren. Selbst wenn ich die 
zehn Monate auf das Jahr umrechne, sind 
das immer er-st 36.000 und nicht 54.000. 

Das heißt -also - völlig automatisch -: 
Sollten alle die zehn Monate in Anspruch 
genommen haben, dann sind 18.000 Mütter 
bis jetzt überhaupt niCht in der Lage ge
wesen, dieses g-eringe Karenzurlaubsgeld in 
Anspruch zu nehmen. Und ich sage Ihnen -
abg,es'ehen von der Ein:kommensgrenre, das �st 
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ein ,eigenes Kapitel -, daß ,ein Großtei,1 dies,er 
Fl'iauen vilel1eicht auch ihl'ier funktionellen 
Tätigkleit wegen ,ihre Arbeit nicht aufg,egeben 
haben. weil ,sie eine Großmutter, eine Schw,ie
germutter oder �sonst jemand'eIl g·ehtabt haben. 
Aber ein ebenso ,e'fhehlicher Teil der Frauen 
konnte ,es nicht, w.enn sile ruicht auf ,den Lebens
standard hätten absinken wollen. der !ihnen 
eben durCh die matel'iiellen Zuwendungen dte
ses Karenzurlaubg.geldes, wie es bi,she·r ge
währt wurde. g,eboten wurde. Daher hCl!ben 
sie 'es nicht in Anspruch ,genommen. 

Der DurchsChnitt beträgt bei all denen, die es 
überhaupt beantragt und erhalten haben -
also bei den 48.000 -, siebeneinhalb Monate 
Karenzurlaubsge1d. Das müssen Sie lin Rela
tion stellen zu den Mö.9Li�eiten. d.ie j etzt 
gegeben sind: !Anspruch durch zehn Monate, 
und im R.ahmen <Heser �ehn Monate .einen 
Betrag, der bis zu 90 Prozent aHer FäLle auch 
die IDein theoreti'sche !Mög:licbkeirt. daß s.ie' nach
her 1 2  Wochen, 20 Wochen und 26 Wochen 
Ar:beitsloseng,eld hätte bekommen können, in
kludiert. Das heißt. sie k'an'll dann genauso 
zu HalIJSe bLeiben, wenn si,e nicht ·arbei,ten w.ill, 
aber ·sie hat j-etzt den g,esetz1ichen Anspruch, 
da odi'eses Arbeitslosengeld, das ,si·e !im An
schluß an das Karenzurlaubsgeld bekommen 
hat. jetzt !Schon darin enthC!!lten ii,st. 

,sie 'Weliden ,sagen: Nein. das oStimmt ruicht, 
denn da gibt es jetzt eine Ober,glienze ,im 
Arbeitslos,envers!ichlerungg.gesetz - Si,e haben, 
nebstbei ge�agt, auch ,goeg!en idiese Erhöhung 
bei der Beliandlung des Arbeitslo.seoIlViersiche
Iungs'gesetz,es gestimmt -, wonach j,etzt j'e
mand mit 6450 .s Höchstbeitragsgrundlage ·Bin 
Arbeitslo8'engeld von 2500 S bekommt; immer 
wieder untoer der lA!nnahme, daß das die Müt
ter sind. Gerade m den höheren �ltersher'ei
dl en hat man :auch mehr Einkommen. Ich 
könnte Ihnen jetzt di'e ,Staotistik über wie Lohn
stu�en vorl'esoen, die ,ich mir her,ausgerechnet 
habe, um Ihnen zu bewets'en, daß es 80, 
90 Prozent aller Prauen sind, di,e auf Grund 
ihres Alters und dadurch ,ihrer beruflichen 
Funkbion und ,ihrer materiellen SteLlung unter 
diese Grenze raJ.llen und daher j1etzt in den 
zehn ,Monaten ,al1es bekommen werden, WCl!S 
s,i,e sonst theoretiosch bekommen hätten, wellJIl 
sie 16 oo,er 17 Monate zu Hause ,gebli,ehen 
wären. 

Wenn diese Karenzurlaubsgeldregelung 
einen familienpolitischen Sinn gehabt hat -
und ich hoffe, sie hat einen Sinn gehabt -, 
dann ist die primärste Voraussetzung, daß man 
sie allen Müttern, unabhängig von ihrer mate
riellen Lage, in gleichem Umfange sichert. Und 
das geschieht mit diesem Gesetz. 

Dazu kommt noch, daß man slich ausrechnen 
muß, was daneben ,g,eg,eben wird. Denn die 
20.000 S, di'e man Jetzt auf jieden PalI im Jahr 

bekommt, werden noch durch ldi,e um zwei 
Wochen verläng,erte Wochenhilfe in der Höhe 
von etw,a 2500 oS auch zu dem J ahl'esverdäenst 
dazukommen, den man j etzt ha.t. Dazu kommen 
noch die 2000 S erhöhter Geburtenzuschuß, das 
heißt, es oSind rund 25.000 S, doLe joetzt Jede 
'Mutter im e,rsben Jahr nach idJer Geburt 'eines 
Kindes bekommt. Rechnen Sie sich ,aus, ob 
das ,eine V,ers<h1echterung 'bedeuten würde. 

Darf ich 'aJbschließend noch etwas zu de,r 
Behauptung sagoen, daß dtes'e Re.g,elung ung,e
r,echt ist, weH moo das Geld den selbständigen 
MüUern nicht gibt. Ich weiß mcht, warum 
Ihnen das erst jetzt einfällt? Soweit ich das 
Mutter,sdmtzges'etz kenne, ist es ein Mutter
schutzgesetz für die Uns,elbständigen und 
unterLiegt der Aufsicht und KontroI.le des 
Arbeitsinspektorates, damit dioe Frauen ,in 
einem ,sogenannten 'abhängig,en Di,enstv,erhält
nis, w,ie das .so schön heißt, nicht vor oder 
nach der Enthindung verpflichtet Wle'fden, zu 
arbeiten und dadurch selbst oder ihr Kind 
gesundheitlichen Schaden erleiden. Es ist ein 
ausgesprochener Di'enstnehmerschutz-Para
graph, der mit den ISelbstäiIlJdi,gen nichts zu tun 
hat, denn di,e Selbs.tändig,e k.ann, w.enn sue 
w,111 . . . (Bundesrat B ü r k 1 e: Wenn sie kann! 
Gehen Sie auf den kleinen Bauernhofl) 

Ich sage : . . .  kann sich, wenn sie will, ge
nauso vier Wochen vorher schonen, kann, wenn 
sie will, während die Dienstnehmerin das nicht 
kann, sie müßte zu Haus,e bleihen und hätte 
talso nichts. Aber das Jenat es j a  hi,s j,etzt auch 
in:icht g,eg,eben, warum v,eI11ang'en S.ie das 
j etzt? (Bundesrat B ü r k 1 e: Weil wir fort
schrittlich sein wollen! - Ruf bei der SPO: 
Jetzt auf einmal!) Ach, jetzt Stiond Sie für den 
Fortschritt ! S.ie haben lange genug Ze!i.t ge
habtl 

Das KaI1enzurlaubsgeld sollen di-e Mütter 
krieg'en; sie meinen : auch die SeIhständigen. 
Das l<!arenzurlauiboSgeld ist j a  ,einoe Auswlirkung 
des Arbei tsloSlemller,sich'erungsg,esetz,es 1962. 
Mir is,t nicht bekannt, .daß ir.gendweIche Frauen 
der Selbständi,gen ArbeitsloSoenvers,icheI1ungs
beitriag ,bezahLen. Le�stungen kann nur . der 
kni-egen, der .den Arbeitslosenv-ers.icherungs
beitrag bezahlt. 

Und jetzt kommt das zweite' - ich weiß 
schon, ich habe j a  darauf gewartet -! der 
FamiUenl'Clistenausgl€lich. Meine Damen und 
Herren! Ich sage das wi,eder sehr deutlich : Un
bestr.itten ,j,st, daß von j,edem Arbelitnehmer
eirukommen, wie hoch immer es .itSt, sechs Pro
zent ,in den Familienlliastenaus,glelichsfonds ein
gezahlt werden. Ebenso ,i,st unbeslTW:oen, daß 
vom Einkommen der Selbständigen, ob Ge
w,erbetreibende oder Bauern, ein lächerlicher 
Betmg -bezahlt wird. W,enn Sie auch odi'e s echs 
Prozent sellbst nur von Ihrem SteuereIinkom
men bezahlen würden. dann würde die Mög-
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lichkeit, di!e SiJe da ,eröt]nen, ohne weiteres 
geg,eben sein. Aber daß man auf Kost,en der 
Arbeitnehmer, die das el'alibeiten müssen, auch 
denen noch 'etwas zahlt, die eben nur ,etwas 
fruktifizier,en wollen, aber selbst nichts bei
blagen, das dürfen Si'e nicht erwarten. (Bei
fall bei der Spö. - Bundesrat S c  h r e  i n e r: 
Das nennen Sie auch noch sachlich?) Das nenne 
ich auch sachlich, ja.  

Aber abschließend noch ,eines, meine Damen 
und Herr,en, und ich sage ,dasselbe', was .ich 
im Hohen Haus . . .  (Bundesrat S c  h r e  i n  e r: 
Herr Minister! Das ist auch noch sachlich?) 
Fr,eilich ist das sachlich, vöHig s!achHch. Man 
kann etwats v;erlang,en, wenn man dafür auch 
etwas bezahlt, das äst ,ein Grundp'r.in�i'P jeder 
Vers.icherung. (Beifall bei der SPO.) Herr Bun
desrat! Man 'kann nicht leine Versicherungslei
stung verlangen, wenn man dafür :selbst nichts 
.erbringt, W1as Sie j a  j etzt pl1a:ktJ1sch machen. 

Ich freue mich über ,eines : Wenn di,eses 
Gesetz nun am 1 .  Aprr.il 1974 ,in Kraft tritt, 
dann werden w,ir linnerhatlb von sechs hLs neun 
Monaten - also oinnerhalb die,ses Jahres -
einen ,genauen Uberblick bekommen, wie viele 
Frauen nun dies,es echte, gute, v.erbesser,te 
Kar,enzurlaubsg,eld haben lin .AIl!spruch tll,ehmen 
können. Und wenn da'l1n ,di,e Zahl dieser Frauen 
wesentlich höher :s,ein wö:rd, als 'es bisher d,er 
Fall war, dann w,erdlen w,ir ,glücklich sein, weil 
wir damit das Ziel eneicht haben, das wir 
eneichen woLlten, nämlich den jungen Müttern 
di,e Mög�iffikeit zu 1geben, im e:r:s'ten Lebens
jahr hei ihrem Kind zu hloeiben. Das w.erden 
die Zahlen bewei,sen. Dann w'bnd man auch 
f.eststellen, Wlievi,el dafür zusätzlich aus Mit
teln des Arbeitslos,enVieIisicherungslfooos ,auf
gewendet worden Ii,st, und dal1iIl werden Sie 
mit Riecht ode'r Unrecht sagen können: Wir 
haben uns 'geirrt, a-ls wir bei der Beratung des 
Gesetzes uns'ere Beden�en, unser,e Kritik und 
unsere unwahren Behauptungen ,alÜgesbellt 
haben, j etzt :ist es doch 'beSiSler ,geworden. Das 
Lst auch der Grund, W1arum Sie dafür stimmen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch j emand das Wort? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Di.e Debatte lis.t geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ,ein Schlußwort 
g,ewünscht? - Dies !iS't auch ndcht der F&ll. 

Di,e Abstimmung über -die vorLilegenden Ge
setzesbeschlÜJsse des Nationalorates erfoJgt ge
trennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
heiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

1 1 . Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
6. März 19'14 betreffend ein Protokoll über 
den Beitritt der Ungarischen Volksrepublik 
zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-

men samt Anlagen (1 103 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
1 1 . Punkt der Tagesordnung : Protokoll über 
den Beitritt Ungarns zum Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz
mann. Ich bitte um den Bericht. 

Ich darf den im Hause 'erschienenen Staats
sekretär Lausecker auf das herzlichste begrü
ßE.n. (Allgemeiner BeifaIJ.) 

Berichterstatter Schwarzmann: Fr,au Vorsit
zende ! Herr Staatss,ekrretärl Sehr geehrte 
Damen und Herr,en I Ich briinge den Ber.icht 
des Finanreus,schUlS,s,es 'Über den Beschluß des 
N ationalrates vom 6. IMärz 1974 hetr'eff.end 
ein Protokoll über Iden -Beitritt der Un.gari
schen Volkisreplllblik 'Zum AlJgemeinen Zoll
und Handelsabkommen 'samt Anlagen. 

Auf Grund 'eines :Ersuchens der Reg&erung 
der Ungarischen VolksrepubI.ik vom 9. Juli 
1969 um BeitIiitt �um GATT beschloß der 
GATT-Rat in seiner Sitzung am 23. Juli 1969, 
eine A:[�be.itsgruppe zu he auf.trag,en , alle Be
dingung.en ,für einen iBeittiU Ungarns zum 
GATT zu prüfoen. Diese AnbeitsgI'IUppe, ;in dler 
auch Osteneich Viertreten war, arbeitete nach 
Abschluß der Verhandlung,en ,ein 'Beitri,ttspro
tokoLI aus, welches von den VertragStpartei,en 
des GATT am 8. August 1973 :angenommen 
wurd:e. 

Dem Nation&lraJt lenscm,en bei ,der Genehmi
gung des vorld'egenden ProtokoUs di,e Erlas
sung 'eines .besonderen 'Bunldesgooetzes tm 
Sinne des ArtikeLs 50 Absatz 2 BU!I1des-V,er
fassungrsgeSietz zur Uberführung des Ver,traqs
inhaltes. -in die ,innerstaatliche Rechtsolidnung 
nicht 'erforderLich. 

Der F:�nanz.aus:schuß hat die ,geg,enständlidle 
Vorlage :in rs·einer Sitzung 'Vom 12 .  März 1914 
in V'eJ1handllun,g ,genommen und leinS'timmd,g 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehl,en, 
keinen Einsp'mch zu ,erheben. 

ALs Ergebn.is seiner ,Beratung stellt der 
Finanzau:sschuß somit den A n  t r :a ,g, ,gegen 
die,sen Beschluß des Nationalrates k:,einen Ein
spruch zu erheben. 

Vorsitzende: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht j emand das Wort? 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur .Albtstimmung. 

lDies 1�S.t 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  8 p r u c h zu erheben. 
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12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. März 1974 betreffend ein Bundesgesetz. 
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz geän
dert wird (Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 

1974) (1 104 der Beilagen) 

13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. März 1974 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bezügegesetz neuerlich geändert 

wird (1 105 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zu den 
Punkten li und 13 der Tagesordnung, über 
die eingangs Ibeschlossen wurde, die Debatte 
unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 

Gehaltsübedeitungsgesetz-Novelle 1974 und 

neuerliche Änderung des Bezügegesetzes. 

Berichterstatter über beide Punkte i,st Herr 
Bundesrat Schick.elgruber. Ich bitte um die 
Berichte. 

Berichterstatter Schickelgruber: Der vorlie
g,ende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sieht Änderungen bestimmter Bereiche in der 
Standesgruppeneinteilung der staatsanwalt
schaftlichen Beamten vor, um die Standesgrup
penregelungen an jene der Richter anzuglei
chen. Weiters enthält der vorliegende Geset
zesbeschluß Änderungen auf den Gebieten des 
Dienstprüfungswesens, der Amtstitel und der 
Anstellungserfordernisse. 

Im Auftrag des Finanzausschusses stelle ich 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle 'beschlie
ßen, gegen den gegenständlichen Gesetzes
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. (Vorsitzender-Stellvertreter lng. 
G a s s n e  r übernimmt die Leitung der Ver
handlungen.) 

Der zweite Antrag, der sich mit dem Brezüg.e
g.es'etz beschäf,hl.'gt, sieht vor. daß bei der Be
rechnung der einmal:igen 'Entschädigungen di,e 
Sonderz.ahlung,en anteils weise zu berücksichti
gen sind. 

Auch hier list ,ein .einstimmi.ger Beschluß des 
FiIlJa.nzausschUSls,es erfolgt. Als Ergebni,s seiner 
Beratung stelle kh namens des Finanza:us
schuss,es den A :Il t r a 9, der IB'UIld'esrat wolle 
besch1i.eßen, auch ,gegen diesen Gesetzesbe
schluß des Nationalrates vom 6. März 1974 
keiIl!en Einspruch zu ,erheben. 

Vorsiotz'ender-Stellver.treter Ing. Gassner: Ich 
danke für die Berichterstattung zu den beiden 
Punkten. 

Wir gehen in die Debatte ein, die über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Bocek. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Bocek (OVP) : Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Staatssekre
tär! Sehr 'geehrte Damen und Herren! DieSier 
vorlliegende Gesetzesbeschluß des National
rates, ,der ·einstimmig ver,abschiedet wurde, bi,e
tet weitere posJ.:tiv,e Grundlag,en für .die Ver
besserung d,er dlienst- und hesoIdungsfiecht
lichen Bestimmung.en der öfientlich Bed:ienste
ten. 

Das Gehaltsüberj'eitungs,gesetz vom 12. De
zember 1946 wUfide seiner71ei.t zur Neuord
nung der Bezugs- und pensionsrechtlic:hen Be
stimmungen der öffentlich B-ecLiensteten .ge
schaffen. Das Gesetz wurde im Voefilauf der 
Zeit mehrmals, fast j ährlJich, nov.elLi-er.t und ;so 
den sich rasch verändernden Verhältnissen an
g,epaßt. Es hat eigentlich seine Zweck.bestim
mung durch das Gehaltsg,esetz 1956 und das 
P,ensions.gesetz 1 965 Ü'berw,iegend verlofien, 
doch hat es, wie aus den vielen Nov,ellen, 
di·e vorang:egangen ,sind, zu ers'ehen ,ist, ,dd-e 
Basis für ,die Unterbringung von überwiegend 
dienstrechtlichen Bestimmung'en ,geboten. 

Ich glaube, daß ·es mit :der Schaffung eines 
neuen Dienstrechtsgesetzes zur Auflösung der 
Ges'etzesglrund1agen und damit auch Slicherlich 
dieses Ges:etzes kommen wird. Es J's,t nur zu 
hoffen, daß 'Zu diesem Zeitpunkt durch eine 
�eitnahe Anpassung der Bestimmli'Ilg,en auch 
eine gewlSise Vefieinfachung auf dem Gebiet 
der PlersonallVerwaltrung erZJ1el.t wlird und nicht 
wie .in der l,etzten N aveUe durch ,eine Ände
rung der gehandhabten Prax.:Ls ;in bezug auf 
die Amtsltitelv-erJeihungen ,eine weitere ·un
nöN.g,e Verwaltung,sar:beit ·entsteht. 

Es wurde ,setinerz,etit vorogeschLag,en, an StelLe 
d:er neuen Re.g,elung 'eine Vefifassunglsänd·e
rung in der Richtung vorzubereiten, daß die 
Verleihung von Amts:titeln ,sowj,e die Ernen� 
nangen vom Bunde,spräsidenten de1eg1,ert w,er
den. wodurch ,ein venetinfachJber, IseU Jahren 
kLa,glos funktioni,erender Zus.tand hätte weiter 
erhalten werden können. Dieser Vorschla.g 
wur,de leider nicht v,erwertet, doch sollte es 
im Interess,e einer spar,samen VerrwaJlt1.lI1g lie
gen, di,ese Frag,e Il!euerlich zu Üiberprüf,en. 

Die nun vorLiegende NOVieUe ,folgt teilweise 
Grundsätzen, die :Slich aus ,den .I.etzlten NovelLen 
und auch aus den NoveLLen des iR:ichterddenst
gesetz'es er,g,e:ben, und bfiingt gesetzmäßig die 
von den GeWierkschaf,ten mit der V,erwaltung 
bezi'ehungsweiJse mit .der Bundesregierung er
zielten Verhandlungsergehruiss.e. Auf diese Er
gebntsse, Idie die Verwi,rklichU!ng einer AnZlahl 
boo'eutender Forderungen der öffentlich Be
d'iensteten b�ingen, könIl!en die Gewerkschaf
ten, ,insbesondere dite von de,r chrlisilic:hen 
Ffodlktion 'geführte Gew:etkischaft der :öfferutlich 
Bediiensteten, stolz iSein. Si,e iS'ind ein voller 
ErfoLg für die öffentlich Bediensteten. DoLe 
Novelle kann daher als 'ein 'einvernehmLiches 
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Verhandlungsergebnis zwischen der Verwal- I die leitenden Beamten des Gendarmerie- und 
tung und den Gewerkschaften angesehen wer- des Sicherheitswachdienstes ,eine Änderung 
den, wie dies im öffentlichen Dienst seit langer des Amtstitels in der VIII. Dienstklass,e. Diese 
Zeit praktisch geubt worden ist. Anführung der VIII. Dienstklasse für die lei

Das Mitw.irkunglsrecht der Gewerkschaften 
und auch der j eweils zuständigen Organe 
wurde 'stets heachtoet. Obwohl auf Grund der 
verschiedenen Standpunkte von V,erwaltung 
und G.ewerksmaft um Lösungen oft schwer g,e
rungen wurde, konnten doch im Sinne ,einer 
ecb:ten Par:tnerschaft , immer w.ieder für be,ide 
Teile Ergebnilsse dn Form von Kompromissen 
erzielt w,erden. Wiir -bedauern !im Bereich des 
öffentlichen Di'enstes -die FäHe, bei denen durch 
Initiativanträge, wie di.es zuletzt beim Gesletz 
über die Änderungen der wlehrrechthlchen Be
stimmungen durch soziali,s,bi,sche Abgeordnete 
geschehen ist, di,e Gew.erkschaften vom Milt
wirkungsrecht ICl:usgeschaJ;tet 'W,erden. 

Nun, meine ,sehr g,eehrten Dam:en, einige 
Bemerkungen zum vorli1egenden Ges,etz. Di,e 
Neufassung der prufung.sgrundsätze und Prü
fungsvorschr:iften !in den 1etz'ten Novellen ibe
zi1ehungswei,se durch Verordnungen erhrachte 
nun auf Grund der Pra)Gi,s gew,i,sSie Erfahrungs
werte, hauptsäcMich in bezug auf PrüfU!I1gen 
und Teilprüfungen, di,e nun im Ar,bilkel II eine 
Regelung finden. Nachdem durch dile Novelle 
zum Rlichterdienstgesetz di,e Standesg-ruppen
emteilung nach llang-en Verhandlungen durch 
die Gewerksmaft neu geooglelJt werden konnte, 
w,ar ,eine analoge Reg,elung- für -staatsanwalt
schaftliche Beamte, um dliese BeruflSgfiUppe 
rricht zu benachtoeiLigen, notwlendig" die nun 
durchges,etzt und _im § 28 des Gesetzes ver
ankert ist. Diese Änderung, meine Damen und 
Herr-en, bringt für diese Bediensteten eine 
Erweiterung der Einstufung in die Standes
gruppen auf Grund einer besser,en Bewertung 
der Funktionen und eine Verkürzung bezie
hungsweise einen Wegfall von Warte fristen. 
Damit wurde eine begruß,enswerte Verbesse
rung der Aufstiegsmöglichkeiten für diese 
staatsanwaltschaftlichen Beamten -geschaffen. 

Auf Grund der ,sich ständig ändernden Ver
hältnLsse in bezug auf die Ausbildung war 
eine Anpassung der Anstellungserfordernisse 
in verschiedenen Dienstzw.eigen notwendig, 
die nun im Artikel II des Gesetz-es -geregelt 
werden. In den Anstellungserfordernissen bei 
einigen Dienstzweigen wurde festgestellt, daß 
Prüfungsgeg-enstände, wie zum Beispiel "Erste 
Hilfe-Leistung", deren Kenntnis-se außerhalb 
der Verwaltung durch Kurse erworben wer
den, bei der Prüfung wegzufallen haben, das 
heißt, daß durch dies-e Bestimmungen eine 
wesentliche Entlastung der Bediensteten bei 
der Prüfungsvorbereitung eintritt. 

Die Änderung der Wachebeamten-Dienst
zwe'igeverordnung nimmt einen breiten Raum 
in dieser Gesetzesnovelle ein. Sie bringt für 

tenden Wachebeamten hat natürlich wieder 
die Beamten der Verwendungsgruppe der all
gemeinen Verwaltung auf den Plan gerufen, 
und ich konnte aus verschiedenen Vorsprachen 
feststellen, daß .sie folgerichtig versuchen wer
den, Beispielsfolgerungen daraus zu ziehen 
und auch die Eröffnung der VIII. Dienstklasse 
für leitende Funktionen , zu fordern. 

W-eiters freut es mich, daß die seit lang,er 
Zeit erhobenen und berechtigten Forderung-en 
der Bediensteten der Exekutive nach Eröff
nung der V. Dienstklasse für dienstführende 
Beamte in schwierigen V,erhandlungen durch
gesetzt und in dieser Novelle verankert wer
den konnten. Damit hat die von der christ
lichen Fraktion geführte Gewerkschaft für die 
Wachebeamten nicht nur eine untr-ag.bare 
Härte beseitigt, sondern dieser Berufsgruppe 
auch verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten er
kämpft und damit einen ganz besonderen Er
folg erzielt. 

Die Systemisierung der entsprechenden 
Dienstposten auf Grund einer echten Dienst
postenbewertung wird erst eine volle Reali
sierung dieser Bestimmungen bringen. 

Aber auch die Änderung-en in den Dienst
zweigen des Kriminaldienstes sind von sehr 
wesentlicher Bedeutung nicht nur für das Per
sonal, sondern auch für die Verwaltung, weil 
durch diese Bestimmungen eine bessere Mög
lichkeit für die Erweiterung des Personalstan
des dieser Beamtengruppe -gegeben ist. 

Ein wiederholt vorgebrachter Wunsch, eine 
bessere Einstufung beziehung,sweis-e eine Ein
reihung der Arbeitslehrerinnen von der L 3 
in die Verwendungs gruppe L 2 b 1 ist unbe
rücksichtigt geblieben. Es ist zu hoffen, daß 
in dieser Fr-age in der nächsten Zeit eine Rege
lung für diese Beamtengruppe gefunden wird. 

Hohes Haus! Dies'es Geset�esweI1k iisit nicht 
nur für die öff,enUich -Bedi'ensteten bestimmt, 
so.ndern es ,dient auch indirekt der Bevölke
rung, weil .durch -die Verbesserung der Auf': 
stieglsmöglichkieiten ,di,e Le,istungen der Be
di'ensteten ang.espolrnt werden und die erhöh
ten Leistungen der gesamtlen Bevölkerung und 
Offen:tLichkeit zugute kommen. 

Di-ese NOVieUe, glaube 1ch, ist .ein Erfolg für 
die öff.enUich Bediensteten, bringt -sie doch 
für eiIllige ß.erufsgruppen diJe Realis,i,erung 
ihrer seit langem berecb:tig,ten Forderungien, 
aber auch 'eirrige für die Wlahrnehmung der 
VerwaItungsfüihr-ung günstig-e Bestimmung·en. 

Aus d;i,esem GrundJe begrußt die OVP, die 
st'ets für die Interessen der öffentllich Be<lien-
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Bocek 
steten ,eingetreten ,ist, ,cHese Novelle und w.ird 
ihr die ZllIStdmmung ,geben. (Beifall bei der 
OVP.) 

VorsHlZender-Stellvertreter lng. Gassner: 
Weitere Wortmeldungen liegen niCht vor. 

WünsCht noCh j.emand das Wort? - Di'es 
ist nicht der F,all. 

Dre Debatte ist damit .g'eschlossen. 

W,ird vom B.erkhterstaUer ein Schluß·wont 
gewünscht? - m.es list nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorlde.genden Ge
setzesbeschlüss.e des Nationalrates 'erfolgt ge
trennt. 

in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Pi
nanzausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschHeßen: 

Geg,en den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 7. März 1 974 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Ubernahme der Bundeshaftung 
für Darlehen und sonsHge Kr,edite der Axamer 
Lizum Aufschließungs-Aktiengesellschaft wird, 
soweit er dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegt, kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter lng. Gassner: 

Bei der getrennt durchgeführten A b  s t i  m- Wortmeldung liegt keine vor. 

m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die Wünscht joemand das Wort? - nies i'st niCht 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates der Fall . 

. 

k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu erheben. 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 7. März 1974 über ein Bundesgesetz be
treffend die Ubernahme der Bundeshaftung 
für Darlehen und sonstige Kredite der Axamer 
Lizum Aufschlleßungs-Aktiengesellschaft (1 106 

der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Ing. Gassner: 
Wir gelangen nun zum 14. Punkt der Tages
ordnung: Bundesgesetz betreffend die Uber
nahme der Bundeshaftung für Darlehen und 
sonstige Kredite der Axamer Lizum Auf
sChließungs-Aktiengesellschaft. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. ICh bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Hoher 
Bundesratl Durch den vorlileg,enden G esetz,es
beschluß des Nationalrates ,soll der Bundes
mimster für Finan�en ermächtLgtt werden, ;für 
Darlehen und 'Sonstige �ed1te der iÄ.xamer 
Lizum AufschLießungls-Akti,engeseJlschaft die 
Haftung nameTIJS des Bundes als Bürge und 
Zahler bis zu 'einem Gesamtbetrag von 60 Mi,l
l,ionen Schilli<n.g an Kapital und 60 MilLionen 
Schil1ing an Zinsen und Kosten zu überneh
men, j edoch beschränlkt :auf idenjenJ.,g,en Antetl 
der Darlehen und ,sons,ugen Kr,edite samt Zin
sen und KoSJten, der der Beteiligung des Bun
des ,an der ,genannten Gesellschaft - das sind 
60 ProZlen.t - ,entspricbJt. 

Nach den ,Erläuterungen der Reg�eru.ngsrvor
lage unter-hlegen von dem vorli,egenden Ge
setzoesbesChluß im Sinne des AI1tikel,s 42 'Ab
satz 5 Bundes-Verfas.sungsges'etz nur di,e Be
stimmungen der §§ 4 und 5 sowie die des § 6, 
soweit sich dieser auf die Vollziehung der vor
genannten Paragraphen ibezieht, dem Ein
spruchsrecht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 1 2. März 1 974 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, soweit er der Beschlußfas
sung des Bundesrates unterliegt, k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

15. Punkt: Erstattung eines Dreiervorschlages 
des Bundesrates für die Ernennung eines Mit

gliedes des ':' eriassungsgericbtshofes 

Vorsitzender-Stellvertreter Ing. Gassner: 
Wir gelangen nun zum 15. Punkt der Tages
ordnung: Elistattung eines Dreiervorschlages 
des Bundesrates für die Ernennung eines Mit
gliedes des Verfassungsgerichtshofes. 

Die Erstattung ,eines Dreiervorschlages ist 
notwendig geworden, da das auf Grund eines 
Dreiervorschlages des Bundesrates vom Bun
despräSidenten ernannte Mitglied des Verfas
sungsgeriChtshofes Dr. Johann HirsCh v,erstor
ben ist. 

Mit ist folgender Wahlvorschlag 'zugekom
men:  

1 .  Hofrat Dr. Andreas Saxer, Amt der T,iroler 
Landesregi.erung, 

2. Universitätsprofessor Ur. Friedrich KoJa, 
Salzburg, und 

3. Ministerialrat Dr. Gottfrled Reissig, Bun
d·esministerium für Justiz. 

Wird die Durchführung der Wahl mittel's 
Stimmzettel ,gewünscht? - ni'es i'st nicht der 
Fall. Ich werde, daher di,e Wiahl durch Hand
�ekhen vOTnehmen lassen. 

Ich hiUe jene Mitglieder des Bundesrates, 
die di'esem Wahlvorschlag ,ihre .  Zustimmung 

g,eben, um 'ein Handzeichen. - Dankoe. Dies 
list StJimmeneinhellig'keLt. Der Wahlvorschlag 
ist somit ,mg,enommen. 
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16. Punkt: Wahl der Vertreter Usterreidls in einem und durch Handzeich,en vornehmen Las
der Beratenden Versammlung des Europarates sen. 

Vorsitzender-Stellvertreter lng. Gassner: 
Wir gelangen zum 16. Punkt der Tagesord
nung: Wahl der VertI�eter Osterreichs in der 
Beratenden Versammlung des Europarates. 

Osterreüh hat Anspruch auf die Entsendung 
von sechs Mitgliedern und sechs Ersatzmit
gliedern. Nach einer Parteienvereinbarung ent
fallen hievon fünf Mitglieder und vier Ersatz
mitglieder auf den Nationalrat. Ein Mitglied 
und zwei Ersatzmitgli:eder sind vom Bundes
rat zu wählen. Die Wahl erfolgt für ein Jahr. 

Es liegt mir folgender Wahlvorschlag 
vor: als Mitglied Bundesrat Dr. Goess und 
als Ersatzmitglieder die Bundesrät'e Dr. Heger 
und Dr. Reichl zu nominieren. 

Wird die Durchführung der Wahl mittels 
Stimmzettel und für jeden zu nominierenden 
Vertreter gesondert gewünscht? - D1es ,ist 
nicht der Ball. Ich werde daher die Wahl unter 

Ich .bitte jene Mitglieder des Bundes.rates, 
die diesem WahLvorschlag d.hl'e Zuslmmmung 
g,eben, um ein Handzed.chen. - Dies d'st Stim
meneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist 'so
mit angenommen. 

Die Tag·esordnung list eI1schöp,ft. 

Die EiIl!berufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des ,Bundesrates w!hd auf schl'ifotLidrem Wege 
erfolgen. Als Sitzungsltermin jst DonneIlstag, 
der 9. Mai 1974, 9 Uhr dn Aussicht g,enommen. 

Für die Tagesordnung di,eser Sitzung kom
men j>ene Vorlagen in Betracht, ,dd,e der Natio
nalrrat :b:is dahdn vler,absch.i:edet haben wird, 
soweit si'e dem Einspruchsrecht des Bundes
rates 'UIl!terLi'egen. 

Die Ausschußheratungen sind für DiJens'tag, 
den 7. Mai 1 974, ab 1 6  'Uhr vorgesehen. 

DDe Sitzung i,st 'g e s c h 1 o 'S s e n. 

SchlUß der Sitzung: 14 Uhr 30 Minuten 

österreichische Staatsdroekerei L61 10034 
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